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Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung bildet den Bau-
stein 4 der Evaluation des Gleichstellungsgeset-
zes (GlG). In einer breit angelegten schriftlichen 
Befragung wurde die Perspektive von Gewerk-
schaften, Berufsverbänden, Frauen- und Män-
nerorganisationen, spezialisierten Beratungsstel-
len sowie Gleichstellungsbüros zu Fragen rund 
um das GlG erhoben. Ziel der Analyse war das 
Erfassen von Erfahrungen und Haltungen im 
Hinblick auf die Wirksamkeit des GlG. Im Früh-
jahr 2004 wurde ein Fragebogen an 1'510 Ver-
treter/innen der genannten Organisationen in 
der ganzen Schweiz versandt. Insgesamt trafen 
492 Fragebogen rechtzeitig und in verwertbarer 
Qualität ein (Rücklauf: 32.6%). 

Bekanntheit des GlG 
Nach Ansicht der Befragten ist der Wissensstand 
über das GlG bei den verschiedenen betroffenen 
Personengruppen recht gross. Die Mehrheit der 
im Fragebogen aufgeführten Akteur/innen in 
Unternehmen und Gesellschaft wird als mindes-
tens mittel bis gut informiert eingeschätzt. Gute 
bis sehr gute Kenntnisse werden Mitarbeitenden 
von Frauenorganisationen und Gewerkschaften 
zugeschrieben. Als eher schlecht bis mittel wird 
hingegen der Wissensstand der direkt Betroffe-
nen – also der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer – wahrgenommen. Bemerkenswerter-
weise schätzen Personen mit einer konservativen 
Haltung den Wissensstand anderer Personen 
besonders hoch ein, jene mit viel Erfahrung mit 
konkreten Diskriminierungsfällen hingegen über-
durchschnittlich tief. 

Ihren eigenen Wissensstand erachten die Befrag-
ten insgesamt als mittel bis gut. Diese Selbstein-
schätzung bestätigt sich ebenfalls bei sechs vor-
gegebenen inhaltlichen Aspekten des GlG: Rund 
zwei Dritteln der Befragten waren vier und mehr 
Aspekte bereits bekannt. Am bekanntesten ist 
die Tatsache, dass das GlG die Arbeitgebenden 
verpflichtet, die Mitarbeitenden vor sexueller 
Belästigung zu schützen, am wenigsten bekannt 
die grundsätzliche Kostenlosigkeit des Verfah-
rens. Auch der häufig diskutierte Kündigungs-
schutz gehört zu den weniger bekannten Punk-
ten. 

Knapp die Hälfte der Befragten hat keine Wei-
terbildungen zum GlG absolviert, bei der ande-
ren Hälfte steht vor allem das Selbststudium im 
Vordergrund, eine beachtliche Minderheit hat 
aber auch Kurse oder Tagungen zum Thema 

besucht. Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich in 
Bezug auf die Informationsbemühungen der 
vertretenen Organisation: Knapp die Hälfte hat 
nichts unternommen, bei der andern Hälfte 
erfolgten schriftliche Informationen mittels Bro-
schüren, Zeitungsartikel etc. Immerhin rund 
30% der Organisationen haben aber auch Kurse 
und andere Veranstaltungen angeboten. 

Bedeutung des Themas und persönliche 
Haltung 
Die Bedeutung der Förderung der Gleichstellung 
im Vergleich zu andern Themen ist nach Mei-
nung der Befragten bei der Mehrheit der betrof-
fenen Akteur/innengruppen mindestens mittel. 
Einzig Arbeitnehmer, Geschäftsleitungen und 
Mitarbeitende von Männerorganisationen geben 
dem Thema nach Ansicht der Antwortenden 
eine lediglich eher kleine bis mittlere Bedeutung. 
Eine grosse Bedeutung wird umgekehrt Mitar-
beitenden von Frauenorganisationen und Ge-
werkschaftsfunktionär/innen zugeschrieben. In 
der Selbsteinschätzung geben die Befragten 
insgesamt an, dass das Thema für sie einen eher 
grossen Stellenwert hat. 

Drei Viertel der Befragten zeichnen sich durch 
gleichstellungsförderliche Werthaltungen aus, 
zeigen sich also in ihrer persönlichen Haltung 
zum Thema fortschrittlich. Dies zeigt die Ein-
schätzung von acht vorgegebenen Statements, 
welche Haltungen zum Ausdruck bringen: sie 
erfolgt insgesamt gleichstellungsfreundlich. So 
wird beispielsweise die Aussage «Frauenförde-
rung diskriminiert Männer» deutlich abgelehnt, 
ebenso die Meinung, wonach für Gleichstellung 
unnötig Geld ausgegeben wird. 

Stand der Gleichstellung und seine Entwick-
lung 
Die Entwicklung der Gleichstellung im Erwerbs-
leben wird tendenziell positiv eingeschätzt. Im 
Vergleich zur Situation vor 10 Jahren, also vor 
Einführung des GlG, sehen die Befragten in 
neun vorgegebenen gleichstellungsrelevanten 
betrieblichen Handlungsfeldern nirgends eine 
Verschlechterung. In Bezug auf familienergän-
zende Kinderbetreuung, gleichstellungsgerechte 
Weiterbildungs-, Beförderungs- und Anstel-
lungschancen sowie familienfreundliche Arbeits-
zeitregelungen wird insgesamt von einer unver-
änderten bis leicht verbesserten Lage berichtet. 
Die grösste positive Veränderung wird bei der 
Verhinderung von sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz gesehen. Ebenfalls eher verbessert 
haben sich nach Meinung der Mehrheit der 
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Befragten die Lohngleichheit, die Sensibilität für 
das Thema «Gleichstellung von Frau und Mann» 
sowie die Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit. Män-
ner sowie Personen mit konservativer Haltung in 
Gleichstellungsfragen sehen in vielen Bereichen 
überdurchschnittlich grosse Verbesserungen. 

Der Einfluss des GlG auf Entwicklungen in den-
selben betrieblichen Handlungsfeldern wird 
insgesamt zurückhaltend beurteilt. Der grösste 
Effekt wird in Bezug auf die Verhinderung von 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gesehen. 
Ebenfalls mittel oder gross wird der Einfluss des 
GlG bei der Sensibilität für das Thema und der 
Lohngleichheit erachtet, bei allen andern Hand-
lungsfeldern wird er aber lediglich als klein bis 
mittel eingeschätzt. 

Lohngleichheit erweist sich als der Bereich, in 
welchem eine Mehrheit der Befragten aktuell 
einen grossen Handlungsbedarf wahrnimmt. 
Weiter sehen beachtliche Minderheiten von rund 
zwei Fünfteln bei familienfreundlichen Arbeits-
zeitregelungen, familienergänzender Kinder-
betreuung und gleichstellungsgerechten Beför-
derungschancen einen grossen Handlungsbe-
darf. Die restlichen Handlungsfelder werden 
deutlich seltener genannt, am seltensten der 
Bereich der sexuellen Belästigung am Arbeits-
platz, wo nur noch ein Achtel grossen Hand-
lungsbedarf sieht. 

Für eine deutliche Mehrheit der Befragten ist die 
Tatsache, dass Diskriminierungen nicht als solche 
erkannt werden, das Haupthindernis, welches 
der Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 
im Unternehmen entgegensteht. Von einer be-
achtlichen Minderheit von rund zwei Fünfteln 
werden weiter der zu geringe Nutzen bzw. die 
zu hohen Kosten für das Unternehmen sowie 
das zu geringe Interesse der Arbeitnehmenden 
angegeben. Die zu schlechte Wirtschaftslage ist 
noch für ein knappes Drittel ein relevanter 
Grund. Dem Gesetz selber wird kaum Schuld 
zugewiesen: Zuwenig griffige Regelungen im 
GlG sind nur für eine Minderheit von knapp 
einem Fünftel ein wichtiges Hindernis zur Um-
setzung der tatsächlichen Gleichstellung im Un-
ternehmen. 

Konkrete Diskriminierungsfälle 
Beinahe die Hälfte der Befragten war bisher bei 
der Arbeit noch nie oder nur selten mit Fällen 
von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
konfrontiert, ein Drittel manchmal und ein 
knappes Fünftel oft oder sehr oft. Unter ande-
rem in den Branchen 3 «Handel, Detailhandel, 
Gastgewerbe, Reparaturen», 2 «Baugewerbe» 

und 1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie» 
tätige Personen hatten überdurchschnittlich oft 
mit Diskriminierungsfällen zu tun. 

Die Befragten, welche Erfahrung mit konkreten 
Diskriminierungsfällen haben, berichten, dass die 
von der Diskriminierung betroffenen Arbeitneh-
menden primär Frauen waren. Bei den Diskrimi-
nierungsarten steht die Lohndiskriminierung an 
erster Stelle: mit ihr waren gut zwei Drittel der 
Befragten konfrontiert. Personen, welche in den 
erwähnten Branchen 1 und 3 tätig sind, berich-
ten überdurchschnittlich häufig von Fällen von 
Lohndiskriminierung. Ebenfalls häufig sind Erfah-
rungen mit Diskriminierung bei Beförderungen, 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und dis-
kriminierender Aufgabenzuteilung. Beachtliche 
Minderheiten waren weiter mit diskriminieren-
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen, bei 
Aus- und Weiterbildung, diskriminierender Kün-
digung und Nichtanstellung konfrontiert. Am 
seltensten sind Erfahrungen mit Rachekündi-
gungen.  

Bei der Frage nach dem Umgang mit den Dis-
kriminierungen zeigt sich ein ernüchterndes Bild. 
«Es wurde nichts unternommen» ist die am 
häufigsten genannte Reaktion, gefolgt von «be-
triebsinterner Thematisierung ohne konkrete 
Veränderung» und «Kündigung durch Betroffe-
ne(n)». Damit sind die drei häufigsten Reaktions-
formen Wege, welche die Diskriminierung nicht 
im Sinne des GlG beseitigen. Immerhin noch gut 
ein Viertel der Nennungen entfallen auf den 
konstruktiven Weg «Betriebliche Massnahmen 
zur Lösung der Situation», beinahe ebenso viele 
aber auf «Kündigung durch den Betrieb». Der 
Gang vor Gericht oder vor die Schlichtungsstelle 
werden noch von rund einem Fünftel der Be-
fragten genannt. 

Einschätzungen zum GlG und zur aktuellen 
Situation 
Die Beurteilung des GlG fällt differenziert aus. 
Die Möglichkeit der Verbandsklage wird fast 
einhellig als Chance erlebt und das GlG wird 
weder als «Papiertiger mit wenig Realitätsbe-
zug» noch als «zu kompliziert» erachtet. Der im 
Gesetz vorgesehene Kündigungsschutz wird 
insgesamt als ausreichend erachtet – eine be-
achtliche Minderheit ist allerdings gegenteiliger 
Meinung. Kritisch beurteilt wird der Effekt der 
Beweislasterleichterung: eine Mehrheit ist hier 
der Meinung, dass es trotz dieser Regelung fast 
unmöglich ist, Diskriminierungen nachzuweisen. 

Die vorgegebenen erwünschten Wirkungen des 
GlG werden grundsätzlich erreicht: die Befrag-
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ten sind nicht der Meinung, dass das Gesetz vor 
allem privilegierten Gruppen von Arbeitneh-
menden nützt, hingegen geben sie an, dass es 
die Position der Frauen im Betrieb stärkt. Unei-
nigkeit herrscht in Bezug auf die Frage, ob die 
Angst vor Klagen Betriebe zu gleichstellungsge-
rechtem Handeln motiviert: jeweils die Hälfte der 
Befragten lehnt die entsprechende Aussage ab 
bzw. stimmt ihr zu. Bei den kontraproduktiven 
Auswirkungen des GlG entspricht die Feststel-
lung, wonach die Umsetzung des GlG zu Span-
nungen im Unternehmen führen kann, am meis-
ten der Erfahrung der Befragten. Hingegen wer-
den die Aussagen, dass es durch die Auflagen 
des GlG für Betriebe unattraktiv wird, Frauen 
einzustellen, dass nicht die besten, sondern pri-
mär Frauen befördert werden und dass Lohn-
gleichheitsforderungen Männerlöhne gefährden, 
mehrheitlich abgelehnt. 

Das GlG wird als Arbeitsinstrument tendenziell 
positiv beurteilt. Auf der Ebene der konkreten 
Klagemöglichkeiten bestehen unterschiedliche 
Einschätzungen: Eine klare Mehrheit lehnt die 
Haltung, dass auf eine Klage nach GlG verzichtet 
werden sollte, solange ein Arbeitsverhältnis be-
steht, ab. Ebenfalls eine Mehrheit ist hingegen 
der Meinung, dass eine Verbandsklage nur dann 
sinnvoll ist, wenn Betroffene mitkämpfen. Unei-
nigkeit herrscht in Bezug auf die Frage, ob das 
Drohen mit einer Klage nach GlG ein gutes 
Druckmittel sei: eine knappe Mehrheit teilt diese 
Ansicht, eine beachtliche Minderheit lehnt sie 
hingegen ab. Für eine knappe Mehrheit ist das 
Gesetz ein wichtiges Instrument für die Alltags-
arbeit. Diese Einschätzung steht allerdings im 
Widerspruch zur ebenfalls mehrheitlich vertrete-
nen Meinung, dass die Einführung des GlG 
nichts an der eigenen Arbeit geändert hat. 

Bei den verschiedenen vorgegebenen Situations-
einschätzungen zeigt sich ein facettenreiches 
Bild – es werden auch einige in Bezug auf die 
Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 
bedenkliche Punkte ersichtlich. So entspricht es 
der Erfahrung der Mehrheit der Befragten, dass 
in vielen Betrieben vorhandene Diskriminierun-
gen vertuscht werden. Auch die Meinung, wo-
nach mit Leistungslöhnen der Nachweis von 
Lohndiskriminierung noch schwieriger wird, 
findet breite Zustimmung. Einig sind sich die 
Befragten auch, dass Diskriminierte, welche sich 
wehren, eher nicht auf die Unterstützung der 
Arbeitskolleg/innen zählen können. Unterschied-
lich eingeschätzt wird hingegen die Aussage, 
wonach Gesamtarbeitsverträge Gleichstellungs-
anliegen zuwenig aufnehmen: eine Mehrheit ist 
dieser Ansicht, eine beachtliche Minderheit hin-

gegen nicht. Dasselbe Bild zeigt sich in Bezug 
auf das Statement «Lohngleichheit lässt sich nur 
umsetzen, wenn eine grosse Nachfrage nach 
Arbeitskräften besteht», welches tendenziell 
abgelehnt wird. Klar abgelehnt wird schliesslich 
die Aussage, es gebe genügend gute Beratungs-
angebote für Diskriminierte. 

Das GlG und seine Umsetzung 
Die Befragten sehen einen Nutzen des GlG bei 
konkreten Aufgaben, welche für Vertreter/innen 
von Arbeitnehmenden im Zusammenhang mit 
der Gestaltung von Arbeitsbedingungen anste-
hen. Am höchsten wird dieser bei der Verhand-
lung von Gesamtarbeitsverträgen eingeschätzt, 
ebenfalls nützlich ist das GlG für eine klare 
Mehrheit bei der Lösung von einzelnen Konflikt-
fällen und zur Verhandlung von Haus- und Be-
triebsverträgen. 

Als wichtigste Ursache für das Ausbleiben einer 
Vielzahl von Gleichstellungsklagen nennen die 
Befragten die Angst vor Kündigung, dicht ge-
folgt von der Angst vor Exponierung. An dritter 
Stelle steht die mangelnde Lohntransparenz als 
Hinderungsgrund, an vierter die Angst vor Mob-
bing. Für eine Mehrheit sind weiter auch die zu 
wenig bekannten Rechte, die Angst vor der 
Reaktion der Kolleg/innen, die Probleme bei der 
Beibringung von Belegen oder Beweisen, die als 
gering erachteten Erfolgschancen und die Angst 
vor dem Gang vor Gericht eher oder sehr ein-
flussreiche Ursachen. Etwas weniger ausgeprägt 
– aber immer noch als mittel bis eher einfluss-
reich – werden die Angst vor einer langen Dauer 
des Verfahrens und vor hohen Kosten erachtet. 
Nur ein einziger der vorgegebenen Gründe wird 
als nur gering bis mittel relevant erachtet: Die 
kleine Zahl von Diskriminierungsfällen ist für eine 
Mehrheit eher kein wichtiger Grund für das 
Ausbleiben einer Vielzahl von Klagen. 

Ein gutes Fünftel der Befragten vertritt eine Or-
ganisation, welche bereits an einer Verbandskla-
ge beteiligt war, ein weiteres knappes Fünftel 
eine, welche die Möglichkeit einer Verbandskla-
ge zumindest in Betracht gezogen hat. Bei gut 
zwei Fünfteln stand eine Verbandsklage in der 
eigenen Organisation noch nie zur Diskussion 
und ein gutes Sechstel gibt an, die vertretene 
Organisation sei nicht zu Verbandsklagen be-
rechtigt. 

Bei der Beurteilung der vorgelegten inhaltlichen 
und verfahrensmässigen Regelungen des GlG 
bekommt das Gesetz gute Noten: allen zehn 
Aspekten wird insgesamt mindestens ein mittle-
rer bis eher grosser Nutzen zugesprochen. Einen 
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eher bis sehr grosser Nutzen sehen die Befragten 
in der Kostenlosigkeit des Verfahrens, der Mög-
lichkeit von Verbandsklagen, der Verantwortung 
der Arbeitgebenden bei sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz und der Beweislasterleichterung. 
Etwas weniger gross wird der Nutzen der Abklä-
rung des Sachverhalts durch das Gericht von 
Amtes wegen, des Kündigungsschutzes, der 
Möglichkeit, jede Diskriminierung individuell 
einzuklagen, des vorgeschalteten Schlichtungs-
verfahrens, der Zulässigkeit von Förderungs-
massnahmen und der Erfassung der indirekten 
Diskriminierung eingeschätzt. Besonders hoch 
wird der Nutzen in mehreren Bereichen unter 
anderem von Personen mit fortschrittlicher Hal-
tung in Gleichstellungsfragen und von Gleich-
stellungsbüros erachtet. 

Dieser positive Eindruck relativiert sich, denn es 
werden auch eine ganze Reihe von möglichen 
Problemen, welche sich bei der konkreten Um-
setzung des GlG ergeben können, als relevant 
erachtet. Als eher bis sehr grosses Problem wird 
insbesondere der fehlende Zugang zu nötigen 
Informationen für Betroffene und die Tatsache, 
dass der vorhandene Kündigungsschutz das 
Problem des Stellenverlusts nicht löst, beurteilt. 
Als ebenfalls eher grosses Problem werden der 
fehlende Zugang zu nötigen Informationen für 
Verbände und die fehlende Beweislasterleichte-
rung bei sexueller Belästigung erachtet. Mittel 
bis eher grosse Probleme werden in der fehlen-
den Unterstützung von Kolleg/innen im Betrieb, 
der mangelnden Beweislasterleichterung bei 
Anstellungsdiskriminierung und der Unklarheit, 
welche Informationen zum «Glaubhaft machen» 
benötigt werden sowie der zu langen Verfah-
rensdauer und dem finanziellen Risiko gesehen. 
Lediglich als kleine bis mittlere Problematik wird 
das zu wenig niedrigschwellige Schlichtungsver-
fahren eingeschätzt. 

Wie kann das GlG (noch) wirksamer umge-
setzt werden? 
Auf die offene Frage, welche Massnahmen zu 
einer (noch) wirksameren Umsetzung des 
Gleichstellungsgesetzes beitragen könnten, steht 
für die Befragten ein Aspekt im Vordergrund: 
eine bessere Information und Sensibilisierung in 
Bezug auf das Gesetz und Gleichstellungsfragen 
allgemein, bei bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen, bei Arbeitnehmenden, bei Fachpersonen in 
Unternehmen und Verbänden sowie bei juristi-
schem Fachpersonal. An zweiter Stelle folgen 
Forderungen nach veränderten Rahmenbedin-
gungen in Gesellschaft und Unternehmen – hier 

werden wichtige Gleichstellungsanliegen wie 
Lohntransparenz, Förderung der Teilzeitarbeit, 
verbesserte Kinderbetreuungsmöglichkeiten etc. 
genannt. An dritter Stelle folgen konkrete Vor-
schläge zur Veränderung des GlG und seiner 
Anwendung – insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Schutz der Klagenden (v.a. Kündi-
gungsschutz) und der Erleichterung des Zugangs 
zu Informationen. 

Weitere Vorschläge beziehen sich auf eine Inten-
sivierung der Einflussnahme auf das Verhalten 
von Unternehmen durch Druck oder Anreize 
sowie den Ausbau von Unterstützungs- und 
Beratungsleistungen. 
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Teil I: Grundlagen 

1 Das Projekt 

1.1 Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und 
weiteren Organisationen 

Die vorliegende Untersuchung stellt den Baustein 4 der Evaluation der Wirksamkeit des Gleichstellungsge-

setzes (GlG) dar. Ausgangspunkt bildet die Tatsache, dass Arbeitnehmer/innen im Zusammenhang mit 

dem GlG eine wichtige Gruppe sind: Sie sollen durch das Gesetz vor Diskriminierung geschützt werden 

bzw. können Opfer einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sein. Da der direkte Zugang zu ihnen 

wenig aussichtsreich ist, drängte sich ein indirekter Weg auf: In einer breit angelegten schriftlichen Befra-

gung wurde die Perspektive von Organisationen erhoben, welche Interessen von Arbeitnehmenden bzw. 

bestimmten (Berufs)gruppen vertreten und durch ihre Tätigkeit Einblick in die betriebliche Realität und 

damit die Situation von Arbeitnehmenden haben und/oder potentielle Ansprechstellen von Diskriminie-

rungsopfern sein können. Konkret sind dies Gewerkschaften, Berufsverbände, Frauen- und Männer-

organisationen, spezialisierte Beratungsstellen sowie Gleichstellungsbüros. 

Für die Durchführung dieser Untersuchung wurde im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Büro BASS / büro 

a&o / Advokatur Elisabeth Freivogel das Büro für arbeits- und organisationspsychologische Forschung und 

Beratung (büro a&o) beauftragt. 

1.2 Durchführung der Studie 

Als Grundlage für die Untersuchung wurde ein Fragebogen erarbeitet und anschliessend in der verwal-

tungsinternen Begleitgruppe diskutiert. In einer kleinen Pilotuntersuchung wurde sichergestellt, dass die 

Fragen richtig verstanden werden. Anschliessend wurde das Erhebungsinstrument auf französisch und 

italienisch übersetzt. 

Ende April 2004 wurde der Fragebogen – begleitet von einem Schreiben des Vize-Direktors des Bundes-

amtes für Justiz (BJ) und einem frankierten Antwortkuvert an das büro a&o – durch das BJ versandt. Mitte 

Mai verschickte das BJ ein Dankes- und Mahnbrief1. 

Die Informationen der eintreffenden Fragebogen wurden bis Ende Juni 2004 vom büro a&o aufbereitet. 

Im Juli 2004 begann die statistische Auswertung der Daten, im September 2004 lag der Schlussbericht 

vor. 

                                                      
1 Aufgrund der Anonymisierung war dem Forscher/innenteam nicht bekannt, wer bereits geantwortet hatte und wer nicht. 
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1.3 Sicherung der Anonymität der Antworten 

Die Sicherung der Anonymität der Antwortenden ist sowohl den Auftraggebenden als auch den Auftrag-

nehmenden ein wichtiges Anliegen. Diese ist garantiert, obwohl im Hinblick auf die anschliessende münd-

liche Befragung (Baustein 7) nach Namen und Adressen der Ausfüllenden gefragt wurde. 

Das BJ hatte keinerlei Möglichkeit, Einblick in die eingetroffenen Fragebogen oder die elektronisch gespei-

cherten Daten zu erhalten. Übergeben wird vom beauftragten Büro lediglich der vorliegende Bericht, in 

dem die Daten auf hoch aggregiertem Niveau zusammengetragen sind. 

1.4 Ziele und Inhalte der Befragung 

Die Untersuchung setzt sich zum Ziel, die Perspektive von Gewerkschaften, Berufsverbänden, Frauen- und 

Männerorganisationen sowie Gleichstellungsbüros im Hinblick auf die Wirksamkeit des Gleichstellungsge-

setzes (GlG) als Grundlage für die Bestimmung eines allfälligen Handlungsbedarfs zu erfassen. 

Für den Fragebogen konnte auf keine bestehenden validierten Instrumente zurückgegriffen werden. So 

wurden sämtliche Variablen neu formuliert. Konkret wurden die folgenden Themenbereiche erfragt: 

 Bekanntheit des GlG bei verschiedenen Akteur/innen (Informationsstand, Bekanntheit von inhaltlichen 

Aspekten des GlG, absolvierte Weiterbildungen, Informationsbemühungen der Organisation). 

 Stellenwert des Themas «Gleichstellung im Erwerbsleben» bei verschiedenen Akteur/innen und persön-

liche Haltung der Befragten. 

 Stand der Gleichstellung und seine Entwicklung (Einschätzung der Veränderungen in verschiedenen 

Themenbereichen, Einfluss des GlG, Bereiche mit aktuell grossem Handlungsbedarf, Hindernisse zur Um-

setzung der tatsächlichen Gleichstellung). 

 Erfahrung mit konkreten Diskriminierungsfällen (Häufigkeit, Geschlecht der Diskriminierten, Art der 

Diskriminierung, Umgang mit der Diskriminierung). 

 Einschätzungen des Gleichstellungsgesetzes und der aktuellen Situation (GlG als Gesetz, erwünschte 

und unerwünschte Wirkungen, Einfluss des GlG auf die Gestaltung von Arbeitsbedingungen). 

 Das GlG und seine Umsetzung (Nutzen des GlG bei ausgewählten Aufgaben, Gründe für ausbleibende 

Klagen, Erfahrung mit Verbandsklagen, Beurteilung von Regelungen und Umsetzungsaspekten des GlG). 

 Offene Frage zu den erforderlichen Massnahmen für eine (noch) wirksamere Umsetzung des GlG. 

Zusätzlich zu diesen zentralen Fragestellungen wurden Angaben zur vertretenen Organisation (Art der 

Organisation, Anzahl Mitglieder, Frauenanteil, Branche, Tätigkeitsgebiet) und zur ausfüllenden Person 

(Aufgaben, Zuständigkeit für Gleichstellung, Geschlecht) erhoben. Ebenfalls enthalten war eine offene 

Frage mit der Bitte um Adressangabe für ein vertiefendes Interview mit Personen, welche Erfahrung mit 

konkreten Diskriminierungsfälle haben2. Zum Schluss wurde die Gelegenheit zum Anbringen von Bemer-

kungen zur Thematik oder zur Studie geboten. 

                                                      
2 Dies im Hinblick auf die im Rahmen der Evaluation vorgesehene vertiefende mündliche Befragung (Baustein 7). 



Teil I: Grundlagen: 1 Das Projekt 

 3

1.5 Methodische Hinweise 

1.5.1 Erläuterungen zum methodischen Vorgehen 

Schriftliche Befragungen gehören zu den in der empirischen Sozialforschung gebräuchlichsten Methoden. 

Bei wiederkehrenden Fragestellungen werden Instrumente eingesetzt, welche in mehreren Schritten ent-

wickelt, an grösseren Stichproben getestet und dann in verschiedenen Zusammenhängen eingesetzt wer-

den (Beispiel im Bereich der Arbeitswissenschaften SALSA (Salutogenetische Subjektive Arbeitsanalyse) 

nach Rimann & Udris (1997)3) . Bei diesen Instrumenten liegen in der Regel Informationen über die sozial-

wissenschaftlichen Gütekriterien (vgl. Kasten) vor. 

Der Einsatz eines bereits bewährten Instrumentes war im vorliegenden Fall nicht möglich. Die spezifischen 

Fragestellungen der Evaluation erforderten die Erarbeitung eines neuen Instrumentes. Deshalb wurde für 

diese Analyse ein spezifischer Fragebogen erarbeitet. Der einmalige Einsatz des Instrumentes erlaubt keine 

auf Gütekriterien bezogenen Aussagen. Die Befragung beinhaltet mehrheitlich Fragestellungen, bei wel-

chen subjektive Einstellungen, Haltungen, Erfahrungen, Werte etc. erfasst werden. Damit wiederspiegeln 

die Resultate die persönlich gefärbten Einschätzungen der Befragten und bilden keine «objektive Realität» 

ab. Einzelne Fragen sind direktere Messungen eines Sachverhalts – so etwa die Frage nach dem Ge-

schlecht der Antwortenden oder nach der Art der vertretenen Organisation. 

 

Sozialwissenschaftliche Gütekriterien 

Die sozialwissenschaftliche Forschung geht davon aus, dass Messungen möglichst objektiv, reliabel (zuver-

lässig) und valide (gültig) sein sollen. Objektivität meint in diesem Zusammenhang, dass die Ergebnisse 

unabhängig von der die Untersuchung durchführenden und auswertenden Person sind (Durchführungs- 

und Auswertungsobjektivität). Diese ist bei einer schriftlichen Befragung in der Regel problemlos gegeben. 

Die Reliabilität ist ein Mass für die Reproduzierbarkeit von Messergebnissen. Sie wird bei mehrfach einge-

setzten Instrumenten mit verschiedenen Methoden (z.B. Wiederholung der Messung zu einem späteren 

Zeitpunkt) bestimmt. Die Validität schliesslich ist das Mass dafür, inwieweit das Erhebungsinstrument das 

misst, was es zu messen vorgibt (vgl. z.B. Diekmann, 20044; Bortz, 19995, Backhaus, Erichson, Plinke & 

Weiber, 19946) 

 

1.5.2 Präsentation der Daten 

Im vorliegenden Bericht werden alle Resultate der Befragung ausführlich dargestellt. Der Fragebogen sieht 

grundsätzlich zwei Arten von Antwortmöglichkeiten vor, welche entsprechend unterschiedlich dargestellt 

werden: 

 Fragestellungen, welche Antworten mit zweierlei Ausprägungen (i.S. von Ja-Nein) ermöglichen. Bei 

dieser Art von Fragen werden in der Auswertung Häufigkeitsverteilungen berichtet. 

                                                      
3 Rimann, M. & Udris, I. (1997). Subjektive Arbeitsanalyse: Der Fragebogen SALSA. In O. Strohm & E. Ulich (Hrsg.), Unternehmen 

arbeitspsychologisch bewerten (S. 281-298). Zürich: Verlag der Fachvereine. 
4 Diekmann, A. (2004). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 11. Auflage. Reinbek: Rowohlt. 
5 Bortz, J. (1999). Statistik für Sozialwissenschaftler. 5. Auflage. Berlin: Springer. 
6 Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W.  & Weiber, R. (1994) Multivariate Analysemethoden. 7. Auflage. Berlin: Springer. 
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 Fragestellungen, bei welchen ein Sachverhalt auf einer Intervallskala (z.B. 5-stufige Skala von „sehr gut“ 

= 5 bis „sehr schlecht“ = 1) eingeschätzt wird. Hier wird in der Auswertung der jeweilige Mittelwert be-

richtet (vgl. dazu Erklärungen im Kasten). 

Neben diesen deskriptiv-statistischen Auswertungen der einzelnen Fragen wird im Bericht eine Skala aus 

mehreren Fragen (Items) gebildet (vgl. Kapitel 4.2). Die Reliabilität einer Skala wird durch die Bestimmung 

der internen Konsistenz bestimmt. Dabei wird erfasst, wie gut eine Linearkombination von Variablen (hier 

Items) eine andere Variable (die Skala) repräsentiert. Bei einer hohen internen Konsistenz bildet die Variab-

le den erfassten Sachverhalt zuverlässiger ab als ein einzelnes Item alleine. 

 

Einige Begriffsklärungen 

 Mittelwert: Das arithmetische Mittel (kurz Mittelwert genannt) ist das gebräuchlichste Mass zur Kenn-

zeichnung der zentralen Tendenz einer Häufigkeitsverteilung. Es wird berechnet, indem die Summe aller 

vorkommenden Werte durch die Anzahl aller Werte definiert wird. Beim arithmetischen Mittel weichen 

alle übrigen Werte in der Weise von ihm ab, dass die Summe der quadrierten Abweichungen ein Mini-

mum ergibt (vgl. z.B. Bortz, 1999). 

 Recodierung: Bei den Antwortmöglichkeiten, welche eine Einschätzung auf einer Intervallskala ermög-

lichen (vgl. oben), wird im vorliegenden Fragebogen die stärkste Zustimmung (z.B. „Sehr gut“, „Sehr 

gross“ etc.) mit dem höchsten Wert (bei einer 5-stufigen Skala der Wert 5) erfasst. Bei Fragen, welche 

negativ formuliert sind, werden die Werte zur besseren Vergleichbarkeit der Mittelwerte recodiert, d.h. die 

höchste Zustimmung erhält den tiefsten Wert (bei einer 5-stufigen Skala der Wert 1). 

 

Neben den Ergebnissen der ganzen Untersuchungsstichprobe werden in Teil II dieses Berichts Differenzie-

rungen in Abhängigkeit von insgesamt sechzehn Untergruppen dargestellt (errechnet mittels Varianzana-

lysen, t-tests und Chi-Quadrat-Analysen). Damit können Fragen beantwortet werden wie «Unterscheiden 

sich antwortende Frauen und Männer hinsichtlich ihrer persönlichen Haltung zur Gleichstellungsthema-

tik?» etc. Die sechzehn Untergruppen (unabhängige Variablen) sind: 

 Organisationstyp (Gewerkschaften – Berufsverbände – Frauen-/Männerorganisationen und Beratungs-

stellen – Gleichstellungsbüros) 

 Sprache (Deutschsprachige – Französischsprachige – Italienischsprachige) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich – konservativ) (Beschreibung der Unter-

gruppe vgl. Kapitel 4.2) 

 Kenntnis von Inhalten des Gleichstellungsgesetzes (gross – klein) (Beschreibung der Untergruppe vgl. 

Kapitel 3.2) 

 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja – nein) 

 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja – nein) 

 Wichtigkeit des Gleichstellungsthemas (gross – gering) (Beschreibung der Untergruppe vgl. Kapitel 4.1) 

 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross – gering) (Beschreibung der Untergruppe vgl. Kapitel 6.1) 

 Beteiligung der Organisation an Verbandsklage (ja – nein) 

 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 – mehr als 500) 

 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% – mehr als 50%) 

  Schweizweit tätige Organisation(seinheit) (ja – nein) 

 Gleichstellung als Teil des Pflichtenhefts (ja – nein) 
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 Geschlecht (Frauen – Männer) 

 Branchenbezogene Tätigkeit (ja – nein) 

 Branchen, in welchen die Befragten vorwiegend aktiv sind (vgl. Tabelle 1) 

 

Tabelle 1: Liste der Branchen und der im Bericht verwendeten Kurz-Bezeichnungen7 

Branchenbeschreibung Verwendete Kurz-Bezeichnungen 

Verarbeitendes Gewerbe, Industrie Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» 

Baugewerbe Branche 2 «Baugewerbe» 

Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Reparaturen Branche 3 «Handel, Gastgewerbe etc.» 

Verkehr, Transport, Post, Telekommunikation Branche 4 «Verkehr, Post etc.» 

Banken, Versicherungen, Immobilien, Informatik, Dienstleistungen für 
Unternehmen, Forschung + Entwicklung 

Branche 5 «Banken, Immobilien etc.» 

Unterrichts-, Gesundheits- + Sozialwesen, öffentl. Verwaltung Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. 
Verw. etc.» 

Sonstige öffentliche Dienstleistungen (z.B. Kultur, Unterhaltung, Sport) 
und persönliche Dienstleistungen (z.B. Coiffeursalon, Reinigung) 

Branche 7 «Sonst. öff. + pers. Dienstl.» 

Andere Branchen Branche 8 «Andere Branchen» 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

Um zu vermeiden, dass kleinste Unterschiede den Blick auf die wirklich relevanten Punkte verstellen, wur-

den für die Darstellung von Untergruppenunterschieden sehr strenge Auswahlkriterien gewählt. Damit 

einzelne Untergruppen Erwähnung finden, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Die zufällige Wahrscheinlichkeit einer Gesamtverteilung von Werten bzw. der Höhe von Mittelwertsun-

terschieden zwischen einzelnen Untergruppen (z.B. Männer–Frauen) darf höchstens ein Prozent8 sein 

(Gesamt-Signifikanztest). 

 Die Werte der einzelnen Untergruppen müssen sich auf dem 5%-Niveau voneinander unterscheiden 

(Scheffé-Test)9 (Untergruppen-Signifikanztest). 

                                                      
7 Die Kategorisierung der Branchen lehnt sich an die Vorlagen des Bundesamtes für Statistik (NOGA, Allgemeine Systematik der 

Wirtschaftszweige, Ausgabe 2002) an. 
8 Das heisst, in einem von hundert Fällen ergibt sich eine solche Verteilung zufällig, in den anderen 99 Fällen ist sie das Resultat einer 

tatsächlichen Abhängigkeit. Das Signifikanzniveau (p < 0.01) wurde damit über dem in den Sozialwissenschaften üblichen Signifi-

kanzniveau von 5% gewählt. 
9 Dies ist bei einer signifikant unterschiedlichen Gesamtverteilung nicht automatisch der Fall: Es kann durchaus vorkommen, dass bei 

einer Einteilung in drei Gruppen zum Beispiel die Italienischsprachigen und die Deutschsprachigen unterschiedliche Ansichten zu 

einem Sachverhalt haben, sich aber ihre Werte nicht signifikant von jenen der Französischsprachigen unterscheiden. 
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1.6 Zusammenfassung 

In einer breit angelegten schriftlichen Befragung wurde im Frühjahr 2004 die Perspektive von Gewerk-

schaften, Berufsverbänden, Frauen- und Männerorganisationen, spezialisierten Beratungsstellen sowie 

Gleichstellungsbüros zu Fragen rund um das Gleichstellungsgesetz erhoben. Ziel der Analyse war das 

Erfassen von Erfahrungen und Haltungen im Hinblick auf die Wirksamkeit des GlG als Grundlage für die 

Bestimmung eines allfälligen Handlungsbedarfs. Dazu wurde ein Fragebogen erarbeitet, welche verschie-

dene Aspekte des Themas aufnimmt.  

Der vorliegende Bericht stellt die Resultate dieser Befragung dar. Zusätzlich zu den Ergebnissen der gan-

zen Untersuchungsstichprobe werden Differenzierungen in Abhängigkeit von insgesamt sechzehn Unter-

gruppen (Organisationstyp, Sprache, Geschlecht etc.) geprüft und dargestellt. 

2 Die Stichprobe 

2.1 Die Ausgangsstichprobe 

Die Zusammenstellung der Adressen der zu befragenden Organisationen bzw. ihrer Vertreter/innen erwies 

sich als sehr umständlich. Um die angestrebten Zielgruppen von landesweit und regional tätigen Vertre-

ter/innen von Gewerkschaften, Berufsverbände, Frauen- und Männerorganisationen sowie Gleichstel-

lungsbüros zu erreichen, mussten verschiedene Wege beschritten werden: 

 Zur Zusammenstellung der Adressen der Gewerkschaften wurden die Dachverbände Schweizerischer 

Gewerkschaftsbund SGB und Travail Suisse angesprochen. Diese konnten sowohl zentrale als auch lokale 

Adressen – allerdings ohne Ansprechpersonen – zur Verfügung stellen. Zur Differenzierung wurden bei 

den grösseren Organisationen aufgrund ihres Internetauftritts die einzelnen Akteur/innen bestimmt. 

 Die grösseren Berufsverbände wurden direkt für die Zustellung von Adressen von zentralen und lokalen 

Verantwortlichen angegangen. Bei Verbänden, welche dieser Aufforderung nachkamen, wurden die ent-

sprechenden Anschriften übernommen. Bei den andern wurden die auf den jeweiligen Internetseiten 

aufgeführten Verantwortlichen angeschrieben. Bei kleineren Berufsverbänden erfolgte die Adresssuche 

aufgrund des Publicus10 und eines Internetsearches. 

 Zur Zusammenstellung der Adressen von Frauenorganisationen und spezialisierten Beratungsstellen 

kontaktierte das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) die kantonalen 

Gleichstellungsbüros. Da deren Rückmeldungen von sehr unterschiedlichem Umfang waren, wurden die 

Angaben durch einen Internetsearch ergänzt. Versucht wurde, möglichst alle Organisationen, welche sich 

mit dem Erwerbsleben beschäftigen und/oder potentielle Ansprechstellen von Diskriminierungsopfern sein 

können, zu erfassen. 

 Die Anschriften der Männerorganisationen wurden der «Schweizer Männerseite» (www.maenner.org) 

entnommen. 

 Die Adressen der kantonalen und städtischen Gleichstellungsbüros wurden durch das EBG zur Verfü-

gung gestellt. 

                                                      
10 Publicus 2004, Schweizerisches Jahrbuch des öffentlichen Lebens. Basel: Verlag Schwabe & Co. AG. 
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Insgesamt konnten mit diesem Vorgehen 1'594 Adressen zusammengestellt werden, welche die Aus-

gangsstichprobe bilden11. 

 

Einige Hinweise zur Stichprobe 

Es wurde versucht, die Zielgruppe möglichst umfassend abzubilden. Einzig bei den Gleichstellungsbüros 

war die Grundgesamtheit bekannt und konnte vollzählig aufgenommen werden. Bei allen andern Grup-

pen waren wir gezwungen, uns mit den beschriebenen Wegen an die Grundgesamtheit anzunähern – ein 

zentrales «Gewerkschafts- oder Verbandsregister» (analog zum bestehenden Unternehmensregister) 

stand nicht zur Verfügung. 

 

Ein Teil der Adressen erwies sich als falsch, nach dem Versand kamen insgesamt 51 Fragebogen als unzu-

stellbar zurück. Zusätzlich teilten uns 33 Personen schriftlich mit, warum sie ihrer Ansicht nach fälschli-

cherweise angeschrieben wurden12. Diese 84 Fragebogen werden zur Bestimmung der Nettostichprobe 

von der Ausgangsstichprobe abgezogen. In Tabelle 2 sind die Ausgangs- und die Nettostichprobe diffe-

renziert nach Organisationstyp dargestellt. 

 

Tabelle 2: Die Stichprobe differenziert nach Organisationstyp 

Organisationstyp Ausgangsstichprobe 
Anzahl Fragebogen 

Nettostichprobe 
Anzahl Fragebogen 

Gewerkschaften 611 586 

Nicht an Gewerkschaft angeschlossene Berufsverbände 674 638 

Frauenorganisationen und Beratungsstellen 269 249 

Männerorganisationen 15 13 

Gleichstellungsbüros 25 24 

TOTAL 1’594 1’510 

Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Berücksichtigt wurden Organisationen aus der gesamten Schweiz. Der in drei Sprachen vorliegende Fra-

gebogen wurde grundsätzlich nach den Sprachregionen Ticino – Romandie – Deutschschweiz versandt13. 

Damit ist die Sprache des Fragebogens gleichzeitig Indikator für den entsprechenden Landesteil. In Tabelle 

3 sind die Ausgangs- und Nettostichprobe differenziert nach Sprache dargestellt. 

                                                      
11 Damit wurde das angestrebte Ziel einer Ausgangsstichprobe von 2'000 Personen nicht erreicht. 
12 Ebenfalls häufig wurden wir von Organisationen, bei welchen mehrere Ansprechpersonen angeschrieben wurden, darauf hinge-

wiesen, dass nur ein Fragebogen (in der Regel ausgefüllt durch die für Gleichstellung verantwortliche Person) zurückgeschickt werde. 

Diese nicht-ausgefüllten Fragebogen werden für die Nettostichprobe nicht ausgeschlossen, da beim Versand bewusst verschiedene 

Akteur/innen innerhalb der Organisation kontaktiert wurden. 
13 Eine Ausnahme bildeten einzelne in der Deutschschweiz tätige Organisationen, welche als klar zu einem andern Sprachraum 

gehörig erkennbar waren (z.B. eine Organisation für «lavoratori italiani» in Zürich). 
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Tabelle 3: Die Stichprobe differenziert nach Sprache/Sprachregion 

Sprache / Sprachregion Ausgangsstichprobe 
Anzahl Fragebogen 

Nettostichprobe 
Anzahl Fragebogen 

Deutsch 1’173 1’107 

Französisch 340 328 

Italienisch 81 75 

TOTAL 1’594 1’510 

Quelle: Eigene Berechnungen 

 

2.2 Der Rücklauf 

Insgesamt trafen 492 Fragebogen rechtzeitig und in einer verwertbaren Qualität beim beauftragten Büro 

ein. Der damit erreichte Nettorücklauf von 32.6% darf angesichts der Fragestellung, der heterogenen 

Stichprobe und des ziemlich umfangreichen Fragebogens als befriedigend bis gut bezeichnet werden. 

Der Rücklauf ist bei den Gleichstellungsbüros mit 83.3% mit Abstand am höchsten. Unterdurchschnittlich 

ist er bei den Männerorganisationen (23.1%) und den Berufsverbänden (27.3%). Die Antwortraten der 

Gewerkschaften (34.0%) und der Frauenorganisationen und Beratungsstellen entsprechen ungefähr dem 

Gesamtdurchschnitt (35.3%). Bezogen auf die Sprachregion liegen die Rückläufe der Italienischsprachigen 

(34.7%) und der Deutschsprachigen (33.9%) leicht über, jener der Französischsprachigen (27.7%) unter 

dem Durchschnitt. 

 

Einige Hinweise zum Rücklauf 

Der erreichte Rücklauf von 32.6% ist im Vergleich zu andern Studien mit analoger Ausgangslage befriedi-

gend bis gut. Allerdings bedeutet er auch, dass 67.4% der angeschriebenen Personen – also eine deutli-

che Mehrheit – nicht geantwortet hat. Die Forschung zeigt, dass der Rücklauf bei einer schriftlichen Be-

fragung von sehr vielen Faktoren abhängt (Thematik, Aufmachung und Umfang des Fragebogens, Aus-

sicht auf Belohnung etc., vgl. Dieckmann (2000)). Die daraus entstehende Selektion ist eines der zentralen 

Probleme von schriftlichen Befragungen. 

Grundsätzlich lassen sich über die Gruppe, welche den Fragebogen nicht ausgefüllt hat, keine zuverlässi-

gen Aussagen machen. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass die Nicht-Antwortenden im Vergleich 

mit den Antwortenden dem Thema «Gleichstellung» und dem Gleichstellungsgesetz weniger Gewicht 

beimessen und sich weniger mit den damit verbundenen Fragestellungen auseinandergesetzt haben. Es ist 

deshalb zu vermuten, dass die vorliegenden Antworten im statistischen Sinne nicht repräsentativ für die 

angesprochene Grundgesamtheit sind, sondern eine «gleichstellungsfreundliche» Selektion darstellen. 
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2.3 Die Untersuchungsstichprobe 

Die Untersuchungsstichprobe lässt sich wie folgt charakterisieren: 

 Geschlecht: Mit 62.6% sind die Frauen gegenüber den Männern unter den Antwortenden übervertre-

ten. 

 Aufgabenbereiche: Für eine Mehrheit von vier Fünfteln (81.4%) der Befragten gehört die Beratung 

von Einzelpersonen zu ihren Tätigkeiten. Knapp zwei Drittel (64.8%) sind in der Betreuung von Gruppen 

engagiert. Die Verhandlung von Gesamtarbeitsverträgen gehört für 29% zu ihren Aufgaben, die Verhand-

lung von Haus- oder Betriebsverträgen noch für rund einen Sechstel (16.8%). 

 Bei einer beachtlichen Minderheit von 37.6% der Befragten bildet die Förderung der Gleichstellung von 

Frau und Mann ausdrücklich Teil ihres Pflichtenhefts. 

 Organisationstyp: 44.5% der Befragten vertreten eine Gewerkschaft bzw. einen an eine Gewerk-

schaft angeschlossenen Berufsverband, ein knappes Drittel (32.8%) einen freien Berufsverband. 18% 

antworten als Vertreter/in einer Frauenorganisation bzw. einer Beratungsstelle, 4.1% als Vertreter/in eines 

Gleichstellungsbüros und 0.6% als Vertreter einer Männerorganisation. 

 Mitgliederzahl: 6.2% der Befragten stammen aus einer Organisation, welche keine Mitglieder hat. Ein 

knappes Viertel (23.2%) vertritt eine Organisation bzw. Organisationseinheit14 mit bis zu 100, ein gutes 

Viertel (27.1%) eine mit zwischen 100 und 500 Mitgliedern. Im Namen einer Organisation mit zwischen 

500 und 1'000 Mitglieder spricht rund ein Neuntel (11.4%) der Befragten, 31.3% vertreten eine Organi-

sation mit über 1’000 Mitgliedern. 

 Frauenanteil unter den Mitgliedern: Bei den Organisationen, welche Mitglieder haben, verfügen 

jeweils gut 31% über mehr als 80 Prozent (31.3%) bzw. 20 bis 50 Prozent (31.1%) Frauen. Ein Frauenan-

teil unter 20% ist in 22.7% der vertretenen Organisationen zu finden, einer von mehr als 50 bis zu 80 

Prozent in 15%. 

 Branche: Die Mehrheit von vier Fünfteln ist branchenbezogen tätig. Unter den genannten Branchen 

sticht eine besonders heraus: Gut die Hälfte dieser Befragten (50.8%) ist in Branche 6 «Unterrichts-, Ge-

sundheits- + Sozialwesen, öffentl. Verwaltung» tätig. Jeweils rund 13% wirken in Branche 1 «Verarbei-

tendes Gewerbe, Industrie» (13.0%) , Branche 3 «Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Reparaturen» 

(13.2%) und Branche 8 «Andere Branchen» (13.0%), jeweils rund ein Zwölftel in den restlichen Branchen. 

 Tätigkeitsgebiet: Ein Fünftel der Befragten (20.5%) ist schweizweit tätig. Im Landesteil «Zentrales 

Mittelland» sind gut ein Viertel (27.0%) der Organisationsvertreter/innen aktiv, in der Region «Ost-

schweiz» ein gutes Fünftel (21.2%). In den restlichen vorgegebenen Grossregionen sind deutlich weniger 

tätig («Nordwestschweiz» (14.0%), «Zürich» (12.0%), «Zentralschweiz» (11.6%), «Genferseeregion» 

(10.6%) sowie «Tessin» (4.9%)). 

 Sprache / Sprachregion: Gut drei Viertel der Befragten haben einen Fragebogen in deutscher 

(76.2%), ein knappes Fünftel (18.5%) in französischer und 5.3% in italienischer Sprache ausgefüllt. 

                                                      
14 Die Befragten waren aufgefordert, die Mitgliederzahl der Sektion bzw. Region anzugeben, falls sie lokal tätig sind. 
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2.4 Zusammenfassung 

Der Fragebogen wurde an 1'510 Vertreter/innen von Gewerkschaften, Berufsverbände, Frauen- und 

Männerorganisationen, spezialisierte Beratungsstellen sowie Gleichstellungsbüros aus der ganzen Schweiz 

versandt (Nettostichprobe). Insgesamt trafen 492 Fragebogen rechtzeitig und in verwertbarer Qualität ein 

(Rücklauf: 32.6%). 

Die Untersuchungsstichprobe besteht zu gut drei Fünfteln aus Frauen. 44% der Befragten vertreten eine 

Gewerkschaft, ein knappes Drittel einen Berufsverband. Knapp 18% antworten als Vertreter/in einer 

Frauenorganisation bzw. einer Beratungsstelle, 4.1% als Vertreter/in eines Gleichstellungsbüros und 0.6% 

als Vertreter einer Männerorganisation. 
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Teil II: Ergebnisse 

3 Bekanntheit des Gleichstellungsgesetzes 

Ein erster Teil der Untersuchung widmet sich der Frage, wie die Befragten den Bekanntheitsgrad des GlG 

bei verschiedenen Akteur/innen einschätzen, wie geläufig ihnen selbst die Inhalte sind und welche Wei-

terbildungs- und Informationsbemühungen unternommen wurden. 

3.1 Einschätzung des Informationsstandes verschiedener Akteur/innen 

Die Befragten wurden um eine Einschätzung darüber gebeten, wie gut verschiedene Personengruppen 

ihrer Erfahrung nach über die Inhalte des GlG informiert sind15. Gesamthaft gesehen wird ein recht guter 

Informationsstand wahrgenommen. 

Einschätzung anderer Akteur/innen 

Die besten Noten erhalten insgesamt die Mitarbeitenden von Frauenorganisationen (M=4.29), denen 

fast 90% der Befragten gute oder sehr gute Kenntnisse zuschreiben16. Ebenfalls einen hohen Wert errei-

chen Gewerkschaftsfunktionär/innen (M=4.02). Hier sind immerhin noch mehr als drei Viertel der 

Antwortenden der Meinung, diese verfügten über einen guten oder sehr guten Kenntnisstand. 

Etwas tiefer – aber immer noch überdurchschnittlich – wird der Wissensstand der Anwält/innen einge-

schätzt (M=3.87). Mitarbeitenden von Berufsverbänden (M=3.61) sowie Personalverantwortlichen 

und Arbeitnehmendenvertretungen im Betrieb (beide M=3.39) wird ein mittlerer bis guter Informati-

onsstand zugeschrieben. Als mittel wird der Informationsstand von Mitarbeitenden von Männerorga-

nisationen (M=3.10) und Geschäftsleitungen/Direktionen (M=3.03) erachtet. Am tiefsten ist der 

Kenntnisstand nach Meinung der Befragten bei Arbeitnehmerinnen (M=2.54) und Arbeitnehmern 

(M=2.16). Hier sind knapp die Hälfte bzw. gut drei Fünftel der Ansicht, dass der Informationsstand 

schlecht oder sehr schlecht ist (vgl. Abbildung 1).  

Hinsichtlich der Einschätzung des Informationsstandes zeigen sich unter den Befragten interessante 
Unterschiede, einige davon seien hier erwähnt17. Einen Überblick über weitere Differenzierungen gibt 
Tabelle 4. 

So sind Personen mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen18 in ihrer Einschätzung des 
Wissensstandes anderer Gruppen grosszügiger: mit Ausnahme der Gewerkschaftsfunktionär/innen, 
der Mitarbeitenden von Frauenorganisationen und der Anwält/innen erhalten alle aufgeführten Ak-
teur/innengruppen von ihnen überdurchschnittlich gute Noten. Umgekehrt erweisen sich Personen, 

                                                      
15 Das Antwortformat reichte von 5 = Sehr gut, über 4 = Gut, 3 = Mittel, 2 = Schlecht bis 1 = Sehr schlecht. 
16 Insgesamt sind die Anteile der Personen unter den Befragen, welche den Informationsstand anderer Gruppen nicht einschätzen 

können, hoch. Am ausgeprägtesten ist dies bei der Gruppe «Mitarbeitende von Männerorganisationen» der Fall, wo beinahe die 

Hälfte der Stichprobe auf eine Antwort verzichtet, gefolgt von den Anwält/innen, wo dies bei einem Drittel geschieht. 

Sowohl hier als auch bei allen folgenden Kapiteln werden nur die Werte jener Personen, welche die entsprechende Frage beantwor-

tet haben, berichtet. 
17 In allen Kapiteln dieses Berichts werden in den jeweiligen Tabellen mit Angaben zu Differenzierungen alle Unterschiede, welche 

den angewendeten Signifikanzkriterien genügen (vgl. Kapitel 1.5), dargestellt. Im Text werden jeweils einige dieser Unterschiede 

exemplarisch hervorgehoben. Die entsprechenden Mittel- bzw. Prozentwerte sind ausschliesslich in der Tabelle ersichtlich. 
18 Zur Definition der Differenzierung konservative vs. fortschrittliche Haltung vgl. Kapitel 4.2. 
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welche grosse Erfahrung mit konkreten Diskriminierungsfällen19 haben, als besonders zurückhaltend. 
Mit Ausnahme der Gewerkschaftsfunktionär/innen und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
urteilen sie den Wissensstand sämtlicher Personengruppen unterdurchschnittlich. Frauen sind in ihrer 
Bewertung im Vergleich zu Männern reservierter: Personalverantwortliche, Geschäftsleitungen/Direk-
tionen, Arbeitnehmer, Mitarbeitende von Berufsverbänden sowie von Frauen- und Männerorganisatio-
nen erhalten von ihnen tiefere Werte. Auch in Bezug auf die Branche, in welcher die Befragten tätig 
sind, ergeben sich bemerkenswerte Differenzen. So schätzen Personen mit einem Tätigkeitsfeld in 
Branche 1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie» und 2 «Baugewerbe» den Kenntnisstand der Arbeit-
nehmendenvertretungen im Betrieb unterdurchschnittlich ein. Personen, welche in Branche 6 «Unter-
richts-, Gesundheits- + Sozialwesen, öffentl. Verwaltung» tätig sind, beurteilen ihrerseits den Wissens-
stands der Personalverantwortlichen tiefer. Der Informationsstand der Arbeitnehmer wird weiter von 
Organisationen mit über 500 Mitgliedern besonders kritisch eingeschätzt, jener der Mitarbeitenden 
von Frauenorganisationen von den Gleichstellungsbüros. Den Gewerkschaftsfunktionär/innen stellen 
Personen, für welche die Förderung der Gleichstellung eine grosse Wichtigkeit hat20, besonders gute 
Noten aus. 

 

Abbildung 1: Einschätzung des Kenntnisstandes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
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Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

Selbsteinschätzung 

Sich selbst attestieren die Befragten im Durchschnitt mittlere bis gute Kenntnis der Inhalte des GlG 

(M=3.61). Eine klare Mehrheit bezeichnet den eigenen Kenntnisstand als gut (42.3%) oder sehr gut 

(15.2%), nur eine kleine Minderheit als schlecht (9.1%) oder sehr schlecht (1.3%).  

Die Selbsteinschätzung des eigenen Kenntnisstandes fällt unter anderem bei Vertreterinnen von 
Gleichstellungsbüros, Personen mit Erfahrung mit konkreten Diskriminierungsfällen und solchen, wel-

                                                      
19 Zur Definition der Differenzierung viel vs. kaum Erfahrung mit Diskriminierungsfällen vgl. Kapitel 6.1. 
20 Zur Definition der Differenzierung Wichtigkeit des Themas Gleichstellung gross vs. gering vgl. Kapitel 4.1. 



Teil II: Ergebnisse: 3 Bekanntheit des Gleichstellungsgesetzes 

 13

che sich im Zusammenhang mit dem GlG weitergebildet haben überdurchschnittlich positiv aus. Un-
terdurchschnittlich beurteilen sich demgegenüber Personen mit tatsächlich wenig Kenntnis der Inhalte 
des GlG21 und solche, für welche die Förderung der Gleichstellung einen geringen Stellenwert hat, 
Mitarbeitende von Organisationen, die keine Bemühungen zur Information über das GlG unternom-
men haben, Personen mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen sowie Vertreter/innen 
von Berufsverbänden. Weitere Differenzierungen sind in Tabelle 4 ersichtlich. 

 

Tabelle 4: Einschätzung des Informationsstandes verschiedener Akteur/innen 

Frage: «Wie gut sind Ihrer Erfahrung nach die folgenden Personengruppen in der Regel über die Inhalte 
des Gleichstellungsgesetzes informiert?» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

Mitarbeitende von 
Frauenorganisatio-
nen 

4.29  Organisationstyp (Berufsverbände = 4.39, Gewerkschaften = 4.33, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 4.17, Gleichstellungsbüros = 3.78) 

 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 4.37, gross = 4.04) 
 Geschlecht (Männer = 4.45, Frauen = 4.22) 

Gewerkschafts- 
funktionär/innen 

4.02  Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 4.11, gering = 3.81) 

Anwält/innen 3.87  Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 4.05, ja = 3.76) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.94, gross = 3.59) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein = 3.95, ja = 3.75) 

Mitarbeitende von 
Berufsverbänden 

3.61  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.81, fortschrittlich = 3.55) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 3.73, nein= 3.45) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.68, gering = 3.42) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.67, gross = 3.31) 
 Geschlecht (Männer = 3.81, Frauen = 3.48) 

Personalverantwortli-
che 

3.39  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.77, fortschrittlich = 3.28) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 3.59, ja = 3.27) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.49, gross = 2.92) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.57, mehr als 500 = 3.24) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein = 3.49, ja = 3.22) 
 Geschlecht (Männer = 3.55, Frauen = 3.29) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (ja = 3.55, nein = 3.25) 
 In Branche 7 «Sonst öff. + pers. Dienstl.» tätig (nein = 3.44, ja = 2.94) 

Arbeitnehmenden-
vertretungen im 
Betrieb (z.B. Perso-
nalkommissionen) 

3.39  Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.45, gross = 3.12) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.51, mehr als 500 = 3.27) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (nein= 3.45, ja= 3.12) 
 In Branche 2 «Baugewerbe» tätig (nein= 3.43, ja= 3.06) 

Mitarbeitende von 
Männerorganisatio-
nen 

3.10  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.38, fortschrittlich = 3.00) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.19, gross = 2.67) 
 Geschlecht (Männer = 3.43, Frauen = 2.89) 

Geschäftsleitungen, 
Direktionen 

3.03  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.56, fortschrittlich = 2.86) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 3.23, ja = 2.89) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.15, gross = 2.51) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.19, mehr als 500 = 2.93) 
 Geschlecht (Männer = 3.25, Frauen = 2.88) 

Arbeitnehmerinnen 
generell 

2.54  Persönliche Haltung zu Gleichstellungsfragen (konservativ = 2.80, fortschrittlich = 2.46) 
 

Arbeitnehmer gene-
rell 

2.16  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.53, fortschrittlich = 2.04) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 2.29, mehr als 500 = 2.07) 
 Geschlecht (Männer = 2.34, Frauen = 2.05) 

                                                      
21 Zur Definition der Differenzierung viel vs. wenig Kenntnis von Inhalten des GlG vgl. Kapitel 3.2. 
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Fortsetzung Tabelle 4 

Die Befragten selbst 
(Selbsteinschätzung) 

3.61  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.25, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 3.81, 
Gewerkschaften = 3.63, Berufsverbände = 3.39) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 3.69, konservativ = 3.37) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 3.88, klein = 3.08) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja = 4.07, nein = 3.07) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 3.94, nein= 3.23) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.84, gering = 3.08) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 4.09, gering= 3.52) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 3.74, bis 500 = 3.42) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 3.97, nein= 3.42) 
 Branchenbezogene Tätigkeit (nein = 3.87, ja = 3.54) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 3.89, nein = 3.56) 
 In Branche 5 «Banken, Immobilien etc.» tätig (ja = 4.00, nein = 3.57) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 3.74, ja = 3.47) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Sehr schlecht) bis 5 (Sehr gut) 

 

3.2 Bekanntheit von inhaltlichen Aspekten des GlG 

Im Fragebogen wurden sechs Aussagen, welche sich auf Inhalte des GlG beziehen, vorgelegt. Die Befrag-

ten wurden aufgefordert, für jede davon anzugeben, ob ihnen der Inhalt bisher bekannt war22. 

Die Tatsache, dass Arbeitgebende gemäss GlG verpflichtet sind, ihre Mitarbeitenden vor sexueller Beläs-

tigung am Arbeitsplatz zu schützen, erweist sich dabei als Inhalt, welcher einer überwältigenden Mehr-

heit von 92.8% bekannt war. Beinahe ebenso verbreitet ist das Wissen, dass das GlG die Möglichkeit von 

Verbandsklagen bietet (85.6%). Etwas weniger Befragte – aber immer noch eine klare Mehrheit von 

70.6% – wussten, dass Benachteiligungen aufgrund der Familiensituation Diskriminierungen im Sinne 

des GlG sind. 

Jeweils gut der Hälfte war bekannt, dass Klagende bis zu sechs Monaten nach Abschluss des Verfahrens 

einen Kündigungsschutz geniessen (55.7%) und dass das GlG die ungleiche Behandlung der Ge-

schlechter zur Förderung der tatsächlichen Gleichstellung erlaubt (52.9%). 

Nur noch gut zwei Fünftel (43.5%) geben an, gewusst zu haben, dass Verfahren nach GlG grundsätzlich 

kostenlos sind. Von den vorgegebenen Inhalten erweist sich damit die Kostenlosigkeit des Verfahrens als 

am wenigsten bekannter Aspekt. Hier zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen den Sprachregionen: 

Besonders ausgeprägt ist das Nicht-Wissen bei den Deutschsprachigen, wogegen deutlich mehr als die 

Hälfte der Französisch- und Italienischsprachigen angibt, die Regelung gekannt zu haben. 

Betrachten wir die Differenzierungen insgesamt, fallen zwei Untergruppen besonders auf: Personen 
mit Weiterbildung zum Thema und solche, die eine Organisation vertreten, welche selbst Informati-
onsbemühungen unternommen hat, weisen bei allen sechs Wissensfragen überdurchschnittliche Wer-
te auf. Dasselbe gilt – mit Ausnahme des Wissens über die Möglichkeit von Verbandsklagen bzw. das-
jenige zur Verpflichtung zum Schutz vor sexueller Belästigung  – für Befragte, bei welchen Gleichstel-
lung zum Pflichtenheft gehört bzw. jene, für welche die Förderung der Gleichstellung eine grosse 
Wichtigkeit besitzt. 

                                                      
22 Die Antwortmöglichkeiten waren «Habe ich gewusst» und «Habe ich nicht gewusst». 
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Vertreter/innen von Gleichstellungsbüros sind Kündigungsschutz, die Möglichkeit der Ungleichbehand-
lung, die Kostenlosigkeit der Verfahren und die Abdeckung von Benachteiligungen aufgrund der Fami-
liensituation überdurchschnittlich bekannt. Befragte mit Erfahrung mit konkreten Diskriminierungsfäl-
len wussten besonders häufig von der Möglichkeit der Verbandsklage, der Kostenlosigkeit der Verfah-
ren, der Möglichkeit der Ungleichbehandlung und dem Kündigungsschutz. Vertreter/innen von gros-
sen Organisationen mit über 500 Mitgliedern sind die Möglichkeit der Verbandsklage, die Kostenlosig-
keit der Verfahren und der Kündigungsschutz überdurchschnittlich häufig vertraut. 

Ein weiterer interessanter Unterschied zeigt sich in Bezug auf die Branchen: In Branche 6 «Unterrichts-, 
Gesundheits- + Sozialwesen, öffentl. Verwaltung» tätigen Personen ist sowohl der Kündigungsschutz 
als auch die Kostenlosigkeit des Verfahrens besonders häufig nicht bekannt. Das Gegenteil gilt für die 
in Branche 3 «Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Reparaturen» tätigen Personen. Weitere Differen-
zierungen sind in Tabelle 5 dargestellt. 

 

Tabelle 5: Bekanntheit von inhaltlichen Aspekten des GlG 

Frage: «Bitte geben Sie für die folgende Auswahl von Inhalten des Gleichstellungsgesetztes (GlG) an, ob 
sie Ihnen bisher bekannt waren?» 

 Anteil 
«Ge-
wusst» 

Differenzierungen 

«Das GlG verpflichtet 
Arbeitgebende, ihre 
Mitarbeitenden vor 
sexueller Belästigung 
zu schützen.» 

92.8%  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 96.1%, nein = 88.9%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 96.0%, nein = 89.0%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 97.7%, nein= 90.3%) 

«Verbände können 
mit einer Klage nach 
GlG im Interesse der 
Arbeitnehmenden 
gegen Diskriminie-
rungen angehen.» 

85.6%  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 88.6%, konservativ = 77.5%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 94.1%, nein = 76.0%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 91.1%, nein = 79.4%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 89.6%, gering = 76.5%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 97.6%, gering= 82.4%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 93.3%, bis 500 = 77.4%) 

«Benachteiligungen 
aufgrund der Famili-
ensituation sind 
Diskriminierungen im 
Sinne des GlG.» 

70.6%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 85.0%, Gewerkschaften = 74.9%, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 72.4%, , Berufsverbände = 62.7%) 

 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 81.7%, nein = 57.6%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 80.6%, nein = 58.7%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 75.0%, gering = 61.0%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 81.6%, nein= 65.1%) 

«Klagende geniessen 
bis sechs Monate 
nach Abschluss des 
Verfahrens einen 
Kündigungsschutz.» 

55.7%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 90.0%, Gewerkschaften = 59.1%, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 57.6%, Berufsverbände = 45.9%) 

 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 70.6%, nein = 39.1%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 67.3%, nein = 41.4%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 62.0%, gering = 41.9%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 74.7%, gering= 51.7%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 64.3%, bis 500 = 44.1%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 69.0%, nein= 47.8%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 71.9%, nein= 52.8%) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 63.1, ja = 48.0%) 

«Das GlG erlaubt die 
unterschiedliche 
Behandlung der 
Geschlechter, sofern 
sie der tatsächlichen 
Gleichstellung 
dient.» 

52.9%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 75.0%, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 
64.4%, Gewerkschaften = 53.7%, Berufsverbände = 42.7%) 

 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 66.7%, nein = 37.1%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 62.6%, nein = 41.6%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 59.2%, gering = 39.6%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 75.6%, gering= 47.8%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 64.6%, nein= 46.8%) 
 Geschlecht (Frauen = 58.3%, Männer = 44.7%) 
 Branchenbezogene Tätigkeit (nein = 65.7%, ja = 49.6%) 
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Fortsetzung Tabelle 5 

«Verfahren nach GlG 
sind grundsätzlich 
kostenlos.» 

43.5%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 95.0%, Gewerkschaften = 50.2%, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 47.1%, , Berufsverbände = 26.1%) 

 Sprache (italienischsprachig = 57.7%, französischsprachig = 56.8%, deutschsprachig = 
39.2%) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 50.0%, konservativ = 25.8%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 59.8%, nein = 24.1%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 57.1%, nein = 28.0%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 49.7%, gering = 29.9%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 67.9%, gering= 38.7%) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 56.4%, nein = 40.5%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 49.3%, bis 500 = 32.1%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 64.8%, nein= 31.6%) 
 Branchenbezogene Tätigkeit (nein = 58.3%, ja = 39.7%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 60.3%, nein= 40.8%) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 54.1, ja = 33.2%) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortmöglichkeiten «Habe ich gewusst» vs. «Habe ich nicht gewusst» 

 

Als Grundlage für die Analyse von Untergruppenunterschieden (Differenzierungen, vgl. Kapitel 1.5) 

wurde die Stichprobe aufgrund der Antworten auf diese Frage in zwei Gruppen eingeteilt: als Personen 

mit «kleinen Kenntnissen der Inhalte des GlG» wurden jene bezeichnet, welche hier maximal drei Aussa-

gen mit «habe ich gewusst» ankreuzten. In diese Gruppe fallen gut ein Drittel (34.6%) der Befragten. 

Knapp zwei Drittel (65.4%) gehören demgegenüber in die Gruppe von Personen mit «grossen Kenntnis-

sen der Inhalte des GlG», welche angeben, den Inhalt von vier bis sechs Aussagen gekannt zu haben. 

 

3.3 Weiterbildungs- und Informationsaktivitäten 

3.3.1 Weiterbildung der Befragten 

Beinahe die Hälfte der Befragten (46.9%) hat sich im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsgesetz nicht 

speziell weitergebildet. Gut zwei Fünftel (43.2%) haben sich Wissen durch Selbststudium angeeignet und 

immerhin mehr als ein Viertel (28.1%) Kurse, Tagungen etc. zum GlG besucht. 

Besonders häufig keine speziellen Weiterbildungsbemühungen unternommen haben Personen mit ei-
ner konservativen Haltung, mit kleinen Kenntnissen der Inhalte des GlG, Personen, für die das Thema 
der Förderung der Gleichstellung einen geringen Stellenwert hat, die eine Organisation vertreten, wel-
che ihrerseits keine Informationsaktivitäten vorgenommen hat sowie Vertreter/innen von Berufsver-
bänden. Eine Weiterbildung durch den Besuch von Kursen und Tagungen ist besonders häufig bei 
Mitarbeitenden von Gleichstellungsbüros, Personen mit Erfahrung in konkreten Diskriminierungsfällen 
sowie bei Befragten, welche in Branche 1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie», Branche 2 «Bauge-
werbe», Branche 3 «Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Reparaturen» oder Branche 4 «Verkehr, 
Transport, Post, Telekommunikation» tätig sind. Weiterbildung durch Selbststudium ist besonders ver-
breitet bei Personen mit Erfahrung in konkreten Diskriminierungsfällen und bei Mitarbeitenden von 
Gleichstellungsbüros sowie Frauen-/Männerorganisationen und Beratungsstellen. Weitere Differenzie-
rungen sind in Tabelle 6 ersichtlich. 
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Tabelle 6: Weiterbildung der Befragten 

Frage: «Haben Sie sich im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsgesetz weitergebildet?» 

 Anteil 
Nen-
nungen 

Differenzierungen 

Nein, nicht speziell 46.9%  Organisationstyp (Berufsverbände = 62.3%, Gewerkschaften = 43.9%, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 33.7%, Gleichstellungsbüros = 10.0%) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 73.1%, fortschrittlich = 37.8%) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 75.3%, gross = 32.7%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (nein = 70.6%, ja= 24.5%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 73.0%, gross = 34.7%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 51.7%, gross = 21.7%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 59.2%, mehr als 500 = 37.4%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein = 59.0%, ja= 24.3%) 
 Geschlecht (Männer = 55.4%, Frauen = 40.9%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (nein = 49.4%, ja = 27.9%) 
 In Branche 4 «Verkehr, Post etc.» tätig (nein = 49.0%, ja = 23.8%) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (ja = 54.9, nein = 38.0) 

Ja, durch Selbststu-
dium 

43.2%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 60.0%, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 
59.6%, Gewerkschaften = 42.9%, Berufsverbände = 33.3%) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 49.7%, konservativ = 24.4%) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 54.8%, klein = 21.6%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 56.7%, nein= 28.5%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 53.5%, gering = 21.2%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 62.7%, gering= 39.6%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 56.5%, nein= 36.2%) 

Ja, durch den Besuch 
von Kursen, Tagun-
gen etc 

28.1%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 65.0%, Gewerkschaften = 36.3%, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 25.8%, , Berufsverbände = 13.8%) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 35.0%, konservativ = 8.4%) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 37.6%, klein = 9.3%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 45.3%, nein= 9.6%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 35.3%, gering = 11.7%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 55.4%, gering= 22.2%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 42.2%, bis 500 = 10.8%) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50%bis 50% = 31.8%, mehr als 

50% = 19.7%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 49.2%, nein= 16.4%) 
 Geschlecht (Frauen = 35.8%, Männer = 16.6%) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 50.8%, nein= 24.9%) 
 In Branche 2 «Baugewerbe» tätig (ja= 51.3%, ja= 26.0%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 57.4%, nein = 24.0%) 
 In Branche 4 «Verkehr, Post etc.» tätig (ja = 50.0%, nein = 26.2%) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 38.9, ja = 18.0) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

3.3.2 Informationsbemühungen der Organisation 

Beinahe die Hälfte (47.7%) der durch die Befragten vertretenen Organisationen hat keine Versuche un-

ternommen, die eigenen Mitglieder oder Arbeitnehmende generell über das GlG zu informieren. Gut zwei 

Fünftel (42.5%) haben Informationsbemühungen mittels Broschüren, Zeitungsartikel etc. aufzuweisen, 

29.9% haben Kurse, Veranstaltungen etc. zum Thema angeboten. 
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Überdurchschnittlich häufig keine Informationsaktivitäten unternommen haben Berufsverbände, Orga-
nisationen mit bis zu 500 Mitgliedern, solche mit einem Frauenanteil von über 50% und jene, welche 
in Branche 6 «Unterrichts- Gesundheits- + Sozialwesen, öffentl. Verwaltung» tätig sind. Weiter berich-
ten Personen mit geringer Kenntnis der Inhalte des GlG, ohne spezifische Weiterbildungen, solche, für 
welche das Thema Gleichstellung eine geringe Wichtigkeit hat und jene, bei welchen Gleichstellung 
nicht zum Pflichtenheft gehört, überdurchschnittlich häufig, dass die von ihnen vertretene Organisati-
on keine Aktivitäten zur Bekanntmachung des GlG gemacht hat.  

Besonders engagiert im Angebot von Kursen, Veranstaltungen etc. waren Gleichstellungsbüros und in 
Branche1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie», 2 «Baugewerbe», 3 «Handel, Detailhandel, Gastge-
werbe, Reparaturen» sowie – etwas weniger ausgeprägt – Branche 7 «Sonstige öffentliche und per-
sönliche Dienstleistungen» tätige Organisationen. Den Informationsweg über Broschüren, Zeitungsar-
tikel etc. haben unter anderem besonders häufig Gleichstellungsbüros, in Branche1 «Verarbeitendes 
Gewerbe, Industrie», Branche 3 «Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Reparaturen» tätige Organisati-
onen sowie jene, welche an einer Verbandsklage beteiligt waren, gewählt. Weitere Differenzierungen 
sind in Tabelle 7 zusammengestellt. 

 

Tabelle 7: Informationsbemühungen der Organisation 

Frage: «Hat Ihre Organisation versucht, ihre Mitglieder oder andere Arbeitnehmende allgemein über das 
Gleichstellungsgesetz zu informieren?» 

 Anteil 
Nen-
nungen 

Differenzierungen 

Nein 47.7%  Organisationstyp (Berufsverbände = 67.7%, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 46.1%, 
Gewerkschaften = 36.3%, Gleichstellungsbüros = 11.1%) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 71.0%, gross = 35.8%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 72.9%, ja = 26.6%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 67.9%, gross = 38.4%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 51.1%, gross = 34.9%) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (nein = 52.8%, ja = 30.9%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 62.6%, mehr als 500 = 35.9%) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 59.5%, bis 50% = 

41.0%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein = 61.0%, ja= 25.0%) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (nein = 53.0%, ja= 15.9%) 
 In Branche 2 «Baugewerbe» tätig (nein= 50.0%, ja= 23.7%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (nein = 52.9%, ja = 15.9%) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (ja = 62.8, nein = 33.1%) 

Ja, durch Broschü-
ren, Zeitungsartikel, 
Rundbriefe etc. 

42.5%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 61.1%, Gewerkschaften = 50.9%, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 44.9%, , Berufsverbände = 28.5%) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 53.2%, klein = 21.6%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja = 59.9%, nein = 22.2%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 49.8%, gering = 27.6%) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 58.5%, nein = 38.4%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 50.2%, bis 500 = 32.8%) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 46.4%, mehr als 50% = 

35.1%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 59.1%, nein= 32.2%) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 58.7%, nein= 39.4%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 66.7%, nein = 38.3%) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 50.8, ja = 33.5%) 
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Fortsetzung Tabelle 7 

Ja, durch das Ange-
bot von Kursen, 
Veranstaltungen etc. 

29.9%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 66.7%, Gewerkschaften = 40.1%, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 21.3%, , Berufsverbände = 10.8%) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 34.8%, klein = 12.3%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja = 43.7%, nein = 9.0%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 35.5%, gering = 14.9%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 48.2%, gering = 23.0%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 40.2%, bis 500 = 13.2%) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 35.6%, mehr als 50% = 

16.1%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 43.8%, nein= 19.2%) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 65.1%, nein= 22.1%) 
 In Branche 2 «Baugewerbe» tätig (ja= 57.9%, nein= 25.2%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 65.1%, nein = 22.1%) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 40.3, ja = 15.5%) 
 In Branche 7 «Sonst. öff. + pers. Dienstl.» tätig (ja = 48.7%, nein= 25.9%) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

3.4 Zusammenfassung 

Nach Ansicht der Befragten ist der Wissensstand über das GlG bei den verschiedenen betroffenen Per-

sonengruppen recht gross. Die Mehrheit der aufgeführten Akteur/innen wird als mindestens mittel bis 

gut informiert eingeschätzt. Gute bis sehr gute Kenntnisse werden Mitarbeitenden von Frauenorganisati-

onen und Gewerkschaften zugeschrieben. Als eher schlecht bis mittel wird hingegen der Wissensstand 

der direkt Betroffenen – also der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – wahrgenommen. Bemerkens-

werterweise schätzen Personen mit einer konservativen Haltung den Wissensstand anderer Personen be-

sonders hoch ein, jene mit Erfahrung mit konkreten Diskriminierungsfällen hingegen überdurchschnittlich 

tief. Der eigene Wissensstand wird insgesamt als mittel bis gut erachtet. Die Selbsteinschätzung fällt un-

ter anderem bei Mitarbeitenden von Gleichstellungsbüros, Personen mit Erfahrung mit Diskriminierungs-

fällen und solchen mit Weiterbildungen zum GlG überdurchschnittlich aus. 

Der selbst als recht gut eingeschätzte Informationsstand bestätigt sich auf Wissensebene bei sechs vor-

gegebenen inhaltlichen Aspekten des GlG: Rund zwei Dritteln der Befragten waren vier und mehr Aspekte 

bereits bekannt. Am bekanntesten ist die Tatsache, dass das GlG die Arbeitgebenden verpflichtet, die 

Mitarbeitenden vor sexueller Belästigung zu schützen, am wenigsten bekannt die grundsätzliche Kosten-

losigkeit des Verfahrens. Auch der häufig diskutierte Kündigungsschutz gehört zu den weniger bekannten 

Punkten. 

Knapp die Hälfte der Befragten hat keine Weiterbildungen zum GlG absolviert, bei der anderen Hälfte 

steht vor allem das Selbststudium im Vordergrund, eine beachtliche Minderheit hat aber auch Kurse oder 

Tagungen zum Thema besucht. Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich in Bezug auf die Informationsbemü-

hungen der vertretenen Organisation: Knapp die Hälfte hat nichts unternommen, bei der andern Hälfte 

erfolgten schriftliche Informationen mittels Broschüren, Zeitungsartikel etc. Immerhin rund 30% der Or-

ganisationen haben aber auch Kurse und andere Veranstaltungen angeboten. 
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4 Bedeutung des Themas und persönliche Haltung 

Ein weiterer Teil der Untersuchung widmete sich der Frage, welche Bedeutung die Förderung der Gleich-

stellung von Frau und Mann nach Meinung der Befragten hat und welche Haltung zu Gleichstellungsfra-

gen sie selbst einnehmen. 

4.1 Stellenwert der Förderung der Gleichstellung bei verschiedenen 
Akteur/innen 

Wie schätzen die Befragten den Stellenwert der Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann bei 

verschiedenen Akteur/innen ein und welche Wichtigkeit hat dieses Thema für sie selbst? Zur Beantwor-

tung dieser Frage wurden den Befragten dieselben Personengruppen wie bei der Frage nach der Bekannt-

heit des GlG (vgl. Kapitel 3.1) zur Beurteilung vorgelegt23. 

Einschätzung anderer Akteur/innen 

Beinahe 90 Prozent der Befragten schreiben Mitarbeitenden von Frauenorganisationen zu, dass für 

sie die Förderung der Gleichstellung einen eher oder sehr grossen Stellenwert hat – damit erreicht diese 

Personengruppe den klar höchsten Wert (M=4.38)24. Mit einigem Abstand, aber immer noch einem ho-

hen Wert folgen die Gewerkschaftsfunktionär/innen (M=3.90), welchen gut 70% der Befragten zu-

schreiben, dass sie dem Thema einen eher oder sehr grossen Stellenwert einräumen. Für Mitarbeitende 

von Berufsverbänden (M=3.59) und Anwält/innen (M=3.52) hat das Thema nach Ansicht der Mehr-

heit der Befragten eine mittlere bis eher grosse Wichtigkeit. 

Jeweils rund drei Viertel bezeichnen die Wichtigkeit des Themas für Arbeitnehmer/innen generell und 

für Arbeitnehmendenvertretungen im Betrieb als mittel bis eher gross (beide M=3.33). Bei den Perso-

nalverantwortlichen gehen die Befragten von einem insgesamt mittleren Stellenwert (M = 3.00) des 

Themas Gleichstellung aus. 

Für Mitarbeitende von Männerorganisationen (M=2.90) und für Geschäftsleitungen/Direktionen 
(M=2.58) hat das Thema nach Ansicht der Befragten einen unterdurchschnittlichen Stellenwert. Ge-
schäftsleitungen/Direktionen schreibt knapp die Hälfte der Antwortenden zu, dass sie dem Thema ei-
nen sehr oder eher kleinen Stellenwert geben, bei den Mitarbeitenden von Männerorganisationen sind 
immerhin 35 Prozent derselben Meinung. Den tiefste Wert erreichen die Arbeitnehmer generell 
(M=2.36). Hier sind beinahe drei Fünftel der Befragen der Ansicht, dass das Thema für diese Personen-
gruppe einen sehr oder eher kleinen Stellenwert hat. 

Personen mit grosser Erfahrung mit Diskriminierungsfällen sind in ihrer Einschätzung des Stellenwertes 
des Gleichstellungsthemas bei Personalverantwortlichen, Geschäftsleitungen/Direktionen, Arbeitneh-
mern generell und Arbeitnehmendenvertretungen im Betrieb besonders kritisch. Umgekehrt schätzen 
jene mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen die Wichtigkeit des Themas für die glei-
chen Personengruppen überdurchschnittlich hoch ein. Personen, für welche das Thema selbst grosse 
Wichtigkeit hat, gehen von einer überdurchschnittlichen Bedeutung des Themas bei Arbeitnehmerin-

                                                      
23 Das Antwortformat reichte von 5 = Sehr gross, über 4 = Eher gross, 3 = Mittel, 2 = Eher klein bis 1 = Sehr klein. 
24 Insgesamt sind die Anteile der Personen unter den Befragten, welche die Wichtigkeit des Themas für die entsprechende Gruppe 

nicht einschätzen können, recht hoch. Am ausgeprägtesten ist dies bei Mitarbeitenden von Männerorganisationen und Anwält/innen 

der Fall, wo beinahe zwei Fünftel keine Beurteilung vornehmen. 
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nen, Arbeitnehmendenvertretungen, Mitarbeitenden von Berufsverbänden sowie von Frauenorganisa-
tionen und Gewerkschaftsfunktionär/innen aus. 

Der Stellenwert des Themas bei Arbeitnehmendenvertretungen wird weiter von Vertreter/innen von 
Organisationen mit bis zu 500 Mitgliedern und solchen mit einem Frauenanteil von über 50% über-
durchschnittlich eingeschätzt, wogegen ihn Personen, welche in Branche 1 «Verarbeitendes Gewerbe, 
Industrie» tätig sind, unterdurchschnittlich beurteilen. Gewerkschaftsfunktionär/innen und Mitarbei-
tende von Männerorganisationen erhalten von Vertreter/innen von Organisationen, welche an einer 
Verbandsklage beteiligt waren, überdurchschnittlich hohe Werte zugeschrieben. Dasselbe gilt für Mit-
arbeitende von Berufsverbänden, welchen demgegenüber von Personen, welche in Branche 2 «Bau-
gewerbe» und Branche 4 «Verkehr, Transport, Post, Telekommunikation» tätig sind, eine unterdurch-
schnittliche Wichtigkeit des Themas attestiert wird. Anwält/innen schliesslich wird von italienisch und 
deutschsprachigen Personen eine unterdurchschnittliche Bedeutung des Themas zugeschrieben, von 
Personen mit grossen Kenntnissen der Inhalte des GlG ein überdurchschnittlicher. Weitere Differenzie-
rungen finden sich in Tabelle 8. 

Selbsteinschätzung 

Die Wichtigkeit des Themas der Förderung der Gleichstellung für sich selbst bezeichnen die Befragten 

insgesamt als eher gross (M=4.00). Nur eine kleine Minderheit schreibt dem Thema einen eher oder sehr 

kleinen Stellenwert zu, eine überragende Mehrheit einen eher oder gar sehr grossen (vgl. Abbildung 2). 

Einen besonders hohen Stellenwert hat das Thema unter anderem für Vertreter/innen von Gleichstel-
lungsbüros, Personen mit grosser Erfahrung mit Diskriminierungsfällen und jene, für welche Gleichstel-
lung ein Teil des Pflichtenhefts darstellt. Im Vergleich zur Gesamtheit unterdurchschnittliche – aber 
immer noch eine mittlere bis eher grosse – Bedeutung hat das Thema unter anderem für Personen mit 
einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen, Männer und jene Befragten, welche keine Wei-
terbildung im Zusammenhang mit dem GlG absolviert haben. Weitere Differenzierungen finden sich in 
Tabelle 8. 

 

Abbildung 2: Wichtigkeit des Themas der Förderung der Gleichstellung für die Befragten selbst 
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Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
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Als Grundlage für die Analyse von Untergruppenunterschieden (Differenzierungen, vgl. Kapitel 1.5) 

wurden die 71.2% der Personen, welche dem Thema für sich selbst einen eher oder sehr grossen Stellen-

wert zuschreiben in die Gruppe «Wichtigkeit des Themas Gleichstellung gross» eingeteilt und den restli-

chen 28.8% in der Gruppe «Wichtigkeit des Themas Gleichstellung gering» gegenübergestellt. 

 

Tabelle 8: Stellenwert der Förderung der Gleichstellung bei verschiedenen Akteur/innen 

Frage: «Wie gross ist Ihrer Erfahrung nach für die folgenden Personengruppen der Stellenwert der Förde-
rung der Gleichstellung im Vergleich zu anderen Themen?» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

Mitarbeitende von 
Frauenorganisatio-
nen 

4.38  Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 4.50, gering = 4.04) 

Gewerkschaftsfunk-
tionär/innen 

3.90  Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 4.04, gering = 3.53) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 4.18, nein = 3.81) 

Mitarbeitende von 
Berufsverbänden 

3.59  Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.74, gering = 3.17) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 3.96, nein = 3.47) 
 In Branche 2 «Baugewerbe» tätig (nein= 3.63, ja= 3.17) 
 In Branche 4 «Verkehr, Post etc.» tätig (nein = 3.63, ja = 3.16) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (ja = 3.70, nein = 3.45) 

Anwält/innen 3.52  Sprache (deutschsprachig = 3.61, französischsprachig = 3.26, italienischsprachig = 3.12) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 3.74, gross = 3.42) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 3.68, ja = 3.40) 

Arbeitnehmenden-
vertretungen im 
Betrieb (z.B. Perso-
nalkommissionen) 

3.33  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.61, fortschrittlich = 3.24) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.40, gering = 3.12) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.41, gross= 3.00) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.48, mehr als 500 = 3.21) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 3.48, bis 50%bis 

50% = 3.24) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (nein = 3.40, ja= 2.95) 

Arbeitnehmerinnen 
generell 

3.33  Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.47, gering = 2.98) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (ja = 3.43, nein = 3.21) 

Personalverantwortli-
che 

3.00  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.30, fortschrittlich = 2.90) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.10, gross= 2.53) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.14, mehr als 500 = 2.89) 
 Geschlecht (Männer = 3.17, Frauen = 2.86) 

Mitarbeitende von 
Männerorganisatio-
nen 

2.90  Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 3.21, nein = 2.63) 

Geschäftsleitungen, 
Direktionen 

2.58  Organisationstyp (Berufsverbände = 2.72, Gewerkschaften = 2.59, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 2.44, Gleichstellungsbüros = 1.95) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.06, fortschrittlich = 2.42) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 2.76, ja = 2.44) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.70, gross= 2.10) 
 Geschlecht (Männer = 2.81, Frauen = 2.42) 

Arbeitnehmer gene-
rell 

2.36  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 2.67, fortschrittlich = 2.26) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.44, gross= 2.04) 
 Geschlecht (Männer = 2.51, Frauen = 2.27) 
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Fortsetzung Tabelle 8 

Die Befragten selbst 
(Selbsteinschätzung) 

4.00  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.75, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 4.31, 
Gewerkschaften = 3.94, Berufsverbände = 3.80) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.22, konservativ = 3.36) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 4.18, klein = 3.65) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 4.33, nein = 3.60) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 4.25, nein = 3.71) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 4.63, gering= 3.87) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 4.13, bis 50%bis 

50% = 3.82) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 4.42, nein= 3.75) 
 Geschlecht (Frauen = 4.29, Männer = 3.53) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Sehr klein) bis 5 (Sehr gross) 

 

4.2 Persönliche Haltung zur Gleichstellungsthematik 

In einem weiteren Teil des Fragebogens wurden verschiedene «Statements» im Zusammenhang mit dem 

Gleichstellungsgesetz und dessen Umsetzung zur Beurteilung vorgelegt (vgl. dazu Kapitel 7). Eingebaut in 

diese Fragenserie wurden acht Aussagen, welche gleichstellungsförderliche bzw. gleichstellungshemmen-

de Haltungen zum Ausdruck bringen25. 

Sämtliche verwendeten Items konnten zu einer Skala zusammengefügt werden26. Diese bildet die per-

sönliche Haltung in Gleichstellungsfragen gesamthaft ab (M=1.69). Personen, welche auf dieser Skala 

einen Mittelwert von mehr als M=2.00 aufweisen, werden für die Differenzierungen der Stichprobe (vgl. 

Kapitel 1.5) als Personen mit «konservativer», solche mit einem Mittelwert von bis zu M=2.00 als solche 

mit «fortschrittlicher persönlicher Haltung in Gleichstellungsfragen» bezeichnet. In die Gruppe der Perso-

nen mit konservativer Haltung gehören 24.9%, in die Gruppe mit fortschrittlicher Haltung 75.1% der 

Befragten. 

Die Einschätzung der einzelnen vorgegebenen Statements, welche gemeinsam die Skala bilden, wird 

mehrheitlich gleichstellungsfreundlich vorgenommen. So wird die Aussage, wonach Frauenförderung 

Männer diskriminiert, deutlich abgelehnt (M=1.38) – lediglich eine kleine Minderheit von 6.9% der 

Befragten stimmt ihr eher oder völlig zu. Nur wenig mehr (7.9%) sind eher oder völlig der Meinung, dass 

für Gleichstellung unnötig Geld ausgegeben wird (M=1.47). Lediglich 9.3% der Befragten lehnen die 

Aussage, wonach Teilzeitarbeit für Männer eine wichtige Gleichstellungsmassnahme ist, eher oder 

völlig ab (Mrec=1.55). Bloss für eine Minderheit von rund einem Achtel ist vieles, was als sexuelle Beläs-

tigung gilt, eigentlich bloss ein harmloser Scherz (M=1.58), etwa ebenso viele stimmen der Aussage 

«Doppelverdienerinnen nehmen anderen, die es nötig haben, die Arbeitsplätze weg» völlig oder 

eher zu (M=1.59). Immerhin ein Sechstel ist der Meinung, dass Kinderbetreuung Privatsache ist 

(M=1.68) und bereits gut ein Viertel unterstützt das Statement, wonach die Erwerbstätigkeit von Müt-

tern auf Kosten ihrer Kinder geht, eher oder völlig (M=1.87). Die beachtliche Minderheit von einem 

Drittel ist völlig oder eher der Ansicht, dass es in ihrem Tätigkeitsfeld keine Diskriminierungen auf-

grund des Geschlechts gibt (M=2.36) – damit ist dies die Haltungsfrage mit dem höchsten Mittelwert. 

                                                      
25 Das Antwortformat der Fragen reichte von 1 = lehne völlig ab, 2 = lehne eher ab, 3 = stimme eher zu bis 4 = stimme völlig zu. 
26 Die interne Konsistenz (Cronbach alpha) der Skala liegt bei .79 und kann als gut bezeichnet werden. 
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Bei diesen Haltungsfragen ergeben sich eine ganze Reihe von Differenzierungsmöglichkeiten. Bei der 
gesamten Skala und allen acht Items weisen Vertreter/innen von Berufsverbänden, Personen, welche 
kaum Erfahrung mit Diskriminierungsfällen haben, für welche das Thema Gleichstellung eine geringe 
Wichtigkeit hat sowie die Männer der Stichprobe überdurchschnittliche – also weniger gleichstellungs-
freundliche – Mittelwerte auf. Mit je einer Ausnahme (Aussage zur Teilzeitarbeit für Männer bzw. Dis-
kriminierungen im eigenen Tätigkeitsfeld) gilt dies auch für Personen, welche keine Weiterbildung zum 
Thema absolviert haben und Vertreter/innen von Organisationen mit einem Frauenanteil von bis zu 
50%. Auch Personen, bei welchen Gleichstellung nicht zum Pflichtenheft gehört, weisen mit zwei 
Ausnahmen (Aussage zur Teilzeitarbeit für Männer und «Frauenförderung diskriminiert Männer») 
überall überdurchschnittliche Werte auf, Personen mit kleinen Kenntnissen der Inhalte des GlG bei al-
len ausser drei (Aussagen zur sexuellen Belästigung, Teilzeitarbeit für Männer und zu den Doppelver-
diener/innen). 
Zwei weitere Differenzierungen seien erwähnt. Italienischsprachige lehnen die Aussage, wonach Teil-
zeitarbeit für Männer eine wichtige Gleichstellungsmassnahme ist, überdurchschnittlich häufig ab. Per-
sonen, welche in Branche 7 «Sonstige öffentliche und persönliche Dienstleistungen» tätig sind, geben 
besonders häufig an, dass es in ihrem Tätigkeitsfeld keine Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts 
gibt. Weitere Differenzierungen sind in Tabelle 9 ersichtlich. 

 

Tabelle 9: Persönliche Haltung der Befragten zur Gleichstellungsthematik 

Frage: «Bitte markieren Sie den Grad Ihrer Zustimmung oder Ablehnung gegenüber jeder der hier vertre-
tenen Aussagen.» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

Skala «Haltung» 1.69  Organisationstyp (Berufsverbände = 1.83, Gewerkschaften = 1.72, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.47, Gleichstellungsbüros = 1.14) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 1.85, gross = 1.61) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 1.88, ja= 1.50) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 1.99, gross = 1.56) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (nein = 1.77, ja = 1.61) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 1.75, gross = 1.33) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 1.81, mehr als 500 = 1.63) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 1.87, mehr als 50% = 1.55)
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 1.81, ja = 1.50) 
 Geschlecht (Männer = 2.02, Frauen = 1.49) 

«Frauenförderung 
diskriminiert Män-
ner.» 

1.38  Organisationstyp (Berufsverbände = 1.49, Gewerkschaften = 1.40, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.20, Gleichstellungsbüros = 1.05) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 1.50, gross = 1.32) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 1.55, ja= 1.21) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 1.67, gross = 1.25) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 1.41, gross = 1.17) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation ( bis 50% = 1.52, mehr als 50% = 

1.25) 
 Geschlecht (Männer = 1.66, Frauen = 1.20) 
 Branchenbezogene Tätigkeit (ja = 1.42, nein = 1.20) 

«Für Gleichstellung 
wird unnötig Geld 
ausgegeben.» 

1.47  Organisationstyp (Berufsverbände = 1.59, Gewerkschaften = 1.47, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.34, Gleichstellungsbüros = 1.05) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 1.62, gross = 1.40) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 1.65, ja= 1.31) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 1.77, gross = 1.36) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 1.51, gross = 1.24) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 1.61, mehr als 500 = 1.39) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 1.61, mehr als 50% = 1.38)
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 1.60, ja = 1.28) 
 Geschlecht (Männer = 1.72, Frauen = 1.33) 
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Fortsetzung Tabelle 9 

«Teilzeitarbeit für 
Männer ist eine 
wichtige Gleichstel-
lungsmassnahme.» 
(recodiert) 

1.55  Organisationstyp (Berufsverbände = 1.62, Gewerkschaften = 1.64, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.34, Gleichstellungsbüros = 1.05) 

 Sprache (italienischsprachig = 2.08, französischsprachig = 1.91, deutschsprachig = 1.43) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 1.71, gross = 1.48) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 1.61, gross = 1.29) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 1.71, mehr als 50% = 1.45)
 Geschlecht (Männer = 1.80, Frauen = 1.41) 
 Branchenbezogene Tätigkeit (ja = 1.59, nein = 1.39) 

«Vieles, was als 
sexuelle Belästigung 
gilt, ist eigentlich 
bloss ein harmloser 
Scherz.» 

1.58  Organisationstyp (Berufsverbände = 1.70, Gewerkschaften = 1.64, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.34, Gleichstellungsbüros = 1.15) 

 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 1.78, ja= 1.40) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 1.85, gross = 1.46) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 1.64, gross = 1.22) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 1.81, mehr als 50% = 1.39)
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 1.70, ja = 1.41) 
 Geschlecht (Männer = 1.93, Frauen = 1.38) 

«Doppelverdienerin-
nen nehmen ande-
ren, die es nötig 
haben, die Arbeits-
plätze weg.» 

1.59  Organisationstyp (Berufsverbände = 1.71, Gewerkschaften = 1.63, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.39, Gleichstellungsbüros = 1.05) 

 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 1.78, ja= 1.41) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 1.85, gross = 1.47) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 1.64, gross = 1.32) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 1.81, mehr als 50% = 1.41)
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 1.70, ja = 1.41) 
 Geschlecht (Männer = 1.94, Frauen = 1.38) 

«Kinderbetreuung ist 
Privatsache.» 

1.68  Organisationstyp (Berufsverbände = 1.92, Gewerkschaften = 1.68, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.40, Gleichstellungsbüros = 1.15) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 1.94, gross = 1.56) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 2.00, ja= 1.39) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (nein = 1.84, ja = 1.55) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 2.08, gross = 1.52) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 1.76, gross = 1.27) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 1.88, mehr als 500 = 1.55) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 1.85, mehr als 50% = 1.57)
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 1.89, ja = 1.38) 
 Geschlecht (Männer = 2.08, Frauen = 1.46) 

«Die Erwerbstätigkeit 
von Müttern geht 
auf Kosten ihrer 
Kinder.» 

1.87  Organisationstyp (Berufsverbände = 2.05, Gewerkschaften = 1.96, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.47, Gleichstellungsbüros = 1.05) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 2.08, gross = 1.78) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 2.12, ja= 1.65) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 2.26, gross = 1.71) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 1.93, gross = 1.54) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 2.15, mehr als 50% = 1.64)
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 1.99, ja = 1.67) 
 Geschlecht (Männer = 2.33, Frauen = 1.59) 

«In meinem Tätig-
keitsfeld gibt es 
keine Diskriminie-
rungen aufgrund des 
Geschlechts.» 

2.36  Organisationstyp (Berufsverbände = 2.53, Gewerkschaften = 2.36, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 2.23, Gleichstellungsbüros = 1.60) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 2.60, gross = 2.23) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 2.60, ja= 2.14) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 2.71, gross = 2.21) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.53, gross = 1.57) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 2.53, mehr als 500 = 2.23) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 2.52, ja = 2.06) 
 Geschlecht (Männer = 2.76, Frauen = 2.11) 
 In Branche 7 «Sonst. öff. + pers. Dienstl.» tätig (ja = 2.79, nein = 2.33) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Lehne völlig ab) bis 4 (Stimme völlig zu) 
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4.3 Zusammenfassung 

Die Bedeutung der Förderung der Gleichstellung im Vergleich zu andern Themen ist nach Meinung 

der Befragten bei der Mehrheit der vorgelegten Akteur/innengruppen mindestens mittel. Einzig Arbeit-

nehmer, Geschäftsleitungen/Direktionen und Mitarbeitende von Männerorganisationen geben dem The-

ma nach Ansicht der Antwortenden eine eher kleine bis mittlere Bedeutung. Eine grosse Bedeutung wird 

umgekehrt Mitarbeitenden von Frauenorganisationen und Gewerkschaftsfunktionär/innen zugeschrieben. 

Bei den restlichen Gruppen wird von einer mittleren bis eher grossen Bedeutung ausgegangen. Personen 

mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen schätzen die Bedeutung des Themas bei den 

vorgegebenen betrieblichen Akteur/innen (Personalverantwortliche, Geschäftsleitungen/Direktionen, Ar-

beitnehmendenvertretungen im Betrieb) sowie Arbeitnehmern überdurchschnittlich ein, Personen mit 

grosser Erfahrung in Diskriminierungsfällen demgegenüber unterdurchschnittlich. Personen, für welche 

das Thema Gleichstellung selbst grosse Wichtigkeit hat, schätzen die Bedeutung bei Mitarbeitenden von 

Gewerkschaften, Berufsverbänden und Frauenorganisationen sowie bei Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmendenvertretungen überdurchschnittlich ein. 

In der Selbsteinschätzung geben die Befragten insgesamt an, dass das Thema einen eher grossen Stel-

lenwert hat. Bei Vertreter/innen von Gleichstellungsbüros, Personen mit grosser Erfahrung mit Diskriminie-

rungsfällen und solchen, bei denen Gleichstellung zum Pflichtenheft gehört, fällt die Einschätzung der 

Wichtigkeit besonders hoch aus, besonders tief unter anderem bei Personen mit einer konservativen Hal-

tung in Gleichstellungsfragen und bei Männern. 

Drei Viertel der Befragten sind in ihrer persönlichen Haltung zu Gleichstellungsthemen fortschrittlich, 

zeichnet sich also durch eine gleichstellungsförderliche Werthaltung aus. Die Einschätzung von acht vor-

gegebenen Statements, welche Haltungen zum Ausdruck bringen, erfolgt insgesamt gleichstellungs-

freundlich. So wird beispielsweise die Aussage «Frauenförderung diskriminiert Männer» deutlich abge-

lehnt, ebenso die Meinung, wonach für Gleichstellung unnötig Geld ausgegeben wird. Ebenfalls abge-

lehnt – wenn auch am wenigsten deutlich – wird das Statement, es gäbe im eigenen Tätigkeitsfeld keine 

Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts. Vertreter/innen von Berufsverbänden, Personen welche 

geringe Erfahrung mit Diskriminierungsfällen haben, jene, für welche das Thema Gleichstellung eine ge-

ringe Wichtigkeit hat sowie die Männer der Stichprobe weisen bei allen Haltungsfragen überdurchschnitt-

liche Mittelwerte auf, zeigen sich also weniger gleichstellungsfreundlich. Dasselbe gilt bei sieben der acht 

Aussagen auch für Personen, welche keine Weiterbildung zum Thema absolviert haben und Vertre-

ter/innen von Organisationen mit einem Frauenanteil von bis zu 50%. 
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5 Stand der Gleichstellung und seine Entwicklung 

Wie schätzen die Befragten den Stand der Gleichstellung von Frau und Mann in ihrem Tätigkeitsbereich 

ein? Welchen Einfluss hat ihrer Ansicht nach das GlG auf allfällige Veränderungen der Situation? Wo wird 

aktuell der grösste Handlungsbedarf gesehen? Welche Hindernisse stehen der Umsetzung der tatsächli-

chen Gleichstellung im Unternehmen entgegen? Diesen Fragen wurde in einem nächsten Teil der Unter-

suchung nachgegangen. 

5.1 Veränderungen in den letzen zehn Jahren 

In einem ersten Schritt wurden die Befragten gebeten, die heutige Situation in verschiedenen betriebli-

chen Handlungsfeldern der Gleichstellung mit jener vor zehn Jahren – also vor Einführung des Gleichstel-

lungsgesetzes im Jahre 1996 – zu vergleichen27. 

In keinem der neun vorgegegebenen Bereiche sehen die Befragten insgesamt eine Verschlechterung der 

Situation – aber auch nirgends eine herausragend positive Veränderung. Die grösste Verbesserung wird 

bei der Verhinderung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz wahrgenommen (M= 3.84): hier sind 

drei Viertel der Antwortenden der Ansicht, dass die Situation eher oder viel besser geworden ist. 

Auch bei der Lohngleichheit wird insgesamt eine Verbesserung wahrgenommen (M=3.61): knapp drei 

Fünftel schätzen die Situation als eher oder viel besser ein, knapp zwei Fünftel als unverändert und nur 

eine verschwindend kleine Minderheit von 2.9% nimmt eine Verschlechterung wahr. Die Sensibilität für 

das Thema «Gleichstellung von Frau und Mann» (M=3.61) ist nach Meinung von gut drei Fünftel der 

Antwortenden gewachsen. Bei den Möglichkeiten für Teilzeitarbeit (M=3.49) hat sich die Lage nach 

Ansicht von gut der Hälfte der Befragten eher oder viel verbessert – immerhin ein knappes Siebtel sieht 

demgegenüber eine eher oder viel schlechtere Situation. 

In Bezug auf die Unterstützung bei familienergänzender Kinderbetreuung (M=3.34), gleichstellungs-

gerechten Weiterbildungschancen (M=3.31), familienfreundlichen Arbeitszeitregelungen 

(M=3.20), gleichstellungsgerechten Beförderungs- (M=3.19) und Anstellungschancen (M=3.16) wird 

eine unveränderte bis eher bessere Situation wahrgenommen. 

Die Situationseinschätzung wird von verschiedenen untersuchten Untergruppen unterschiedlich vorge-
nommen. So sehen Männer sowie Personen mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen 
in vielen Handlungsfeldern überdurchschnittlich grosse Verbesserungen: Dies gilt für beide bei der 
Lohngleichheit, der Möglichkeit für Teilzeitarbeit, sowie den Anstellungs-, Weiterbildungs- und Beför-
derungschancen, für Männer zudem bei der Sensibilität für das Thema «Gleichstellung von Frau und 
Mann» und bei Personen mit einer konservativen Haltung bei familienfreundlichen Arbeitszeitregelun-
gen. Personen mit grosser Erfahrung in Diskriminierungsfällen schätzen die Verbesserungen im Bereich 
der Lohngleichheit unterdurchschnittlich ein, bei den Anstellungs- und Beförderungschancen sehen sie 
sogar eine leichte Verschlechterung. Bei der Verhinderung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
und Beförderungschancen sehen Organisationen mit bis zu 500 Mitgliedern überdurchschnittliche 
Veränderungen zum Positiven. Organisationen mit mehr als 50% Frauenanteil sehen ihrerseits unter-
durchschnittliche Verbesserungen bei den familienfreundlichen Arbeitszeitregelungen und den Beför-
derungschancen. Personen, welche sich im Zusammenhang mit dem GlG weitergebildet haben, schät-
zen die Verbesserungen ebenfalls bei den Beförderungs- und zusätzlich bei den Weiterbildungschan-
cen unterdurchschnittlich ein. In Tabelle 10 sind weitere Differenzierungen ersichtlich. 

                                                      
27 Verwendet wurde das Antwortformat 5 = viel besser, 4 = eher besser, 3 = unverändert, 2 = eher schlechter , 1 = viel schlechter 
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Tabelle 10: Einschätzung der Situation in verschiedenen betrieblichen Handlungsfelder der Gleichstellung 

Frage: «Wie präsentiert sich Ihrer Erfahrung nach die Situation in den folgenden Themenbereichen heute 
im Vergleich zur Lage vor zehn Jahren?» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

Verhinderung von 
sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz 

3.84  Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.93, mehr als 500 = 3.73) 

Lohngleichheit 
(«Gleicher Lohn für 
gleiche und gleich-
wertige Arbeit») 

3.61  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.77, fortschrittlich = 3.56) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.67, gross= 3.35) 
 Geschlecht (Männer = 3.73, Frauen = 3.55) 

Sensibilität für das 
Thema «Gleichstel-
lung von Frau und 
Mann» 

3.61  Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.70, mehr als 500 = 3.49) 
 Geschlecht (Männer = 3.74, Frauen = 3.54) 

Möglichkeiten für 
Teilzeitarbeit 

3.49  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.75, fortschrittlich = 3.42) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 3.62, ja = 3.40) 
 Geschlecht (Männer = 3.70, Frauen = 3.37) 

Unterstützung bei 
familienergänzender 
Kinderbetreuung 

3.34  Branchenbezogene Tätigkeit (nein = 3.54, ja = 3.28) 

Weiterbildungschan-
cen (keine Benachtei-
ligung wegen 
Geschlecht, Teilzeit-
arbeit etc.) 

3.31  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.54, fortschrittlich = 3.24) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 3.42, ja = 3.22) 
 Geschlecht (Männer = 3.44, Frauen = 3.24) 

Familienfreundliche 
Arbeitszeit- 
regelungen 

3.20  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.43, fortschrittlich = 3.13) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 3.30, ja = 3.10) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (nein = 3.27, ja = 2.98) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 3.28, mehr als 50% = 3.06)

Beförderungschan-
cen (keine Benachtei-
ligung wegen Ge-
schlecht, Teilzeitar-
beit etc.) 

3.19  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.49, fortschrittlich = 3.09) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 3.31, ja = 3.09) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.26, gross= 2.96) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.31, mehr als 500 = 3.09) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 3.31, mehr als 50% = 3.06)
 Geschlecht (Männer = 3.44, Frauen = 3.06) 

Anstellungschancen 
(keine Benachteili-
gung wegen 
Geschlecht, Teilzeit-
arbeit etc. 

3.16  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.34, fortschrittlich = 3.10) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.21, gross= 2.96) 
 Geschlecht (Männer = 3.32, Frauen = 3.06) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Viel schlechter) bis 5 (Viel besser) 
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5.2 Einfluss des Gleichstellungsgesetzes 

Der Einfluss des GlG auf allfällige Veränderungen in den vorgegebenen betrieblichen Handlungsfeldern 

wird von den Befragten insgesamt zurückhaltend eingeschätzt28. 

Der grösste Einfluss wird bei der Situationsverbesserung im Zusammenhang mit der Verhinderung von 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gesehen (M=3.55). Hier geht gut die Hälfte (56.5%) der Befrag-

ten von einem eher bis sehr grossen Einfluss aus des Gesetzes aus. Ein weiteres knappes Drittel (32.5%) 

beurteilt den Einfluss als mittel. In Bezug auf die Sensibilität für das Thema «Gleichstellung von Frau 

und Mann» (M=3.37) und Lohngleichheit (M=3.31) sehen jeweils mehr als vier Fünftel zumindest einen 

mittleren Einfluss des GlG. 

Bei den weiteren Handlungsfeldern wird der Einfluss insgesamt als eher klein bis mittel eingeschätzt. So 

bei Weiterbildungs- (M=2.87) und Anstellungschancen (M=2.85) sowie Möglichkeiten für Teilzeit-

arbeit (M=2.81), wo eine Mehrheit von 67 bis 70 Prozent den Einfluss des GlG als eher klein oder mittel 

bezeichnet. Bei der Unterstützung bei familienergänzender Kinderbetreuung (M=2.76), den Beförde-

rungschancen (M=2.73) und den familienfreundlichen Arbeitszeitregelungen (M=2.62) ist gar eine 

beachtliche Minderheit von jeweils (gut) zwei Fünfteln der Meinung, das GlG habe einen eher oder sehr 

kleinen Einfluss gehabt. 

 

Abbildung 3: Handlungsfelder mit dem grössten bzw. geringsten Einfluss des GlG 
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Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

Auch hier zeigen sich einige interessante Differenzierungen, welche in Tabelle 11 ersichtlich sind. Eini-
ge davon seien hier erwähnt. Personen mit grosser Erfahrung mit Diskriminierungsfällen beurteilen den 
Einfluss des GlG in Bezug auf die Unterstützung bei familienergänzender Kinderbetreuung und famili-
enfreundlichen Arbeitszeitregelungen, den Möglichkeiten für Teilzeitarbeit und den Beförderungs-
chancen unterdurchschnittlich. Befragte mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen er-
achten den Einfluss des GlG im Bereich von familienfreundlichen Arbeitszeitregelungen, Möglichkeiten 
für Teilzeitarbeit und Weiterbildungschancen als überdurchschnittlich. Bei den familienfreundlichen 

                                                      
28 Verwendet wurde das Antwortformat 5 = Sehr gross, 4 = Eher gross, 3 = Mittel, 2 = Eher klein , 1 = Sehr klein 
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Arbeitszeitregelungen und den Möglichkeiten für Teilzeitarbeit sehen Männer und Personen ohne Wei-
terbildung im Thema einen grösseren Einfluss des GlG. Bei der Lohngleichheit wird der Einfluss des 
GlG von Personen, für welche das Thema Gleichstellung eine grosse Wichtigkeit hat, überdurchschnitt-
lich eingeschätzt, wogegen Französischsprachige ihn unterdurchschnittlich beurteilen. In Bezug auf die 
Verhinderung der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz und die Unterstützung bei familienergänzen-
der Kinderbetreuung gehen Organisationen mit bis zu 500 Mitgliedern von einem ausgeprägteren Ein-
fluss des GlG aus. Veränderungen bei der Sensibilität für das Thema Gleichstellung sehen Personen, 
welche eine Organisation mit einem Frauenanteil von über 50% vertreten und jene, für welche die 
Förderung der Gleichstellung persönlich grosse Wichtigkeit besitzt, überdurchschnittlich vom GlG be-
einflusst. 

 

Tabelle 11: Einschätzung des Einflusses des GlG auf betriebliche Handlungsfelder der Gleichstellung 

Frage: «Wie gross ist Ihrer Ansicht nach der Einfluss des Gleichstellungsgesetzes auf allfällige Veränderun-
gen in diesen Bereichen?» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

Verhinderung von 
sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz 

3.55  Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.66, mehr als 500 = 3.42) 

Sensibilität für das 
Thema «Gleichstel-
lung von Frau und 
Mann» 

3.37  Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.45, gering = 3.18) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 3.53, bis 50% = 3.25)

Lohngleichheit 
(«Gleicher Lohn für 
gleiche und gleich-
wertige Arbeit») 

3.31  Sprache (deutschsprachig = 3.41, italienischsprachig = 3.32, französischsprachig = 2.93) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.41, gering = 3.10) 

Weiterbildungschan-
cen (keine Benachtei-
ligung wegen Ge-
schlecht, Teilzeitar-
beit etc.) 

2.87  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.10, fortschrittlich = 2.80) 

Anstellungschancen 
(keine Benach-
teiligung wegen 
Geschlecht, Teilzeit-
arbeit etc. 

2.85 
 

Möglichkeiten für 
Teilzeitarbeit 

2.81  Organisationstyp (Berufsverbände = 2.93, Gewerkschaften = 2.89, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 2.57, Gleichstellungsbüros = 2.15) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 3.04, fortschrittlich = 2.75) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 2.99, ja = 2.67) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.90, gross= 2.43) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 2.96, ja = 2.60) 
 Geschlecht (Männer = 2.99, Frauen = 2.71) 

Unterstützung bei 
familienergänzender 
Kinderbetreuung 

2.76  Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 2.92, ja = 2.63) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.83, gross= 2.43) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 2.91, mehr als 500 = 2.66) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 2.87, ja = 2.61) 
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Fortsetzung Tabelle 11 

Beförderungschan-
cen (keine Benachtei-
ligung wegen Ge-
schlecht, Teilzeitar-
beit etc.) 

2.73  Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.81, gross= 2.43) 

Familienfreundliche 
Arbeitszeitregelun-
gen 

2.62  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 2.92, fortschrittlich = 2.53) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein= 2.79, ja = 2.48) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.70, gross= 2.28) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 2.74, ja = 2.45) 
 Geschlecht (Männer = 2.82, Frauen = 2.51) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Sehr klein) bis 5 (Sehr gross) 

 

5.3 Aktueller Handlungsbedarf 

Aus den in Bezug auf Veränderungen der Situation in den letzten zehn Jahren und Einfluss des GlG auf 

dieselben vorgelegten neun betrieblichen Handlungsfeldern sollten die Befragten jene maximal drei aus-

wählen, in welchen sie aktuell einen grossen Handlungsbedarf wahrnehmen. 

Im Bereich der Lohngleichheit sehen 56.5% der Befragten einen grossen Handlungsbedarf – damit er-

weist sich diese als der Bereich, in welchem nach Meinung einer Mehrheit der Antwortenden etwas un-

ternommen werden sollte. Jeweils mehr als zwei Fünftel sehen bei familienfreundlichen Arbeitszeitre-

gelungen (44.1%) sowie der Unterstützung bei familienergänzenden Kinderbetreuung (42.1%) 

einen grossen Handlungsbedarf, knapp zwei Fünftel (39.4%) bei den Beförderungschancen. 

In den restlichen betrieblichen Handlungsfeldern wird von deutlich weniger Befragten ein grosser Hand-

lungsbedarf wahrgenommen. Während bei den Möglichkeiten für Teilzeitarbeit (26.8%) sowie 

Anstellungs- (22.2%) und Weiterbildungschancen (18.9%) noch immerhin gut ein Viertel bzw. rund 

ein Fünftel einen grossen Handlungsbedarf erwähnen, sind es bei der Sensibilität für das Thema 

«Gleichstellung von Frau und Mann» (14.2%) und der Verhinderung von sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz nur noch (12.2%) kleine Minderheiten. 

In Bezug auf die verschiedenen betrachteten Untergruppen zeigen sich nur wenig Unterschiede (vgl. 
Tabelle 12). Personen mit einer fortschrittlichen Haltung in Gleichstellungsfragen sehen bei Lohn-
gleichheit, Unterstützung bei familienergänzender Kinderbetreuung und Beförderungschancen über-
durchschnittlich häufig grossen Handlungsbedarf. Männer nennen im Vergleich zu Frauen Lohngleich-
heit und Beförderungschancen seltener als Bereich mit hohem Handlungsbedarf. Personen, welche in 
Branche 1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie» tätig sind, nennen deutlich häufiger die Lohngleich-
heit als Handlungsfeld, jene, bei welchen Branche 6 «Unterrichts-, Gesundheits- + Sozialwesen, öf-
fentl. Verwaltung» zum Wirkungsfeld gehört, sehen überdurchschnittlich häufig grossen Handlungs-
bedarf bei der Unterstützung bei familienergänzender Kinderbetreuung. 
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Tabelle 12: Bereiche mit aktuell hohem Handlungsbedarf 

Frage: «In welchen der in Frage 6 und 7 aufgeführten Themenbereichen erachten Sie den Handlungsbe-
darf als gross?» 

 Häufig-
keit der 
Nen-
nungen 

Differenzierungen 

Lohngleichheit 
(«Gleicher Lohn für 
gleiche und gleich-
wertige Arbeit») 

56.5%  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 60.5%, konservativ = 45.5%) 
 Geschlecht (Frauen = 63.5%, Männer = 46.4%) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 71.4%, nein= 53.8%) 

Familienfreundliche 
Arbeitszeitregelun-
gen 

44.1% 
 

Unterstützung bei 
familienergänzender 
Kinderbetreuung 

42.1%  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 45.8%, konservativ = 31.4%) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (ja = 48.2%, nein = 36.0%) 

Beförderungschan-
cen (keine Benachtei-
ligung wegen Ge-
schlecht, Teilzeitar-
beit etc.) 

39.4%  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 45.2%, konservativ = 24.0%) 
 Geschlecht (Frauen = 45.5%, Männer = 31.3%) 

Möglichkeiten für 
Teilzeitarbeit 

26.8% 
 

Anstellungschancen 
(keine Benachteili-
gung wegen Ge-
schlecht, Teilzeitar-
beit etc. 

22.2% 
 

Weiterbildungschan-
cen (keine Benachtei-
ligung wegen Ge-
schlecht, Teilzeitar-
beit etc.) 

18.9% 
 

Sensibilität für das 
Thema «Gleichstel-
lung von Frau und 
Mann» 

14.2% 
 

Verhinderung von 
sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz 

12.2% 
 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
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5.4 Hindernisse zur Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 

Welche Hindernisse stehen aus Sicht der befragten Organisationsvertreter/innen der Umsetzung der tat-

sächlichen Gleichstellung in den Unternehmen im Wege? 

Eine deutliche Mehrheit (69.2%) sieht einen Grund in der Tatsache, dass Diskriminierungen nicht als 

solche erkannt werden. Damit erweist sich dieser Sachverhalt als mit Abstand am häufigsten genannter 

Hinderungsgrund. Alle weiteren Antwortmöglichkeiten werden nur noch von – zum Teil allerdings beacht-

lichen – Minderheiten genannt. Rund zwei Fünftel erachten den zu geringen Nutzen (41.8%) bzw. die 

zu hohen Kosten (38.5%) für das Unternehmen sowie das zu geringe Interesse der Arbeitnehmen-

den (39.7%) als Hindernis, welches die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung erschwert. Die zu 

schlechte Wirtschaftslage ist noch für 31.6% der Befragten ein Grund, zu wenig griffige Regelun-

gen im Gleichstellungsgesetz lediglich für ein knappes Fünftel (19.1%). 22% der Befragten nennen 

andere Gründe. Dabei stehen drei Punkte, welche von je rund einem Fünftel unter ihnen genannt wer-

den, im Vordergrund: Einerseits wird den Arbeitgebenden der Wille zur Umsetzung der Gleichstellung 

abgesprochen («Es fehlt schlicht am Willen der Arbeitgeber», «Gleichgültigkeit der Unternehmen»), ande-

rerseits werden Hindernisse in gesellschaftlichen Haltungen und Traditionen («Konservatives Gesellschafts- 

/ Familienbild», «Traditionelle Vorstellungen») sowie in der männlichen Dominanz in Gesellschaft und 

Unternehmen gesehen («Männer wollen keine Macht abgeben, um die Welt zu Gunsten von Frauen zu 

verändern», «Kein Interesse, Männer sind an der Spitze»). Jeweils rund ein Neuntel der Nennungen entfal-

len auf die Vermutung, dass die Unternehmen einerseits den Nutzen der Umsetzung der Gleichstellung 

nicht erkennen («Nutzen der Gleichstellung wird nicht erkannt», «Kein Bewusstsein bei Arbeitgebern, dass 

Kosten, die durch Nicht-Gleichstellung jetzt gespart werden, später wieder entstehen.») und andererseits 

aus der Nicht-Gleichstellung einen Nutzen ziehen bzw. dabei keine Konsequenzen zu fürchten haben 

(«Profit, den die Arbeitgeber aus der Nicht-Gleichstellung ziehen (vor allem betreffend Lohn)», «Die Sank-

tionen sind nicht überzeugend genug.»). Weiter werden eine Reihe von weiteren Gründen noch vereinzelt 

erwähnt: Die den Unternehmen bewusste Angst der Arbeitnehmenden, der Arbeitsmarkt, das fehlende 

Wissen, das falsche Verhalten der Frauen, ungünstige Rahmenbedingungen oder arbeitsbezogene Ursa-

chen und schliesslich die Feststellung, dass Gleichstellung längst erreicht ist («Fehlendes Wissen betreffend 

Inhalt des GlG», «Es hat genug Jobsuchende», «Missbrauch von Seiten der Frauen (Krankheitsabsenz, 

Mutterschaftsurlaub, Stillphase», «Potentiell zukünftig schwangere Frauen sind unattraktiv und kosten 

intensiv solange keine Mutterschaftsversicherung besteht», «In einem Polizeikorps ist es problematisch, 

wenn Frauen wegen Mutterschaft nicht ausreichend im Beruf aktiv tätig sind», «Es war schon vor Einfüh-

rung des GlG völlige Gleichberechtigung vorhanden.») 
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Abbildung 4: Stellenwert der verschiedenen Hindernisse 
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Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

Der Stellenwert der einzelnen Hindernisse wird von verschiedenen untersuchten Untergruppen unter-
schiedlich eingeschätzt. Der insgesamt am häufigsten genannte Grund, wonach Diskriminierungen 
nicht als solche erkannt werden, wird besonders häufig von Personen mit grosser Erfahrung mit Dis-
kriminierungsfällen und solchen, welche eine Weiterbildung zum Thema besucht bzw. grosse Kenntnis 
von Inhalten des GlG haben, genannt. Unterdurchschnittliche Werte weisen hier Personen mit einer 
konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen und Männer auf. Der zu geringe Nutzen für das Unter-
nehmen wird von Italienisch- und Französischsprachigen deutlich seltener genannt, die zu hohen Kos-
ten für das Unternehmen überdurchschnittlich häufig von Personen, welche in Branche 8 «Andere 
Branchen» tätig sind. Das zu geringe Interesse der Arbeitnehmenden sehen Personen, welche eine Or-
ganisation vertreten, die an einer Verbandsklage beteiligt war, seltener als Hindernisgrund. 

Interessante Unterschiede zeigen sich auch beim Grund «zu wenig griffige Regelungen im GlG». Über-
durchschnittlich häufig genannt wird dieser von Personen, welche in Branche 4 «Verkehr, Transport, 
Post, Telekommunikation» tätig sind und jenen, welche grosse Erfahrung mit Diskriminierungsfällen 
haben. Unterdurchschnittlich häufig nennen ihn demgegenüber Personen, welche eine Organisation 
mit bis zu 500 Mitgliedern vertreten, selbst keine Weiterbildung zum GlG gemacht haben und deren 
Organisation auch keine Informationsaktivitäten zum Thema vorzuweisen hat. In der Kategorie «Ande-
res» nennen Personen, welche in Branche 5 «Banken, Versicherungen, Immobilien, Informatik, Dienst-
leistungen für Unternehmen, Forschung + Entwicklung» tätig sind und jene, welche grosse Erfahrung 
mit Diskriminierungsfällen haben, besonders häufig weitere Hindernisse, Personen mit einer konserva-
tiven Haltung in Gleichstellungsfragen und Männer hingen besonders selten (vgl. Tabelle 13). 
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Tabelle 13: Die wichtigsten Hindernisse zur Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung 

Frage: «Welches sind Ihrer Ansicht nach für die Unternehmen die wichtigsten Hindernisse zur Umsetzung 
der tatsächlichen Gleichstellung?» 

 Anteil 
Nen-
nungen 

Differenzierungen 

Diskriminierungen 
werden nicht als 
solche erkannt 

69.2%  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 73.2%, konservativ = 57.0%) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 73.6%, klein = 61.6%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 75.2%, nein = 62.3%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 91.7%, gering = 65.3%) 
 Geschlecht (Frauen = 74.8%, Männer = 60.8%) 

Zu geringer Nutzen 
für das Unternehmen 

41.8%  Sprache (deutschsprachig = 46.0%, französischsprachig = 30.0%, italienischsprachig = 
23.1%) 

Zu geringes Interesse 
der Arbeitnehmen-
den 

39.7%  Organisation an Verbandsklage beteiligt (nein = 44.2%, ja = 26.3%) 

Zu hohe Kosten für 
das Unternehmen 

38.5%  In Branche 8 «Andere Branchen» tätig (ja = 54.1%, nein = 36.5%) 

Zu schlechte Wirt-
schaftslage 

31.6%  

Anderes 22.0%  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 26.8%, konservativ = 7.9%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 35.7%, gering = 19.6%) 
 Geschlecht (Frauen = 26.5%%, Männer = 15.8%) 
 In Branche 5 «Banken, Immobilien etc.» tätig (ja = 40.0%, nein = 20.2%) 

Zu wenig griffige 
Regelungen im GlG 

19.1%  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 23.6%, nein = 13.6%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 25.3%, nein = 13.1%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 32.1%, gering = 16.2%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 26.1%, bis 500 = 13.6%) 
 In Branche 4 «Verkehr, Post etc.» tätig (ja = 35.7%, nein = 17.4%) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

5.5 Zusammenfassung 

Die Entwicklung der Gleichstellung im Erwerbsleben wird tendenziell positiv eingeschätzt. Im Vergleich 

zur Situation vor 10 Jahren sehen die Befragten in neun vorgegebenen gleichstellungsrelevanten betriebli-

chen Handlungsfeldern nirgends eine Verschlechterung der Situation. In Bezug auf familienergänzende 

Kinderbetreuung, gleichstellungsgerechte Weiterbildungschancen, familienfreundliche Arbeitszeitregelun-

gen und gleichstellungsgerechte Beförderungs- und Anstellungschancen wird insgesamt von einer unver-

änderten bis leicht verbesserten Lage berichtet. Die grösste positive Veränderung wird bei der Verhinde-

rung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gesehen. Ebenfalls eher verbessert hat sich nach Meinung 

der Mehrheit der Befragten die Lage in Bezug auf die Lohngleichheit, die Sensibilität für das Thema 

«Gleichstellung von Frau und Mann» sowie die Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit. Männer sowie Personen 

mit konservativer Haltung in Gleichstellungsfragen sehen in vielen Bereichen überdurchschnittlich grosse 

Verbesserungen. 

Der Einfluss des GlG auf Entwicklungen in denselben neun betrieblichen Handlungsfeldern wird insge-

samt zurückhaltend eingeschätzt. Der grösste Effekt wird in Bezug auf die Verhinderung von sexueller 

Belästigung am Arbeitsplatz gesehen. Ebenfalls mittel oder gross wird er bei der Sensibilität für das Thema 
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und der Lohngleichheit erachtet. Bei allen andern Handlungsfeldern wird er aber lediglich als klein bis 

mittel eingeschätzt. 

Als zentraler Bereich, in welchem eine Mehrheit der Befragten aktuell einen grossen Handlungsbedarf 

wahrnimmt, erweist sich die Lohngleichheit. Weiter sehen beachtliche Minderheiten von rund zwei Fünf-

teln bei familienfreundlichen Arbeitszeitregelungen, familienergänzender Kinderbetreuung und Beförde-

rungschancen einen grossen Handlungsbedarf. Die restlichen Handlungsfelder werden deutlich seltener 

genannt, am seltensten der Bereich der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, wo nur noch ein Achtel der 

Befragten einen grossen Handlungsbedarf sieht. 

Bei den Hindernissen, welche der Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in den Unternehmen ent-

gegenstehen, sticht ein Aspekt heraus: Für eine deutliche Mehrheit der Befragten liegt der Grund darin, 

dass Diskriminierungen nicht als solche erkannt werden. Von einer beachtlichen Minderheit von rund zwei 

Fünfteln werden weiter der zu geringe Nutzen bzw. die zu hohen Kosten für das Unternehmen sowie das 

zu geringe Interesse der Arbeitnehmenden genannt. Die zu schlechte Wirtschaftslage ist noch für ein 

knappes Drittel ein relevanter Grund. Zuwenig griffige Regelungen im GlG sind nur für eine Minderheit 

von knapp einem Fünftel ein wichtiges Hindernis zur Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung im Un-

ternehmen. 

6 Konkrete Diskriminierungsfälle 

Ein weiterer Teil des Fragebogens versuchte die Erfahrungen, welche die Befragten mit konkreten Fällen 

von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in ihrer Arbeit gemacht haben, zu erfassen. 

6.1 Konfrontation mit Diskriminierungsfällen 

Beinahe die Hälfte der Befragten war bisher in ihrer Arbeit noch nie (27.5%) oder selten (20.3%) mit 

Fällen von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts konfrontiert (M=2.4829). Gut ein Drittel war sol-

chen Fällen manchmal begegnet, insgesamt ein knappes Fünftel oft (12.2%) oder sehr oft (5.8%). 

In Bezug auf die Erfahrung mit Diskriminierungsfällen gibt es eine Reihe von Differenzen zwischen den 
untersuchten Untergruppen. So waren beispielsweise Vertreter/innen von Gleichstellungsbüros, Perso-
nen, bei welchen Gleichstellung zum Pflichtenheft gehört und jene, welche Weiterbildung zum Thema 
absolviert haben, bei ihrer Arbeit überdurchschnittlich häufig mit Diskriminierungsfällen konfrontiert. 
Ebenfalls überdurchschnittlich sind die Werte für einige Branchen: Personen, welche in Branche 3 
«Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Reparaturen», Branche 2 «Baugewerbe» und Branche 1 «Verar-
beitendes Gewerbe, Industrie» tätig sind, berichten besonders häufig von Diskriminierungsfällen. Per-
sonen mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen, jene, für welche das Thema Gleichstel-
lung von geringer Wichtigkeit ist, Vertreter/innen von Berufsverbänden und von Organisationen mit bis 
zu 500 Mitgliedern hatten demgegenüber unterdurchschnittlich häufig Kontakt mit Diskriminierungs-
fällen. Weiter Differenzierungen finden sich in Tabelle 14. 

 

                                                      
29 Die Antwortmöglichkeiten waren 1 = Nie, 2 = Selten, 3 = Manchmal, 4 = Oft, 5 = Sehr oft. 
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Als Grundlage für die Analyse von Untergruppenunterschieden (Differenzierungen, vgl. Kapitel 1.5) 

wurden die 18% der Befragten, denen oft oder sehr oft Fälle von Diskriminierung aufgrund des Ge-

schlechts begegnet sind, als Personen mit «grosser Erfahrung mit Diskriminierungsfällen» bezeichnet, die 

restlichen als Personen, die «kaum Erfahrung mit Diskriminierungsfällen» haben. 

Die von der Diskriminierung betroffenen Personen waren primär Frauen (M=4.4530): über 90 Prozent 

der Befragten31 geben an, dass in den ihnen bekannten Fällen (fast) ausschliesslich oder mehrheitlich 

Frauen die Diskriminierungsopfer waren. 

Es zeigen sich auch hier eine Reihe von Unterschieden. So haben beispielsweise Vertreter/innen von 
Gleichstellungsbüros sowie Personen, bei welchen Gleichstellung ein Teil des Pflichtenhefts ist, über-
durchschnittliche Mittelwerte, geben also noch häufiger an, primär diskriminierten Frauen begegnet zu 
sein. Umgekehrt weisen unter anderem Personen mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungs-
fragen und Männer unterdurchschnittliche – allerdings immer noch hohe – Werte auf. Weitere Diffe-
renzierungen sind in Tabelle 14 ersichtlich. 

 

Tabelle 14: Erfahrung mit Diskriminierungsfällen 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

«Sind Ihnen bei Ihrer 
Arbeit Fälle von 
Diskriminierung 
aufgrund des Ge-
schlechts begeg-
net?» 

2.48  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 3.70, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 2.66, 
Gewerkschaften = 2.52, Berufsverbände = 2.18) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 2.74, konservativ = 1.73) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 2.67, klein = 2.07) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 2.88, nein = 2.04) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 2.77, nein = 2.18) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 2.70, gering = 1.97) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 2.73, bis 500 = 2.16) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja= 2.94, nein = 2.21) 
 Geschlecht (Frauen = 2.77, Männer = 2.03) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 2.81, nein= 2.42) 
 In Branche 2 «Baugewerbe» tätig (ja = 2.92, nein = 2.43) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 2.98, nein= 2.40) 

«Welches Geschlecht 
hatten die von der 
Diskriminierung 
Betroffenen?» 

4.45  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.89, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 4.57, 
Gewerkschaften = 4.46, Berufsverbände = 4.27) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.54, konservativ = 4.00) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 4.52, gering = 4.24) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 4.65, nein= 4.28) 
 Geschlecht (Frauen = 4.60, Männer = 4.12) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Nie bzw. [Fast] ausschliesslich Männer) bis 5 (Sehr oft bzw. [Fast] ausschliesslich Frauen) 

 

                                                      
30 Die Antwortmöglichkeiten waren 1 = (Fast) ausschliesslich Männer, 2 = Mehrheitlich Männer, 3 = Beide etwa gleich häufig, 4 = 

Mehrheitlich Frauen, 5 = (Fast) ausschliesslich Frauen. 
31 Die Personen, welche angeben, keine Erfahrung mit konkreten Diskriminierungsfällen zu haben, wurden aufgefordert, die folgen-

den Fragen zu den konkreten Fällen nicht zu beantworten. Die Nichtantwortquoten liegen deshalb hier mit 30.5% hoch. 
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6.2 Diskriminierungsarten 

Gut zwei Drittel der Befragten, welche Erfahrung mit Diskriminierungsfällen haben, waren mit Lohndis-

kriminierung konfrontiert (68.1%). Damit erweist sich diese als mit Abstand am häufigsten genannte 

Diskriminierungsart. Ebenfalls sehr häufig erwähnt werden Diskriminierung bei Beförderungen 

(46.8%) und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz (45.3%). 

Beinahe zwei Fünftel haben Erfahrung mit Fällen von diskriminierender Aufgabenzuteilung gemacht 

(38.6%). Immerhin noch rund ein Viertel berichten von Erfahrung mit Fällen von diskriminierender Ges-

taltung der Arbeitsbedingungen (28.9%), Diskriminierung bei Aus- und Weiterbildung (25.7%), 

diskriminierender Kündigung (24.6%) und diskriminierender Nichtanstellung (23.7%). 

Nur noch ein Siebtel berichtet von Erfahrung mit Fällen von Rachekündigung (14%), eine kleine Minder-

heit von 6.7% (bzw. 23 Personen) noch von anderen, bisher nicht genannten Diskriminierungsarten. Die 

meisten Nennungen fallen dabei auf Diskriminierung wegen Schwangerschaft oder familiärer Situation 

(«Zivilstand», «Alleinerziehende»). Ebenfalls mehrfach erwähnt werden Mobbing und ein unangebrachtes 

Verhalten gegenüber Frauen («despektierliche Äusserungen», «nicht ernst nehmen» etc.).  

In den Antworten zeigen sich eine Reihe von interessanten Unterschieden zwischen den untersuchten 
Untergruppen. Nicht überraschend weisen Personen mit grosser Erfahrung mit Diskriminierungsfällen 
mit drei Ausnahmen (Beförderung, Aufgabenzuteilung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen) bei 
allen Diskriminierungsarten höhere Werte auf. Personen, bei welchen Gleichstellung zum Pflichtenheft 
gehört, die sich weitergebildet haben und solche, welche eine Organisation vertreten, die Informati-
onsaktivitäten zum Thema vorgenommen hat, sind überdurchschnittlich häufig Fällen von Lohndiskri-
minierung, diskriminierender Kündigung, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und Rachekündigung 
begegnet. Auch in Bezug auf die Branchen zeigen sich Unterschiede: So sind Befragte, die in Branche 
1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie» bzw. Branche 3 «Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Repara-
turen» tätig sind, überdurchschnittlich häufig Fälle von Lohndiskriminierung begegnet. Von den in 
Branche 3 tätigen Personen werden auch diskriminierende Kündigung, Rachekündigung und diskrimi-
nierende Aufgabenzuteilung überdurchschnittlich häufig genannt. Diskriminierenden Kündigungen 
sind zudem die Befragten, welche in Branche 5 «Banken, Versicherungen, Immobilien, Informatik, 
Dienstleistungen für Unternehmen, Forschung + Entwicklung» aktiv sind, überdurchschnittlich häufig 
begegnet. Personen, deren Wirkungskreis die Branche 6 «Unterrichts-, Gesundheits- + Sozialwesen, 
öffentl. Verwaltung» beinhaltet, sind seltener mit Fällen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz kon-
frontiert. Vertreter/innen von Gleichstellungsbüros sind überdurchschnittlich häufig Fällen von sexueller 
Belästigung und diskriminierender Nichtanstellung begegnet. Französischsprachige berichten deutlich 
häufiger von Fällen von Rachekündigung, Personen mit kleinen Kenntnissen der Inhalte des GlG dem-
gegenüber überdurchschnittlich selten. Weitere Differenzierungen sind aus Tabelle 15 ersichtlich. 
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Tabelle 15: Arten der aufgetretenen Diskriminierung 

Frage: «Um welche Arten von Diskriminierung handelte es sich?» 

 Anteil 
Nen-
nungen 

Differenzierungen 

Lohndiskriminierung 68.1%  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 75.3%, nein = 56.2%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 75.5%, nein = 56.7%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 87.8%, gering = 61.3%) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 74.5%, bis 50% = 

60.6%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 78.5%, nein= 59.5%) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 84.9%, nein= 64.4%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 82.5%, nein= 64.8%) 

Diskriminierung bei 
Beförderung 

46.8%  

Sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz 

45.3%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 68.4%, Gewerkschaften = 51.9%, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 51.5%, Berufsverbände = 24.7%) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 48.8%, konservativ = 26.4%) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 54.4%, klein = 24.4%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 57.7%, nein = 24.0%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 55.9%, nein = 29.9%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 50.0%, gering = 29.2%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 63.4%, gering = 39.5%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 52.4%, bis 500 = 31.9%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 61.7%, nein= 30.8%) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 52.5%, ja = 37.1%) 

Diskriminierende 
Aufgabenzuteilung 

38.6%  In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 54.4%, nein= 35.6%) 

Diskriminierende 
Gestaltung der Ar-
beitsbedingungen 

28.9%  

Diskriminierung bei 
Aus- und Weiterbil-
dung 

25.7%  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 31.2%, nein = 16.5%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 37.8%, gering = 21.9%) 

Diskriminierende 
Kündigung 

24.6%  Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 30.8%, klein = 12.2%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 31.2%, nein = 14.0%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 29.9%, nein = 17.2%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 36.6%, gering = 20.3%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 38.3%, nein= 14.1%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 40.4%, nein= 20.6%) 
 In Branche 5 «Banken, Immobilien etc.» tätig (ja = 41.7%, nein = 21.9%) 

Diskriminierende 
Nichtanstellung 

23.7%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 63.2%, Berufsverbände = 28.0%, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 27.3%, Gewerkschaften = 14.8%) 

 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 41.5%, gering = 18.0%) 

Rachekündigung 14.0%  Sprache (französischsprachig = 28.8%, deutschsprachig = 11.0%, italienischsprachig = 
10.5%) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 17.3%, klein = 4.4%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 19.1%, nein = 5.8%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 18.6%, nein = 6.7%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 24.4%, gering = 10.9%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 20.8%, nein= 8.1%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 26.3%, nein= 11.7%) 

Anderes 6.7%  Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 15.9%, gering = 3.9%) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
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6.3 Umgang mit den Diskriminierungen 

«Es wurde nichts unternommen» ist mit 48.8% die am häufigsten genannte Reaktion auf die den 

Befragten bekannten Diskriminierungsfälle. Am zweithäufigsten wird von betriebsinterner Thematisie-

rung ohne konkrete Veränderung (41.6%) und beinahe ebenso häufig von Kündigung durch Be-

troffene(n) (40.5%) berichtet. 

Gut ein Viertel der Nennungen entfallen auf «Betriebliche Massnahmen zur Lösung der Situation» 

(27.6%). Ein knappes Viertel nennt «Kündigung durch Betrieb» (24.6%) als Massnahme zum Umgang 

mit der Diskriminierung. 

Ein gutes Fünftel berichten vom Gang vor Gericht (21.1%) als Reaktion auf die Diskriminierung. Dieser 

wird damit etwas häufiger erwähnt als der Gang vor die Schlichtungsstelle (17.9%). Die Sammelkate-

gorie «Anderes» wählt noch rund ein Zehntel (10.3%) der Befragten. Am häufigsten genannt werden 

hier gewerkschaftliche bzw. politische Aktionen ausserhalb des Betriebs. Am zweithäufigsten werden 

bereits aufgeführte Handlungsmöglichkeiten konkretisiert. Weitere Möglichkeiten werden nur vereinzelt 

aufgeführt, so beispielsweise die aussergerichtliche Einigung, die Inanspruchnahme einer Mediation, die 

Einleitung eines Administrativverfahrens oder die betriebsinterne Thematisierung mit negativen Folgen. 

 

Abbildung 5: Umgang mit den Diskriminierungen 
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Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

Auch bei der Beantwortung dieser Frage unterscheiden sich einzelne Untergruppen signifikant. Die Re-
aktion «nichts unternommen» auf ihnen bekannte Diskriminierungsfälle wird überdurchschnittlich 
häufig von Vertreter/innen von Frauen-/Männerorganisationen, Beratungsstellen, von Organisationen 
mit bis zu 500 Mitgliedern und von jenen mit einem Frauenanteil von über 50% genannt – besonders 
selten demgegenüber von Befragten aus Organisationen, welche an einer Verbandsklage beteiligt wa-
ren. Dass die von einer Diskriminierung betroffenen Personen die Kündigung einreichen, wird beson-
ders häufig von Personen, welche in Branche 3 «Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Reparaturen» tä-
tig sind, berichtet. Unterdurchschnittliche Werte weisen hier Personen mit einer konservativen Haltung 
in Gleichstellungsfragen sowie jene mit kleinen Kenntnissen der Inhalte des GlG auf. Auch von Kündi-
gungen durch den Betrieb berichten Personen, welche in Branche 3 «Handel, Detailhandel, Gastge-
werbe, Reparaturen» wirken, überdurchschnittlich häufig. Unterdurchschnittlich wird dieser Umgang 
mit Diskriminierungsfällen von Personen mit kleinen Kenntnissen der Inhalte des GlG, ohne persönliche 
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Weiterbildung zum Thema und jenen, die eine Organisation vertreten, welche keine Informationsbe-
mühungen unternommen hat, berichtet. Der Gang vor Gericht ist unter anderem Personen aus einer 
Organisation, welche an einer Verbandsklage beteiligt war und jenen mit grosser Erfahrung in Diskri-
minierungsfällen überdurchschnittlich häufig begegnet, besonders selten umgekehrt jenen ohne Wei-
terbildung zum Thema und Vertreter/innen von Organisationen mit bis zu 500 Mitgliedern. Vom Gang 
zur Schlichtungsstelle berichten neben anderen Vertreter/innen von Gleichstellungsbüros, Personen mit 
grosser Erfahrung mit Diskriminierungsfällen und solche, bei denen Gleichstellung Teil des Pflichten-
hefts ist, besonders häufig. Unterdurchschnittlich genannt wird diese Reaktion von Personen, für wel-
che das Thema Gleichstellung geringe Wichtigkeit besitzt, welche kleine Kenntnisse der Inhalte des 
GlG haben, keine Weiterbildung absolviert haben sowie jenen, welche eine Organisation vertreten, die 
keine Informationsaktivitäten unternommen hat. Weitere Differenzierungen sind in Tabelle 16 aufge-
führt. 

 

Tabelle 16: Umgang mit den aufgetretenen Diskriminierungen 

Frage: «Wie wurden die Diskriminierungen behandelt?» 

 Anteil 
Nen-
nungen 

Differenzierungen 

Es wurde nichts 
unternommen 

48.8%  Organisationstyp (Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 65.2%, Berufsverbände = 54.8%, 
Gleichstellungsbüros = 47.4%, Gewerkschaften = 39.5%) 

 Organisation an Verbandsklage beteiligt (nein = 53.3%, ja = 34.3%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 61.8%, mehr als 500 = 38.4%) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 59.3%, bis 50% = 

39.4%) 

Betriebsinterne The-
matisierung ohne 
konkrete Verände-
rung 

41.6%  

Kündigung durch 
Betroffene(n) 

40.5%  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 44.1%, konservativ = 20.8%) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 47.3%, klein = 22.2%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 49.5%, nein = 25.6%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 48.3%, nein = 28.4%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 59.8%, gering = 34.1%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 48.6%, nein= 34.1%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 60.7%, nein= 35.9%) 

Betriebliche Mass-
nahmen zur Lösung 
der Situation 

27.6%  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 33.6%, nein = 18.2%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 37.2%, nein= 21.1%) 

Kündigung durch 
Betrieb 

24.6%  Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 28.3%, klein = 14.4%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 30.4%, nein = 15.7%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 31.5%, nein = 14.2%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 39.0, gering = 19.2%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 33.1%, nein= 17.8%) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 41.1%, nein= 21.0%) 

Gang vor Gericht 21.1%  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 26.6%, nein = 11.6%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 40.2%, gering = 14.9%) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 41.4%, nein = 16.3%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 25.6%, bis 500 = 13.3%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 29.1%, nein= 14.1%) 
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Fortsetzung Tabelle 16 

Gang vor Schlich-
tungsstelle 

17.9%  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 47.4%, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 
19.7%, Gewerkschaften = 18.5%, Berufsverbände = 9.8%) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 21.9%, klein = 7.8%) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 23.8%, nein = 7.4%) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 24.1%, nein = 7.5%) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 21.2%, gering = 5.6%) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 32.9%, gering = 12.9%) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 21.3%, bis 500 = 9.1%) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 30.4%, nein= 7.0%) 

Anderes 10.3%  

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

6.4 Zusammenfassung 

Beinahe die Hälfte der Befragten war bisher bei der Arbeit noch nie oder nur selten mit Fällen von Dis-

kriminierung aufgrund des Geschlechts konfrontiert, ein Drittel manchmal und ein knappes Fünftel oft 

oder sehr oft. Besonders häufig mit Diskriminierungsfällen zu tun hatten unter anderem Vertreter/innen 

von Gleichstellungsbüros, Personen, bei welchen Gleichstellung zum Pflichtenheft gehört und jene, wel-

che in den Branchen 3 «Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Reparaturen», 2 «Baugewerbe» und 1 «Ver-

arbeitendes Gewerbe, Industrie» tätig sind. 

Die Befragten, welche Erfahrung mit konkreten Diskriminierungsfällen haben, berichten, dass die von der 

Diskriminierung betroffenen Arbeitnehmenden primär Frauen waren. Bei den Diskriminierungsarten 

steht die Lohndiskriminierung an erster Stelle: mit ihr waren gut zwei Drittel konfrontiert. Ebenfalls häufig 

sind Erfahrungen mit Diskriminierung bei Beförderungen, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und dis-

kriminierender Aufgabenzuteilung. Beachtliche Minderheiten waren weiter mit diskriminierender Gestal-

tung der Arbeitsbedingungen, bei Aus- und Weiterbildung, diskriminierender Kündigung und Nichtanstel-

lung konfrontiert. Am seltensten sind Erfahrungen mit Rachekündigungen. Zwischen den untersuchten 

Untergruppen gibt es in Bezug auf die Erfahrung mit verschiedenen Diskriminierungsarten eine Reihe von 

Unterschieden. Besonders interessant erscheinen die branchenbezogenen, einige davon seien hier bei-

spielhaft erwähnt: Personen, welche in Branche 1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie» bzw. Branche 3 

«Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, Reparaturen» tätig sind, sahen sich überdurchschnittlich häufig mit 

Fällen von Lohndiskriminierung konfrontiert, die in Branche 3 tätigen zudem auch mit diskriminierender 

Kündigung, Rachekündigung und diskriminierender Aufgabenzuteilung. 

Bei der Frage nach dem Umgang mit den Diskriminierungen zeigt sich ein ernüchterndes Bild. «Es 

wurde nichts unternommen» ist die am häufigsten genannte Reaktion, gefolgt von «betriebsinterner 

Thematisierung ohne konkrete Veränderung» und «Kündigung durch Betroffene(n)». Immerhin noch gut 

ein Viertel der Nennungen entfallen auf den konstruktiven Weg «Betriebliche Massnahmen zur Lösung 

der Situation», beinahe ebenso viele aber auf «Kündigung durch den Betrieb». Der Gang vor Gericht oder 

vor die Schlichtungsstelle werden noch von rund einem Fünftel der Befragten genannt. 



Teil II: Ergebnisse: 7 Einschätzungen zum Gleichstellungsgesetz und zur aktuellen Situation 

 43

7 Einschätzungen zum Gleichstellungsgesetz und zur aktuellen 
Situation 

Eine zentrale Fragestellung in der Evaluation der Wirksamkeit des Gleichstellungsgesetzes ist der Themen-

kreis, wie das Gesetz und seine Wirkungen wahrgenommen werden. Dazu wurden den Befragten insge-

samt 23 bewusst alltagssprachlich formulierte «Statements» vorgelegt mit der Bitte, den Grad der Zu-

stimmung oder Ablehnung anzugeben32. Die Statements nehmen ganz verschiedene Aspekte des Gleich-

stellungsgesetzes, seiner Auswirkungen und der Situation in der betrieblichen Realität auf.  

7.1 Das Gleichstellungsgesetz und seine konkreten Wirkungen 

7.1.1 Das GlG selbst 

Fünf der vorgelegten Aussagen bezogen sich direkt auf die Ausgestaltung des Gleichstellungsgesetzes. 

Einhellig positiv eingeschätzt wird die Möglichkeit der Verbandsklagen: die grosse Mehrheit von sieben 

Achteln der Befragten widerspricht der Meinung eher oder völlig, dass Verbandsklagen mehr Risiken als 

Chancen bergen (Mrec=3.18). 

Für eine Mehrheit ist das GlG weder ein «Papiertiger mit wenig Realitätsbezug» (Mrec=2.88) noch zu 

kompliziert (Mrec =2.83). Eine Minderheit von immerhin knapp 30% vertritt hingegen eine andere Mei-

nung. Der im Gesetz vorgesehene Kündigungsschutz wird insgesamt eher als ausreichend erachtet 

(M=2.60) – knapp zwei Fünftel der Befragten lehnen die entsprechende Aussage allerdings eher oder 

völlig ab (vgl. Abbildung 6). Am kritischsten beurteilt wird die Beweislasterleichterung: Eine Mehrheit von 

beinahe zwei Dritteln ist eher oder völlig der Meinung, dass es trotz dieser Regelung fast unmöglich ist, 

Diskriminierungen nachzuweisen (Mrec=2.29). 

 

Abbildung 6: Einschätzung der Aussage «Der Kündigungsschutz im GlG ist ausreichend.» 

8.7

52.6

28.6

10.1

0%

20%
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Lehne völlig ab Lehne eher ab Stimme eher zu Stimme völlig zu

 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

                                                      
32 Das Antwortformat reichte von 1 = lehne völlig ab, 2 = lehne eher ab, 3 = stimme eher zu bis 4 = stimme völlig zu. 
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In den untersuchten Untergruppen der Stichprobe ergeben sich eine Reihe von signifikanten Unter-
schieden. So erweisen sich Personen mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen, jene, 
bei welchen Gleichstellung nicht zum Pflichtenheft gehört und solche, die keine Weiterbildung zum 
Thema absolviert haben, als besonders kritisch gegenüber den Chancen von Verbandsklagen, hinge-
gen erteilen Sie dem Kündigungsschutz besonders gute Noten. Die gleichen Gruppen erachten das 
GlG häufiger als «Papiertiger» und als zu kompliziert. Einige weitere Differenzierungen seien erwähnt: 
Personen, welche grosse Erfahrung mit Diskriminierungsfällen haben, lehnen die Meinung, wonach 
der Kündigungsschutz im GlG ausreichend sei, eher ab. Vertreter/innen von Berufsverbänden erachten 
das GlG überdurchschnittlich häufig als kompliziert und als «Papiertiger». Organisationen, die an einer 
Verbandsklage beteiligt waren schliesslich lehnen die Aussage, wonach Verbandsklagen mehr Risiken 
als Chancen bergen, überdurchschnittlich klar ab. Weitere Differenzierungen finden sich in Tabelle 17. 

 

Tabelle 17: Das Gleichstellungsgesetz selbst 

Frage: «Bitte markieren Sie den Grad Ihrer Zustimmung oder Ablehnung gegenüber jeder der hier vertre-
tenen Aussagen.» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

«Verbandsklagen 
bergen mehr Risiken 
als Chancen.» 
(recodiert) 

3.18  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 3.29, konservativ = 2.85) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 3.24, klein = 3.05) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 3.32, nein = 3.02) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.24, gering = 3.06) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 3.49, nein = 3.11) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 3.31, bis 500 = 3.05) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 3.29, nein= 3.12) 

«Das GlG ist ein 
Papiertiger mit wenig 
Realitätsbezug.» 
(recodiert) 

2.88  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 3.45, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 3.00, 
Gewerkschaften = 2.83, Berufsverbände = 2.79) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 2.99, konservativ = 2.54) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 2.99, nein = 2.74) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 2.97, gering = 2.67) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 3.02, nein= 2.78) 
 Geschlecht (Frauen = 2.96, Männer = 2.75) 

«Das GlG ist zu 
kompliziert.» 
(recodiert) 

2.83  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 3.30, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 2.91, 
Gewerkschaften = 2.82, Berufsverbände = 2.71) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 2.94, konservativ = 2.48) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 2.91, klein = 2.65) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 2.96, nein = 2.65) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 2.91, nein = 2.71) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 2.92, gering = 2.60) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 3.09, gering = 2.77) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 2.98, nein= 2.72) 
 Geschlecht (Frauen = 2.92, Männer = 2.68) 

«Der Kündigungs-
schutz im GlG ist 
ausreichend.» 

2.60  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 2.87, fortschrittlich = 2.51) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 2.77, gross = 2.52) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 2.79, ja= 2.46) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (nein = 2.76, ja = 2.45) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.65, gross = 2.29) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 2.72, mehr als 500 = 2.49) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 2.70, ja = 2.41) 

«Trotz Beweislaster-
leichterung ist der 
Nachweis von Dis-
kriminierungen fast 
unmöglich.» 
(recodiert) 

2.29 
 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Lehne völlig ab) bis 4 (Stimme völlig zu) 
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7.1.2 Erwünschte Wirkungen 

Ausgehend vom Zweck des Gleichstellungsgesetzes – der Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung – 

wurden erwünschte direkte Wirkungen des Gesetzes in drei Statements zur Beurteilung vorgelegt. 

Die Befragten sind nicht der Meinung, dass das GlG vor allem privilegierten Gruppen von Arbeitneh-

menden nützt (Mrec=3.03) – die entsprechende Aussage wird von drei Vierteln eher oder völlig abgelehnt. 

Die Zustimmung von vier Fünfteln der Befragten findet der Satz «Das GlG stärkt die Position der Frau-

en im Betrieb» (M=2.94). In Bezug auf die Frage, ob die Angst vor Klagen Betriebe zu gleichstellungs-

gerechtem Handeln motiviert, teilt sich die Stichprobe in zwei beinahe gleich grosse Gruppen 

(M=2.47): Knapp die Hälfte lehnt die Vermutung eher oder völlig ab, gut die Hälfte (51.1%) stimmt ihr 

eher oder völlig zu. 

Auch hier zeigen sich Unterschiede zwischen den untersuchten Untergruppen (vgl. Tabelle 18). Perso-
nen mit grosser Erfahrung in Diskriminierungsfällen, mit Gleichstellung als einem Teil des Pflichten-
hefts, Personen, die dem Thema eine grosse Wichtigkeit zuschreiben und Deutschsprachige sind über-
durchschnittlich deutlich der Meinung, dass das GlG die Position der Frauen im Betrieb stärkt. Frauen, 
Personen mit einer fortschrittlichen Haltung in Gleichstellungsfragen und Vertreter/innen von Organi-
sationen mit einem Frauenanteil von über 50% lehnen ihrerseits die Aussage, wonach das GlG vor al-
lem privilegierten Gruppen von Arbeitnehmenden dient, besonders deutlich ab. 

 

Tabelle 18: Erwünschte Wirkungen 

Frage: «Bitte markieren Sie den Grad Ihrer Zustimmung oder Ablehnung gegenüber jeder der hier vertre-
tenen Aussagen.» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

«Das GlG nützt vor 
allem privilegierten 
Gruppen von Arbeit-
nehmenden.» 
(recodiert) 

3.03  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 3.10, konservativ = 2.79) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 3.13, bis 50% = 2.92)
 Geschlecht (Frauen = 3.12, Männer = 2.87) 

«Das GlG stärkt die 
Position der Frauen 
im Betrieb.» 

2.94  Sprache (deutschsprachig = 2.98, französischsprachig = 2.88, italienischsprachig = 2.50) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.00, gering = 2.76) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 3.12, gering = 2.90) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 3.04, nein= 2.87) 

«Die Angst vor 
Klagen motiviert 
Betriebe zu gleich-
stellungsgerechtem 
Handeln.» 

2.47 
 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Lehne völlig ab) bis 4 (Stimme völlig zu) 

 

7.1.3 Kontraproduktive Auswirkungen 

Im Zusammenhang mit dem GlG wird zum Teil moniert, dass kontraproduktive Wirkungen auftreten 

könnten, welche dem Ziel – der tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann – mehr schaden als nüt-

zen. Mit vier Statements wurde der Frage nachgegangen, ob solche Befürchtungen nach Meinung der 

Befragten begründet sind. 
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Eine Befürchtung entspricht den Erfahrungen der Befragen: Die Aussage, wonach die Umsetzung des GlG 

zu Spannungen im Unternehmen führen kann, wird von gut drei Fünfteln eher oder sehr unterstützt 

(M=2.58). Die andern drei Aussagen werden insgesamt eher abgelehnt. So ist eine Mehrheit nicht der 

Meinung, dass es durch die Auflagen des GlG für Betriebe unattraktiv wird, Frauen einzustellen 

(M=1.93) – eine Minderheit von beinahe einem Viertel ist allerdings gegenteiliger Ansicht. Lediglich ein 

Zehntel stimmt der Aussage eher oder völlig zu, wonach das GlG dazu führt, dass Betriebe nicht die bes-

ten, sondern primär Frauen befördern (M=1.61). Etwas mehr sind eher oder völlig der Meinung, dass 

Lohngleichheitsforderungen Männerlöhne gefährden (M=1.61), umgekehrt lehnen aber drei Fünftel 

diese Vermutung völlig und ein gutes Viertel eher ab. 

Personen mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen stimmen mit einer Ausnahme 
(Spannungen im Unternehmen) allen Aussagen stärker zu, sehen also die kontraproduktiven Aspekte 
ausgeprägter. Weiter sind Befragte ohne persönliche Weiterbildung, solche, für die das Thema Gleich-
stellung eine geringe Wichtigkeit besitzt und jene, die kaum Erfahrung mit Diskriminierungsfällen ha-
ben, überdurchschnittlich der Meinung, dass die Auflagen des GlG die Einstellung von Frauen unatt-
raktiv macht und dazu führt, dass Betriebe nicht die Besten, sondern vor allem Frauen befördern. Die 
letzte Aussage wird auch von Männern im Vergleich zu Frauen weniger stark abgelehnt. Weitere Diffe-
renzierungen sind in Tabelle 19 ersichtlich. 

 

Tabelle 19: Kontraproduktive Auswirkungen 

Frage: «Bitte markieren Sie den Grad Ihrer Zustimmung oder Ablehnung gegenüber jeder der hier vertre-
tenen Aussagen.» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

«Die Umsetzung des 
GlG kann zu Span-
nungen im Unter-
nehmen führen.» 

2.58 
 

«Die Auflagen des 
GlG machen es für 
Unternehmen unatt-
raktiv, Frauen einzu-
stellen.» 

1.93  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 2.30, fortschrittlich = 1.82) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 2.08, ja= 1.81) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 2.11, gross = 1.85) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.00, gross = 1.63) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 2.06, mehr als 500 = 1.85) 

«Das GlG führt dazu, 
dass Betriebe nicht 
die Besten, sondern 
primär Frauen beför-
dern.» 

1.61  Organisationstyp (Berufsverbände = 1.76, Gewerkschaften = 1.62, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.45, Gleichstellungsbüros = 1.15) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 2.14, fortschrittlich = 1.44) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 1.76, ja= 1.49) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 1.86, gross = 1.52) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 1.67, gross = 1.36) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 1.75, mehr als 50% = 1.49)
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (nein= 1.72, ja = 1.45) 
 Geschlecht (Männer = 1.89, Frauen = 1.46) 

«Lohngleichheitsfor-
derungen gefährden 
Männerlöhne.» 

1.60  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 1.89, fortschrittlich = 1.50) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Lehne völlig ab) bis 4 (Stimme völlig zu) 
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7.2 Einfluss des Gleichstellungsgesetzes auf die Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen 

7.2.1 Das GlG als Arbeitsinstrument 

Inwiefern ist für die Befragten das Gleichstellungsgesetz ein Arbeitsinstrument und wie können sie dieses 

nutzen? In fünf Aussagen wurde diese Thematik aufgenommen. 

Auf der Ebene der konkreten Klagemöglichkeiten wird das GlG differenziert eingeschätzt. Die Haltung, 

dass auf eine Klage nach GlG verzichtet werden sollte, solange ein Arbeitsverhältnis besteht, wird 

von einer überwältigenden Mehrheit von 93.4% völlig oder eher abgelehnt (Mrec=3.43). Eine klare Mehr-

heit von gut fünf Sechsteln stützt die Meinung, wonach der Einsatz des Instrumentes der Verbandsklage 

nur dann sinnvoll ist, wenn die Betroffenen mitkämpfen (M=3.20). Inwieweit das Drohen mit einer 

Klage nach GlG ein gutes Druckmittel ist, wird sehr unterschiedlich beurteilt: Eine knappe Mehrheit 

stimmt der entsprechenden Aussage zwar völlig oder eher zu (M=2.58), eine beachtliche Minderheit von 

43.8% lehnt sie hingegen ab. 

Bei der Beurteilung der Aussage «Das GlG ist ein wichtiges Instrument für meine Alltagsarbeit» 

teilen sich die Befragten in zwei Gruppen: Eine gute Hälfte (53.9%) stimmt ihr eher oder völlig zu 

(M=2.53), die Restlichen lehnen sie eher oder sehr ab. Eine Mehrheit von gut 70% gibt an, dass die Ein-

führung des GlG nichts an ihrer Arbeit geändert hat (Mrec=2.11). 

Auch bei dieser Frage ergeben sich eine Reihe von Differenzierungen in den untersuchten Untergrup-
pen (vgl. Tabelle 20). Die Meinung, wonach bei bestehenden Arbeitsverhältnissen auf eine Klage nach 
GlG verzichtet werden sollte, wird unter anderem von Personen mit grosser Erfahrung in Diskriminie-
rungsfällen, mit fortschrittlicher Haltung zum Gleichstellungsthema, jenen, bei welchen Gleichstellung 
Teil des Pflichtenhefts ist, Vertreter/innen von Organisationen mit mehr als 500 Mitgliedern, mit einem 
Frauenanteil von über 50% sowie den Frauen der Stichprobe besonders deutlich abgelehnt. Personen, 
welche in Branche 6 «Unterrichts-, Gesundheits- + Sozialwesen, öffentl. Verwaltung» tätig sind sowie 
jene, welche keine Weiterbildung zum Thema absolviert haben, sind überdurchschnittlich deutlich der 
Meinung, dass Verbandsklagen nur mit einem Mitkämpfen von Betroffenen sinnvoll sind. Das Drohen 
mit einer Klage nach GlG erscheint unter anderem Französischsprachigen und Personen mit einer fort-
schrittlichen Haltung in Gleichstellungsfragen besonders ausgeprägt ein gutes Druckmittel zu sein. 
Hingegen können Personen, welche in Branche 5 «Banken, Versicherungen, Immobilien, Informatik, 
Dienstleistungen für Unternehmen, Forschung + Entwicklung» tätig sind, der entsprechenden Aussage 
überdurchschnittlich wenig abgewinnen. 

Das GlG ist für Vertreter/innen von Berufsverbänden, Organisationen mit bis zu 500 Mitgliedern bzw. 
solchen, die nicht an einer Verbandsklage beteiligt waren sowie Personen mit einer konservativen Hal-
tung in Gleichstellungsfragen, kleinen Kenntnissen der Inhalte des GlG, ohne spezifische Weiterbil-
dung, jene, für welche die Wichtigkeit des Themas gering ist, welche kaum Erfahrung mit Diskriminie-
rungsfällen haben und bei denen Gleichstellung nicht zum Pflichtenheft gehört sowie Männer eher 
kein wichtiges Instrument für die eigene Alltagsarbeit. Dieselben Gruppen sind besonders deutlich der 
Meinung, das GlG habe an ihrer Arbeit nichts geändert. Für Personen, welche in Branche 1 «Verarbei-
tendes Gewerbe, Industrie» bzw. Branche 4 «Verkehr, Transport, Post, Telekommunikation» tätig sind, 
ist das GlG besonders ausgeprägt ein wichtiges Instrument für die Alltagsarbeit – das Gegenteil gilt für 
die in Branche 6 «Unterrichts-, Gesundheits- + Sozialwesen, öffentl. Verwaltung» tätigen. 
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Tabelle 20: Das GlG als Arbeitsinstrument 

Frage: «Bitte markieren Sie den Grad Ihrer Zustimmung oder Ablehnung gegenüber jeder der hier vertre-
tenen Aussagen.» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

«Solange ein  
Arbeitsverhältnis 
besteht, sollte auf 
eine Klage nach GlG 
verzichtet werden.» 
(recodiert) 

3.43  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 3.53, konservativ = 3.11) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 3.51, nein = 3.34) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.49, gering = 3.30) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 3.68, gering = 3.38) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 3.49, bis 500 = 3.32) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 3.49, bis 50% = 3.33)
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 3.55, nein= 3.35) 
 Geschlecht (Frauen = 3.52, Männer = 3.26) 

«Verbandsklagen 
sind nur sinnvoll, 
wenn die Betroffe-
nen mitkämpfen.» 

3.20  Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 3.30, ja= 3.12) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (ja = 3.30, nein = 3.10) 

«Mit einer Klage 
nach GlG zu drohen 
ist ein gutes Druck-
mittel.» 

2.58  Sprache (französischsprachig = 2.93, italienischsprachig = 2.60, deutschsprachig = 2.49) 
 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 2.64, konservativ = 2.41) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 2.75, nein= 2.48) 
 In Branche 5 «Banken, Immobilien etc.» tätig (nein = 2.61, ja = 2.18) 

«Das GlG ist ein 
wichtiges Instrument 
für meine Alltags- 
arbeit.» 

2.53  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 3.55, Gewerkschaften = 2.62, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 2.60, Berufsverbände = 2.24) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 2.67, konservativ = 2.11) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 2.70, klein = 2.17) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 2.80, nein = 2.21) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 2.73, gering = 2.10) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 3.07, gering = 2.41) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 2.88, nein = 2.45) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 2.60, bis 500 = 2.37) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 2.98, nein= 2.26) 
 Geschlecht (Frauen = 2.68, Männer = 2.30) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 2.80, nein = 2.48) 
 In Branche 4 «Verkehr, Post etc.» tätig (ja = 2.88, nein = 2.49) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 2.66, ja = 2.40) 

«Die Einführung des 
GlG hat an meiner 
Arbeit nichts 
geändert.» 
(recodiert) 

2.11  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 3.25, Gewerkschaften = 2.23, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 2.14, Berufsverbände = 1.81) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 2.25, konservativ = 1.71) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (gross = 3.48, klein = 1.84) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja= 2.36, nein = 1.82) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 2.35, nein = 1.86) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 2.58, gering = 1.80) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 2.42, gering = 2.03) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 2.43, nein = 2.05) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 2.19, bis 500 = 1.92) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 2.51, nein= 1.89) 
 Geschlecht (Frauen = 2.26, Männer = 1.89) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Lehne völlig ab) bis 4 (Stimme völlig zu) 

 

7.2.2 Verschiedene Situationseinschätzungen 

Sechs weitere zur Beurteilung vorgelegte Statements bezogen sich auf die aktuelle Situation rund um die 

Gleichstellung von Frau und Mann in der Erwerbswelt. Sie werden von den Befragten wie folgt einge-

schätzt (vgl. Tabelle 21): 
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 Eine überwältigende Mehrheit von mehr als 90% stimmt der Aussage «In vielen Betrieben werden 

vorhandene Diskriminierungen vertuscht» eher oder völlig zu (M=3.24, vgl. Abbildung 7). 

Besonders stark ist die Zustimmung von Frauen, von Personen mit einer fortschrittlichen Haltung in 
Gleichstellungsfragen, von jenen, die dem Thema Gleichstellung grosse Wichtigkeit geben, grosse Er-
fahrung mit Diskriminierungsfällen haben, von solchen, bei denen Gleichstellung zum Pflichtenheft 
gehört, von Vertreter/innen von Organisationen mit über 500 Mitgliedern  sowie von jenen, welche an 
einer Verbandsklage beteiligt waren. 

 

Abbildung 7: Einschätzung der Aussage «In vielen Betrieben werden vorhandene Diskriminierungen 

vertuscht.» 
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Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

 Drei Viertel der Befragten sind der Meinung, dass mit Leistungslöhnen der Nachweis von Lohndis-

kriminierungen noch schwieriger wird (M=2.97). 

Personen, deren Wirkungskreis Branche 5 «Banken, Versicherungen, Immobilien, Informatik, Dienst-
leistungen für Unternehmen, Forschung + Entwicklung» umfasst, stimmen der Aussage nur sehr 
knapp zu. 

 Das Statement, wonach Gesamtarbeitsverträge Gleichstellungsanliegen zuwenig aufnehmen, 

wird unterschiedlich beurteilt. Eine Mehrheit der Befragten stimmt ihm eher oder völlig zu (M=2.55), eine 

beachtliche Minderheit von 43.5% lehnt es aber ab. 

Überdurchschnittlich hoch fällt die Zustimmung bei Personen mit fortschrittlicher Haltung in Gleichstel-
lungsfragen, mit grosser Erfahrung in Diskriminierungsfällen sowie bei jenen, welche dem Thema gros-
se Wichtigkeit schenken, aus. 

 Insgesamt wird die Meinung, dass Lohngleichheit nur umsetzbar ist, wenn eine grosse Nachfrage 

nach Arbeitskräften besteht, mehrheitlich abgelehnt (M=2.14). Eine beachtliche Minderheit von rund 

zwei Fünfteln unterstützt allerdings diese Aussage eher oder völlig. 

Besonders knapp ist die Ablehnung bei Personen mit konservativer Haltung in Gleichstellungsfragen 
und Vertreter/innen von Organisationen mit einem Frauenanteil bis zu 50%. 
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 Es entspricht eher nicht der Erfahrung der Befragten, dass Betroffene auf die Unterstützung der Ar-

beitskolleg/innen zählen können, wenn sie sich gegen eine Diskriminierung wehren: Eine Mehrheit von 

drei Vierteln lehnt die entsprechende Aussage eher oder völlig ab (M=2.13). 
Weniger ausgeprägt ist die Ablehnung bei Personen, welche in Branche 6 «Unterrichts-, Gesundheits- 
+ Sozialwesen, öffentl. Verwaltung» tätig sind. 

 Ebenfalls von drei Vierteln abgelehnt wird die Aussage, wonach es genügend gute Beratungsange-

bote für Diskriminierte gibt (M=2.07). 

Insbesondere Vertreter/innen von Gleichstellungsbüros, Deutschsprachige, Frauen, Personen mit fort-
schriftlicher Haltung in Gleichstellungsfragen, jene mit grosser Kenntnis der Inhalte des GlG, persönli-
cher Weiterbildung und jene, für die Gleichstellung grosse Wichtigkeit besitzt, lehnen dieses Statement 
entschieden ab. 

 

Tabelle 21: Verschiedene Situationseinschätzungen 

Frage: «Bitte markieren Sie den Grad Ihrer Zustimmung oder Ablehnung gegenüber jeder der hier vertre-
tenen Aussagen.» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

«In vielen Betrieben 
werden vorhandene 
Diskriminierungen 
vertuscht.» 

3.24  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 3.32, konservativ = 2.98) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.30, gering = 3.08) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 3.55, gering = 3.16) 
 Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 3.48, nein = 3.17) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 3.34, bis 500 = 3.13) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 3.35, nein= 3.16) 
 Geschlecht (Frauen = 3.31, Männer = 3.09) 

«Mit Leistungslöh-
nen wird der Nach-
weis von Lohndis-
kriminierungen noch 
schwieriger.» 

2.97  In Branche 5 «Banken, Immobilien etc.» tätig (nein = 3.01, ja = 2.56) 

«Gesamtarbeitsver-
träge nehmen 
Gleichstellungsanlie-
gen zuwenig auf.» 

2.55  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 2.61, konservativ = 2.38) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 2.63, gering = 2.32) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 2.89, gering = 2.47) 

«Lohngleichheit lässt 
sich nur umsetzen, 
wenn eine grosse 
Nachfrage nach 
Arbeitskräften be-
steht.» 

2.14  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 2.34, fortschrittlich = 2.07) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 2.25, mehr als 50% = 2.00)

«Wer sich gegen 
eine Diskriminierung 
wehrt, kann auf die 
Unterstützung der 
Arbeitskolleg/innen 
zählen.» 

2.13  In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (ja = 2.21, nein = 2.05) 

«Es gibt genügend 
gute Beratungsan-
gebote für Diskrimi-
nierte.» 

2.07  Organisationstyp (Berufsverbände = 2.21, Gewerkschaften = 2.08, Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. = 1.89, Gleichstellungsbüros = 1.75) 

 Sprache (italienischsprachig = 2.50, französischsprachig = 2.21, deutschsprachig = 2.01) 
 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 2.41, fortschrittlich = 1.96) 
 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 2.25, gross = 1.98) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 2.21, ja= 1.96) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gering = 2.27, gross = 1.99) 
 Geschlecht (Männer = 2.21, Frauen = 2.00) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Lehne völlig ab) bis 4 (Stimme völlig zu) 
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7.3 Zusammenfassung 

Die Beurteilung des GlG fällt differenziert aus. Die Möglichkeit der Verbandsklage wird fast einhellig als 

Chance erlebt und das GlG wird weder als «Papiertiger mit wenig Realitätsbezug» noch als «zu kompli-

ziert» erachtet. Der im Gesetz vorgesehene Kündigungsschutz wird insgesamt als ausreichend erachtet – 

eine beachtliche Minderheit ist allerdings gegenteiliger Meinung. Kritisch beurteilt wird der Effekt der 

Beweislasterleichterung: eine Mehrheit ist hier der Meinung, dass es trotz dieser Regelung fast unmöglich 

ist, Diskriminierungen nachzuweisen. 

Die vorgegebenen erwünschten Wirkungen des GlG werden grundsätzlich erreicht: die Befragten sind 

nicht der Meinung, dass das Gesetz vor allem privilegierten Gruppen von Arbeitnehmenden nützt, hinge-

gen geben sie an, dass es die Position der Frauen im Betrieb stärkt. Uneinigkeit herrscht in Bezug auf die 

Frage, ob die Angst vor Klagen Betriebe zu gleichstellungsgerechtem Handeln motiviert: jeweils die Hälfte 

der Befragten lehnt die entsprechende Aussage ab bzw. stimmt ihr zu. Bei den kontraproduktiven 

Auswirkungen des GlG entspricht die Aussage, wonach die Umsetzung des GlG zu Spannungen im 

Unternehmen führen kann, am meisten der Erfahrung der Befragten. Hingegen werden die Aussagen, 

dass es durch die Auflagen des GlG für Betriebe unattraktiv wird, Frauen einzustellen, dass nicht die bes-

ten, sondern primär Frauen befördert werden und dass Lohngleichheitsforderungen Männerlöhne gefähr-

den, mehrheitlich abgelehnt. 

Das GlG wird als Arbeitsinstrument mehrheitlich positiv beurteilt. Auf der Ebene der konkreten Klage-

möglichkeiten bestehen unterschiedliche Einschätzungen: Eine klare Mehrheit lehnt die Haltung, dass auf 

eine Klage nach GlG verzichtet werden sollte, solange ein Arbeitsverhältnis besteht, ab. Ebenfalls eine 

Mehrheit ist hingegen der Meinung, dass eine Verbandsklage nur dann sinnvoll ist, wenn Betroffene mit-

kämpfen. Uneinigkeit herrscht in Bezug auf die Frage, ob das Drohen mit einer Klage nach GlG ein gutes 

Druckmittel sei: eine knappe Mehrheit teilt diese Ansicht, eine beachtliche Minderheit lehnt sie hingegen 

ab. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Beurteilung des Statements «Das GlG ist ein wichtiges Instrument 

für meine Alltagsarbeit»: Eine knappe Mehrheit stimmt ihm zu, eine fast ebenso grosse Minderheit lehnt 

es ab. Insgesamt sind die Befragten der Ansicht, dass die Einführung des GlG eher nichts an ihrer Arbeit 

geändert hat. 

Bei den verschiedenen vorgegebenen Situationseinschätzungen zeigt sich ein facettenreiches Bild. Es 

entspricht der Erfahrung der Mehrheit der Befragten, dass in vielen Betrieben vorhandene Diskriminierun-

gen vertuscht werden. Auch die Meinung, wonach mit Leistungslöhnen der Nachweis von Lohndiskrimi-

nierung noch schwieriger wird, findet breite Zustimmung. Einig sind sich die Befragten auch, dass Diskri-

minierte, welche sich wehren, eher nicht auf die Unterstützung der Arbeitskolleg/innen zählen können. 

Unterschiedlich eingeschätzt wird hingegen die Aussage, wonach Gesamtarbeitsverträge Gleichstellungs-

anliegen zuwenig aufnehmen: eine Mehrheit der Befragten ist dieser Ansicht, eine beachtliche Minderheit 

hingegen nicht. Dasselbe Bild zeigt sich in Bezug auf das Statement «Lohngleichheit lässt sich nur umset-

zen, wenn eine grosse Nachfrage nach Arbeitskräften besteht», welches mehrheitlich abgelehnt wird, 

aber doch die Zustimmung einer beachtlichen Minderheit findet. Klar abgelehnt wird schliesslich die Aus-

sage, es gäbe genügend gute Beratungsangebote für Diskriminierte. 
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8 Das Gleichstellungsgesetz und seine Umsetzung 

Welchen Nutzen hat das Gleichstellungsgesetz bei ausgewählten Arbeitsaufgaben von Vertreter/innen von 

Arbeitnehmenden? Welches sind die Gründe, dass es bisher nicht die befürchtete bzw. erhoffte Anzahl 

von Klagen nach GlG gegeben hat? Haben die Befragten Erfahrungen mit Verbandsklagen gemacht? Wie 

schätzen sie einzelne konkrete Regelungen des GlG ein und welchen Stellenwert haben für sie konkrete 

Umsetzungsprobleme? In den folgenden Kapiteln werden diese Fragen aufgenommen. 

8.1 Nutzen des GlG bei ausgewählten Aufgaben 

Das GlG kann bei konkreten Aufgaben, welche für Vertreter/innen von Arbeitnehmenden im Zusammen-

hang mit der Gestaltung von Arbeitsbedingungen anstehen, von Nutzen sein: Bei allen drei vorgelegten 

Aufgaben sehen die Befragten einen Gewinn. 

Am höchsten wird der Nutzen des GlG bei der Verhandlung von Gesamtarbeitsverträgen einge-

schätzt (M=3.6033). Hier sind beinahe drei Fünftel der Personen, welche diesen Aspekt beurteilen kön-

nen34, der Ansicht, dass das GlG einen eher bis sehr grossen Gewinn bringt. Ebenfalls nützlich ist das GlG 

für eine klare Mehrheit zur Lösung von einzelnen Konfliktfällen (M=3.37) und zur Verhandlung von 

Haus- und Betriebsverträgen (M=3.24). 

Es zeigen sich auch einige Differenzierungen (vgl. Tabelle 22). Der Nutzen bei der Verhandlung von 
Gesamtarbeits-, aber auch von Haus- und Betriebsverträgen wird von Personen, für welche das Thema 
Gleichstellung eine geringe Wichtigkeit hat, unterdurchschnittlich eingeschätzt. Bei der Verhandlung 
von Haus- und Betriebsverträgen sehen Italienischsprachige demgegenüber einen besonders hohen 
Nutzen. 

 

Tabelle 22: Nutzen des GlG bei ausgewählten Aufgaben zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen 

Frage: «Bitte geben Sie an, wie gross Ihrer Erfahrung nach der Nutzen des Gleichstellungsgesetzes (GlG) 
für die Durchsetzung von Gleichstellungsanliegen bei folgenden Aufgaben ist.» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

Verhandlung von 
Gesamtarbeits- 
verträgen 

3.60  Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.70, gering = 3.34) 

Lösung von einzel-
nen Konfliktfällen 

3.37 
 

Verhandlung von 
Haus- / Betriebs- 
verträgen 

3.24  Sprache (italienischsprachig = 3.71, französischsprachig = 3.49, deutschsprachig = 3.13) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 3.33, gering = 2.99) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Sehr klein) bis 5 (Sehr gross) 

 

                                                      
33 Die Antwortskala lautete: 5 = Sehr gross, 4 = Eher gross, 3 = Mittel, 2 = Eher klein, 1 = Sehr klein. 
34 Recht viele Personen konnten die Frage nach dem Nutzen für die Verhandlung von Gesamtarbeitsverträgen (20.9%) und noch 

ausgeprägter von Haus- und Betriebsverträgen (32.3%) nicht beantworten. 
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8.2 Gründe für ausbleibende Klagen nach GlG 

Die bei der Einführung des Gleichstellungsgesetzes je nach persönlicher Haltung «erhoffte» oder «be-

fürchtete» Vielzahl von Klagen ist bisher nicht eingetreten. Wo sehen die Befragten die Gründe für diese 

Situation? Um diese Frage zu klären, wurde eine Reihe möglicher Ursachen aufgeführt und nach deren 

Einfluss gefragt35. 

Als wichtigste Ursache für das Ausbleiben einer Vielzahl von Gleichstellungsklagen erweist sich aus Sicht 

einer grossen Mehrheit die Angst vor Kündigung (M=4.29, vgl. Abbildung 8). Als annähernd so gross 

wird der Einfluss der Angst vor Exponierung (M=4.22) erachtet, welche mehr als vier Fünftel als sehr 

oder eher gross beurteilen. Nach diesen beiden auf die Diskriminierten bezogenen Ängste folgt an dritter 

Stelle die mangelnde Lohntransparenz (M=4.18), an vierter Stelle die Angst vor Mobbing (M=4.07). 

Für eine Mehrheit von rund zwei Dritteln sind auch zu wenig bekannte Rechte (M=3.89) und die Angst 

vor der Reaktion der Kolleg/innen (M=3.77) eher oder sehr einflussreiche Gründe für das Ausbleiben 

von Klagen. Für jeweils rund drei Fünftel gehören weiter Probleme bei der Beibringung von Belegen 

oder Beweisen (M=3.69), als gering erachtete Erfolgschancen (M=3.67) und die Angst vor dem 

Gang vor Gericht (M=3.66) zu den eher oder sehr einflussreichen Ursachen. Die Angst vor einer lan-

gen Dauer des Verfahrens (M=3.46) ist noch für gut die Hälfte ein eher oder sehr einflussreicher Hinde-

rungsgrund gegen die Klageführung, die Angst vor hohen Kosten (M=3.30) noch für eine beachtliche 

Minderheit von 45.9%. 

 

Abbildung 8: Einfluss der Angst vor Kündigung als Grund für ausbleibende Klagen nach GlG 
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Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

Nur einem der vorgegebenen Gründe schreiben die Befragten einen eher kleinen bis mittleren Stellenwert 

zu: Die kleine Zahl von Diskriminierungsfällen (M=2.48) ist nur für unter ein Fünftel unter ihnen von 

eher oder sehr grossem Einfluss für das Ausbleiben einer Vielzahl von Klagen. 

                                                      
35 Das Antwortformat war 5 = Sehr gross, 4 = Eher gross, 3 = Mittel, 2 = Eher klein, 1 = Sehr klein. 
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Den insgesamt höchsten Mittelwert erreicht die Kategorie «Anderes» (M=4.45). In dieser Kategorie ha-

ben 6.7% der Befragten eine Angabe zu weiteren Gründen gemacht, welche sie für eher bis sehr einfluss-

reich halten. Ein Fünftel unter ihnen wiederholt bzw. spezifiziert dabei bereits genannte Aspekte. Ein wei-

teres Fünftel sieht einen weiteren wichtigen Grund in der Lebenssituation der Betroffenen («Mehrfachbe-

lastung», «gesundheitliche Probleme») und ihrer persönlichen Haltung («Mangelndes Selbstbewusstsein», 

«Eigenes Rollenverständnis»). Ebenso viele nennen das Machtgefälle zwischen Betrieb und Betroffenen als 

Grund («Kantone sind mächtig», «David gegen Goliath»). Weitere genannte Gründe sind mangelnde 

Unterstützung («zu wenig Unterstützung der Frauen») und der zu grosse Aufwand («Ungleichgewicht 

zwischen Aufwand und Ertrag»). Ebenfalls mehrfach Erwähnung finden Abwehrmechanismen («Weige-

rung, sich als ‚Opfer’ zu sehen») sowie die «Angst, dass einem nicht geglaubt wird». 

Auch bei dieser Frage ergeben sich eine Reihe von Differenzierungen in verschiedenen untersuchten 
Untergruppen. Interessante Unterschiede zeigen sich beispielsweise in Bezug auf die Branchen. So er-
achten Personen, welche in Branche 6 «Unterrichts-, Gesundheits- + Sozialwesen, öffentl. Verwal-
tung» tätig sind, die Einflüsse der Gründe Angst vor Kündigung, vor Exponierung, vor Mobbing und 
vor der Reaktion der Kolleg/innen im Vergleich zu den andern als weniger bedeutsam. Gerade umge-
kehrt verhält es sich mit Personen, welche in Branche 1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie» tätig 
sind: sie erachten diese vier Gründe als überdurchschnittlich einflussreich. Hingegen hat für sie die 
«Angst vor hohen Kosten» unterdurchschnittlichen Einfluss. Befragte, deren Wirkungskreis Branche 3 
«Handel, Detailhandel, Gastgewebe, Reparaturen» einschliesst, schätzen die Angst vor Kündigung und 
vor Mobbing sowie die mangelnde Lohntransparenz überdurchschnittlich, die Angst vor hohen Kosten 
unterdurchschnittlich einflussreich ein. Bei den in Branche 2 «Baugewerbe» Tätigen schliesslich sticht 
die Angst vor Exponierung als überdurchschnittlich, die Angst vor hohen Kosten als unterdurchschnitt-
lich relevant heraus. 

Die mangelnde Lohntransparenz als Grund für das Ausbleiben von Klagen wird von Frauen, Personen 
mit einer fortschrittlichen Haltung in Gleichstellungsfragen, jenen, welche dem Thema grosse Wichtig-
keit zuschreiben und denen, bei welchen Gleichstellung zum Pflichtenheft gehört, als überdurch-
schnittlich einflussreich eingeschätzt. Die als zu gering erachteten Erfolgschancen sind unter anderem 
für Vertreter/innen von Organisationen mit einem Frauenanteil von über 50% überdurchschnittlich be-
deutsam. Die Angst vor dem Gang zum Gericht wird seinerseits von Italienischsprachigen als weniger 
einflussreich eingeschätzt. Die Angst vor hohen Kosten ist weiter für Vertreter/innen von Organisatio-
nen mit bis zu 500 Mitgliedern und solchen mit einem Frauenanteil von über 50% besonders einfluss-
reich, für Personen mit Weiterbildung zum Thema und grosser Erfahrung mit Diskriminierungsfällen 
besonders wenig relevant. 

Überdurchschnittlich einflussreich ist die kleine Zahl von Diskriminierungsfällen als Grund für ausblei-
bende Klagen bei Personen mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfragen, solchen welche 
kaum Erfahrung mit Diskriminierungsfällen haben, Männern und Vertreter/innen von Organisationen 
mit einem Frauenanteil von bis zu 50%. Weitere Differenzierungen sind in Tabelle 23 aufgeführt. 
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Tabelle 23: Gründe für ausbleibende Klagen nach GlG 

Frage: «Bei der Einführung des Gleichstellungsgesetzes wurde befürchtet bzw. erhofft, es werde eine 
Vielzahl von Klagen geben. Bisher war dies eher nicht der Fall. Wie schätzen Sie den Einfluss der folgen-
den Aspekte als mögliche Gründe dafür ein?» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

Angst vor Kündigung 4.29  In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 4.70, nein = 4.22) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 4.63, nein= 4.23) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 4.42, ja = 4.15) 

Angst vor Exponie-
rung 

4.22  In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 4.56, nein = 4.18) 
 In Branche 2 «Baugewerbe» tätig (ja = 4.61, nein = 4.19) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 4.37, ja = 4.10) 

Mangelnde Lohn-
transparenz 

4.18  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.31, konservativ = 3.81) 
 Wichtigkeit des Themas Gleichstellung (gross = 4.26, gering = 3.98) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja = 4.36, nein= 4.05) 
 Geschlecht (Frauen = 4.36, Männer = 3.86) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 4.54, nein= 4.11) 

Angst vor Mobbing 4.07  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja = 4.20, nein= 3.93) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 4.43, nein = 4.02) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (ja = 4.44, nein= 4.02) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 4.22, ja = 3.94) 

Zu wenig bekannte 
Rechte 

3.89 
 

Angst vor Reaktion 
der Kolleg/innen 

3.77  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja = 3.89, nein= 3.63) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 4.10, nein = 3.72) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 3.90, ja = 3.64) 

Probleme bei der 
Beibringung von 
Belegen oder Bewei-
sen 

3.69 
 

Als gering erachtete 
Erfolgschancen 

3.67  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 3.76, konservativ = 3.41) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 3.79 bis 50% = 3.54) 

Angst vor dem Gang 
vor Gericht 

3.66  Sprache (deutschsprachig = 3.75, französischsprachig = 3.51, italienischsprachig = 2.96) 

Angst vor langer 
Dauer des Verfah-
rens 

3.46  Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 3.62 bis 50% = 3.32) 

Angst vor hohen 
Kosten 

3.30  Persönliche Weiterbildung zum Thema (nein = 3.48, ja= 3.14) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 3.35, gross = 2.98,) 
 Mitgliederzahl der Organisation (bis 500 = 3.42, mehr als 500 = 3.13) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 3.54 bis 50% = 3.08) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (nein = 3.36, ja = 2.83) 
 In Branche 2 «Baugewerbe» tätig (nein = 3.34, ja = 2.81) 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig (nein = 3.37, ja= 2.79) 

Kleine Zahl von 
Diskriminierungsfäl-
len 

2.48  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (konservativ = 2.89, fortschrittlich = 2.35) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gering = 2.57, gross = 2.07) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (bis 50% = 2.65, mehr als 50% = 2.31)
 Geschlecht (Männer = 2.78, Frauen = 2.31) 

Anderes 4.45  Schweizweit tätige Organisation (ja = 5.00, nein = 4.39) 
 In Branche 7 «Sonst. öff. + pers. Dienstl.» tätig (ja = 5.00, nein = 4.38) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Sehr klein) bis 5 (Sehr gross) 
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8.3 Erfahrung mit Verbandsklagen 

Ein gutes Fünftel (20.3%) der Befragten vertritt eine Organisation, welche an einer Verbandsklage betei-

ligt war. Ein knappes Fünftel (19.7%) war bisher zwar noch nicht beteiligt, gehört aber zu einer Organisa-

tion, welche die Möglichkeit einer Verbandsklage bereits in Betracht gezogen hat. Bei gut zwei Fünfteln 

(42.7%) stand eine Verbandsklage noch nie zur Diskussion und 17.2% der Befragten vertreten eine Or-

ganisation, welche sich diese Frage gar nicht zu stellen hat, da sie nicht zu Verbandsklagen berechtigt ist. 

Die untersuchten Untergruppen unterscheiden sich bei dieser Frage (vgl. Tabelle 2436). So waren unter 
anderem Französischsprachige, Vertreter/innen von Gewerkschaften, von Organisationen mit über 500 
Mitgliedern und von solchen, welche Informationsaktivitäten zum Thema unternommen haben, be-
sonders häufig an einer Verbandsklage beteiligt. Dasselbe gilt für in Branche 1 «Verarbeitendes Ge-
werbe, Industrie», Branche 2 «Baugewerbe» sowie Branche 3 «Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, 
Reparaturen» tätige Personen – sie sind gleichzeitig auch bei den Organisationen, welche angeben, die 
Möglichkeit bereits in Betracht gezogen zu haben, übervertreten. Unter anderem Vertreter/innen von 
Berufsverbänden, von Organisationen mit bis zu 500 Mitgliedern und solchen, welche in Branche 6 
«Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig sind sowie Italienischsprachige, Personen mit einer kon-
servativen Haltung in Gleichstellungsfragen, mit kleinen Kenntnissen der Inhalte des GlG, ohne Wei-
terbildung zum Thema und solche, bei welchen Gleichstellung nicht Teil des Pflichtenhefts ist, geben 
demgegenüber überdurchschnittlich häufig an, eine Verbandsklage sei nie zur Diskussion gestanden. 
Die Angabe, sie seien nicht zu Verbandsklagen berechtigt kommt bei Vertreter/innen von Gleichstel-
lungsbüros, von Frauen-/Männerorganisationen, Beratungsstellen sowie Personen ohne branchenbe-
zogene Tätigkeit besonders häufig vor. 

Als Grundlage für die Analyse von Untergruppenunterschieden (Differenzierungen, vgl. Kapitel 1.5) 

wurden die 20.3% der Befragten, die eine Organisation vertreten, welche an einer Verbandsklage betei-

ligt war, den restlichen Personen gegenübergestellt (Organisation an Verbandsklage beteiligt ja / nein). 

 

Tabelle 24: Erfahrung mit Verbandsklage 

Frage: «War Ihre Organisation an einer Verbandsklage beteiligt?» 

 Anteil 
Nen-
nungen 

Differenzierungen 

Ja 20.4% 

Nein, aber wir haben 
die Möglichkeit 
bereits in Betracht 
gezogen 

19.7% 

Nein, eine Verbands-
klage stand nie zur 
Diskussion 

42.7% 

Nein, wir sind nicht 
zu Verbandsklagen 
berechtigt 

17.2% 

 Organisationstyp 
 Sprache 
 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen 
 Kenntnis von Inhalten des GlG 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen 
 Mitgliederzahl der Organisation 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts 
 Branchenbezogene Tätigkeit 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig 
 In Branche 2 «Baugewerbe» tätig 
 In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe. etc.» tätig 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

                                                      
36 Auf die Angabe der Prozentwerte wird hier verzichtet, da die Darstellung der gesamten Chi-Quadrat-Verteilung bei einem Merk-

mal mit vier Ausprägungen unübersichtlich ist. Die entsprechenden Zahlen sind im Anhang in Kapitel 12 in Tabelle 29 dargestellt. 
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8.4 Regelungen und Umsetzungsaspekte des GlG unter der Lupe 

In einem weiteren Fragekomplex wurde detailliert auf Inhalte des Gleichstellungsgesetzes und auf Proble-

me in seiner konkreten Umsetzung bezug genommen. Da die Beantwortung dieser spezifischen Fragestel-

lungen einen etwas genaueren Einblick in das GlG bedingt, wurden die Befragten aufgefordert, diese 

Fragen auszulassen, wenn sie sich bisher nicht in der nötigen Tiefe mit dem Gesetz auseinandergesetzt 

haben bzw. nicht über diesbezügliche Erfahrungen verfügen. Gut die Hälfte der Stichprobe machte von 

diesem Angebot Gebrauch und beantwortete die Fragen zum Nutzen einzelner Regelungen und zu Prob-

lemen in der Umsetzung nicht. Im Folgenden werden die Antworten der anderen Hälfte dargestellt. 

8.4.1 Nutzen einzelner Regelungen im Gleichstellungsgesetz 

Den Befragten wurden zehn inhaltliche und verfahrensmässige Regelungen des GlG mit der Bitte vorge-

legt, deren jeweiligen Nutzen einzuschätzen37. Allen zehn Aspekten wird insgesamt mindestens ein mittle-

rer bis eher grosser Nutzen zugesprochen. 

Der grösste Gewinn liegt für die Befragten in der Kostenlosigkeit des Verfahrens (M=4.32). Fünf 

Sechstel sehen darin einen eher bis sehr grossen Nutzen. Ebenfalls einen hohen Wert erreicht die Mög-

lichkeit von Verbandsklagen (M=4.20), welche von vier Fünfteln als eher oder sehr nützlich erachtet 

wird. Gleich viele Befragte beurteilen den Nutzen der Verantwortung der Arbeitgebenden bei sexuel-

ler Belästigung am Arbeitsplatz eher oder sehr gross (M=4.11). Für gut 70 Prozent ist auch die Beweis-

lasterleichterung sehr oder eher nützlich (M=4.01). 

Zwei Drittel der Antwortenden sehen in der Abklärung des Sachverhalts durch das Gericht von Am-

tes wegen einen eher bis sehr grossen Nutzen (M=3.85) und noch gut drei Fünftel sind in Bezug auf den 

Kündigungsschutz (M=3.74) und die Möglichkeit, jede Diskriminierung individuell einzuklagen 

(M=3.71) derselben Meinung. Das vorgeschaltete Schlichtungsverfahren ist für 57.7% von eher oder 

sehr grossem Nutzen (M=3.63), die Zulässigkeit von Förderungsmassnahmen für immerhin 55% 

(M=3.56) und auch die Erfassung der indirekten (versteckten) Diskriminierung im Gesetz ist für gut 

die Hälfte der Befragten eher oder sehr nützlich (M=3.55). 

Bei der Einschätzung des Nutzens der vorgegebenen Aspekte unterscheiden sich einzelne Untergrup-
pen. So beurteilen Vertreter/innen von Gleichstellungsbüros und Personen mit fortschrittlicher Haltung 
in Gleichstellungsfragen die Nützlichkeit der Möglichkeit von Verbandsklagen, der Verantwortung der 
Arbeitgebenden bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, der Beweislasterleichterung und der Zuläs-
sigkeit von Förderungsmassnahmen überdurchschnittlich, die Gleichstellungsbüros zusätzlich ebenfalls 
die Erfassung der indirekten Diskriminierung, die Personen mit fortschrittlicher Haltung die Kostenlo-
sigkeit des Verfahrens. Männer erachten die Kostenlosigkeit des Verfahrens, die Möglichkeit von Ver-
bandsklagen, die Zulässigkeit von Förderungsmassnahmen und die Erfassung der indirekten Diskrimi-
nierung unterdurchschnittlich nützlich. Personen mit einer konservativen Haltung in Gleichstellungsfra-
gen sind die einzige Gruppe der gesamten Stichprobe, welche bei einem Aspekt einen Wert unterhalb 
der Mitte erreicht: sie sprechen der Erfassung der indirekten Diskriminierung knapp weniger als mittle-
re Nützlichkeit zu. Eine Übersicht über alle Differenzierungen gibt Tabelle 25. 

                                                      
37 Das Antwortformat lautete: 1 = Sehr klein, 2 = Eher klein, 3 = Mittel, 4 = Eher gross, 5 = Sehr gross 
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Tabelle 25: Nutzen einzelner Regelungen im GlG 

Frage: «Bitte geben Sie bei den folgenden inhaltlichen und verfahrensmässigen Regelungen des Gleich-
stellungsgesetzes (GlG) an, wie gross der Nutzen der einzelnen Aspekte ist.» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

Kostenlosigkeit des 
Verfahrens 

4.32  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.38, konservativ = 3.97) 
 Geschlecht (Frauen = 4.47, Männer = 4.07) 

Möglichkeit von 
Verbandsklagen 

4.20  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.79, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 4.35, 
Gewerkschaften = 4.19, Berufsverbände = 3.92) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.30, konservativ = 3.70) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja= 4.38, nein = 3.97) 
 Geschlecht (Frauen = 4.31, Männer = 3.99) 

Verantwortung der 
Arbeitgebenden bei 
sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz 

4.11  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.75, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 4.36, 
Gewerkschaften = 4.04, Berufsverbände = 3.88) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.22, konservativ = 3.59) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja= 4.32, nein = 3.88) 

Beweislasterleichte-
rung 

4.01  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.81, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 4.22, 
Gewerkschaften = 3.96, Berufsverbände = 3.67) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.13, konservativ = 3.38) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja= 4.20, nein = 3.79) 

Abklärung des Sach-
verhalts durch das 
Gericht von Amtes 
wegen 

3.85  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja = 3.97, nein= 3.47) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja= 4.05, nein = 3.65) 

Kündigungsschutz 3.74 
 

Möglichkeit, jede 
Diskriminierung 
individuell einzukla-
gen 

3.71  Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja = 3.81, nein= 3.35) 

Vorgeschaltetes 
Schlichtungsverfah-
ren 

3.63 
 

Zulässigkeit von 
Förderungsmass-
nahmen 

3.56  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.13, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 3.87, 
Berufsverbände = 3.59, Gewerkschaften = 3.34) 

 Geschlecht (Frauen = 3.72, Männer = 3.24) 

Erfassung der indi-
rekten (versteckten) 
Diskriminierung 

3.55  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.19, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 3.94, 
Berufsverbände = 3.40, Gewerkschaften = 3.38) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 3.67, konservativ = 2.91) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 3.95, gering = 3.36) 
 Geschlecht (Frauen = 3.71, Männer = 3.26) 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Sehr klein) bis 5 (Sehr gross) 
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8.4.2 Problematiken in der Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes 

Im Fragebogen wurden zehn mögliche Probleme, welche sich bei der konkreten Umsetzung der Gleich-

stellungsgesetzes ergeben können, aufgeführt. Die Befragten wurde um eine Einschätzung darüber gebe-

ten, wie gross die entsprechende Problematik ist38. Zusätzlich hatten Sie die Möglichkeit, in der Kategorie 

«Anderes» weitere für sie relevante Probleme aufzuführen. 

Als besonders problematisch wird der fehlende Zugang zu nötigen Informationen für Betroffene 

(z.B. Lohndaten) erachtet (M=4.22). Hier sind mehr als vier Fünftel der Ansicht, dass dies eine eher oder 

sehr grosse Problematik ist. Mit wenig Abstand an zweiter Stelle folgt das Argument, wonach der vor-

handene Kündigungsschutz das Problem des Stellenverlusts nicht löst (M=4.16). Auch der feh-

lende Zugang zu nötigen Informationen für Verbände wird insgesamt als eher grosses Problem er-

achtet (M=3.99), dasselbe gilt für die fehlende Beweislasterleichterung bei sexueller Belästigung 

(M=3.94): hier sind jeweils knapp drei Viertel der Meinung, darin liege ein eher oder sehr grosses Problem 

für die Umsetzung des GlG. 

Die fehlende Unterstützung von Kolleg/innen im Betrieb (M=3.83) wird von 70% der Antwortenden 

als eher oder sehr grosse Problematik bezeichnet, die fehlende Beweislasterleichterung bei Anstel-

lungsdiskriminierung (M=3.75) und die Unklarheit, welche Informationen zum «Glaubhaft ma-

chen» benötigt werden (M=3.68), von jeweils gut drei Fünfteln. 

Noch gut die Hälfte (54.7%) erachtet die zu lange Verfahrensdauer (M=3.58) als eher oder sehr gros-

ses Problem, nur noch eine – allerdings grosse – Minderheit von 45.2% tut dies auch in Bezug auf das 

finanzielle Risiko (Rechtsvertretung, Parteienentschädigung) (M=3.29). Das zu wenig niedrigschwelli-

ge Schlichtungsverfahren (M=2.97) wird insgesamt als ein eher kleines bis mittleres Problem erachtet. 

Den höchsten Mittelwert erreicht die Kategorie «Anderes» (M=4.92). In dieser Kategorie haben lediglich 

12 Personen Angaben zu weiteren Problemen gemacht, welche sie als sehr einflussreich erachten. Dabei 

werden sehr unterschiedliche Punkte genannt, unter anderem die restriktive Rechtssprechung, das man-

gelnde Wissen zum GlG an den Gerichten, der fehlende persönliche Schutz während eines Verfahrens, 

der Mangel an Vorbildern und Ängste bei den Betroffenen. 

Die aufgeführten Aspekte werden von verschiedenen Untergruppen der Stichprobe unterschiedlich 
eingeschätzt. Frauen sehen in acht von zehn Fällen (mit Ausnahme des zu wenig niedrigschwelligen 
Schlichtungsverfahrens und der Unklarheit, welche Informationen zum «Glaubhaft machen» benötigt 
werden) eine grössere Problematik als Männer. Vertreter/innen von Berufsverbänden schätzen sechs 
der zehn vorgegebenen Aspekte vergleichsweise weniger problematisch ein (Fehlender Zugang zu nö-
tigen Informationen für Betroffene, für Verbände, finanzielles Risiko, fehlende Beweislasterleichterung 
bei Anstellungsdiskriminierung und bei sexueller Belästigung sowie die fehlende Lösung für das Prob-
lem des Stellenverlusts). Umgekehrt sehen Personen mit einer fortschrittlichen Haltung in Gleichstel-
lungsfragen bei sechs der zehn Punkte überdurchschnittliche Probleme (Fehlender Zugang zu nötigen 
Informationen für Betroffene, für Verbände, fehlende Unterstützung von Kolleg/innen, fehlende Be-
weislasterleichterung bei Anstellungsdiskriminierung und bei sexueller Belästigung sowie die fehlende 
Lösung für das Problem des Stellenverlusts). Personen mit grosser Erfahrung mit Diskriminierungsfällen 
schätzen die Problematik des fehlenden Zugangs zu Informationen für Betroffene und Verbände sowie 
die fehlende Beweislasterleichterung bei sexueller Belästigung überdurchschnittlich problematisch ein. 

                                                      
38 Das Antwortformat lautete: 1 = Sehr klein, 2 = Eher klein, 3 = Mittel, 4 = Eher gross, 5 = Sehr gross. 
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Der fehlende Zugang zu Informationen für Verbände ist für in Branche 1 «Verarbeitendes Gewerbe, 
Industrie» Tätige ein überdurchschnittliches, für in Branche 6 «Unterrichts-, Gesundheits- + Sozialwe-
sen, öffentl. Verwaltung» Engagierte ein unterdurchschnittliches Problem. Eine letzter interessanter 
Unterschied sei erwähnt (weitere Differenzierungen finden sich in Tabelle 26): Das finanzielle Risiko 
wird von Organisationen mit einem Frauenanteil von über 50% vergleichsweise überdurchschnittlich 
problematisch eingeschätzt, von in Branche 1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie»und Branche 4 
«Verkehr, Transport, Post, Telekommunikation» Tätigen demgegenüber unterdurchschnittlich. 

 

Tabelle 26: Problematiken in der Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes 

Frage: «Bei der praktischen Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes können verschiedene Probleme auf-
tauchen. Bitte geben Sie bei den folgenden Aspekten an, wie gross die entsprechende Problematik Ihrer 
Erfahrung nach ist.» 

 Mittel-
wert 

Differenzierungen 

Fehlender Zugang zu 
nötigen Informatio-
nen für Betroffenen 
(z.B. Lohndaten) 

4.22  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.80, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 4.53, 
Gewerkschaften = 4.12, Berufsverbände = 4.02) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.34, konservativ = 3.62) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja = 4.34, nein= 3.81) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 4.53, gering = 4.10) 
 Geschlecht (Frauen = 4.54, Männer = 3.63) 

Vorhandener Kündi-
gungsschutz löst 
Problem des Stellen-
verlusts nicht 

4.16  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.56, Gewerkschaften = 4.34, Frauen-
/Männerorg., Beratungsst. = 4.18, Berufsverbände = 3.65) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.26, konservativ = 3.63) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 4.40, bis 500 = 3.80) 
 Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts (ja= 4.35, nein = 3.91) 
 Geschlecht (Frauen = 4.37, Männer = 3.75) 

Fehlender Zugang zu 
nötigen Informatio-
nen für Verbände 
(z.B. Lohndaten) 

3.99  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.86, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 4.21, 
Gewerkschaften = 3.97, Berufsverbände = 3.63) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.15, konservativ = 3.21) 
 Persönliche Weiterbildung zum Thema (ja = 4.13, nein= 3.56) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (ja = 4.16, nein = 3.65) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 4.42, gering = 3.85) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 4.12, bis 500 = 3.67) 
 Geschlecht (Frauen = 4.22, Männer = 3.55) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (ja = 4.41, nein = 3.91) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 4.18, ja = 3.76) 

Fehlende Beweislas-
terleichterung bei 
sexueller Belästigung 

3.94  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 4.25, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 4.11, 
Gewerkschaften = 4.02, Berufsverbände = 3.49) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 4.05, konservativ = 3.23) 
 Mitgliederzahl der Organisation (mehr als 500 = 4.14, bis 500 = 3.56) 
 Geschlecht (Frauen = 4.08, Männer = 3.65) 

Fehlende Unterstüt-
zung von Kolleg/in-
nen im Betrieb 

3.83  Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 3.91, konservativ = 3.43) 
 Geschlecht (Frauen = 4.01, Männer = 3.51) 
 In Branche 6 «Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig (nein = 4.03, ja = 3.59) 

Fehlende Beweislas-
terleichterung bei 
Anstellungsdiskrimi-
nierung 

3.75  Organisationstyp (Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 4.09, Gleichstellungsbüros = 3.88, 
Gewerkschaften = 3.77, Berufsverbände = 3.37) 

 Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen (fortschrittlich = 3.85, konservativ = 3.19) 
 Erfahrung mit Diskriminierungsfällen (gross = 4.02, gering = 3.63) 
 Geschlecht (Frauen = 3.94, Männer = 3.42) 

Unklarheit, welche 
Informationen zum 
«Glaubhaft machen» 
benötigt werden 

3.68  In Branche 8 «Andere Branchen» tätig (ja = 4.03, nein = 3.61) 



Teil II: Ergebnisse: 8 Das Gleichstellungsgesetz und seine Umsetzung 

 61

 

Fortsetzung Tabelle 26 

Zu lange Verfahrens-
dauer 

3.58  Organisation an Verbandsklage beteiligt (ja = 3.88, nein = 3.44) 
 Geschlecht (Frauen = 3.75, Männer = 3.27) 

Finanzielles Risiko 
(Rechtsvertretung, 
Parteienentschädi-
gung) 

3.29  Organisationstyp (Gleichstellungsbüros = 3.88, Frauen-/Männerorg., Beratungsst. = 3.50, 
Gewerkschaften = 3.47, Berufsverbände = 3.04) 

 Kenntnis von Inhalten des GlG (klein = 3.69, gross = 3.21) 
 Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema (nein = 3.59, ja = 3.16) 
 Frauenanteil unter den Mitgliedern der Organisation (mehr als 50% = 3.59, bis 50% = 2.97)
 Geschlecht (Frauen = 3.46, Männer = 2.91) 
 In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig (nein = 3.41, ja = 2.74) 
 In Branche 4 «Verkehr, Post etc.» tätig (nein = 3.35, ja = 2.68) 

Zu wenig niedrig-
schwelliges Schlich-
tungsverfahren 

2.97 
 

Anderes 4.92 
 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
Antwortformat von 1 (Sehr klein) bis 5 (Sehr gross) 

 

8.5 Zusammenfassung 

Die Befragten sehen einen Nutzen des GlG bei konkreten Aufgaben, welche für Vertreter/innen von 

Arbeitnehmenden im Zusammenhang mit der Gestaltung von Arbeitsbedingungen anfallen. Am höchsten 

wird der Nutzen bei der Verhandlung von Gesamtarbeitsverträgen eingeschätzt, ebenfalls nützlich ist das 

GlG für eine klare Mehrheit bei der Lösung von einzelnen Konfliktfällen und zur Verhandlung von Haus- 

und Betriebsverträgen. 

Als wichtigste Ursache für das Ausbleiben einer Vielzahl von Gleichstellungsklagen erachten die 

Befragten die Angst vor Kündigung, dicht gefolgt von der Angst vor Exponierung. An dritter Stelle steht 

die mangelnde Lohntransparenz als Hinderungsgrund, an vierter die Angst vor Mobbing. Für eine Mehr-

heit sind weiter auch die zu wenig bekannten Rechte, die Angst vor der Reaktion der Kolleg/innen, die 

Probleme bei der Beibringung von Belegen oder Beweisen, die als gering erachteten Erfolgschancen und 

die Angst vor dem Gang vor Gericht eher oder sehr einflussreiche Ursachen. Etwas weniger ausgeprägt – 

aber immer noch als mittel bis eher einflussreich – werden die Angst vor einer langen Dauer des Verfah-

rens und vor hohen Kosten erachtet. Nur ein einziger der vorgegebenen Gründe wird als nur gering bis 

mittel relevant eingeschätzt: Die kleine Zahl von Diskriminierungsfällen ist für eine Mehrheit eher kein 

wichtiger Grund für das Ausbleiben einer Vielzahl von Klagen. 

Ein gutes Fünftel der Befragten vertritt eine Organisation, welche bereits an einer Verbandsklage betei-

ligt war, ein weiteres knappes Fünftel eine, welche die Möglichkeit einer Verbandsklage zumindest in 

Betracht gezogen hat. Bei gut zwei Fünfteln stand eine Verbandsklage in der eigenen Organisation noch 

nie zur Diskussion und ein gutes Sechstel gibt an, die vertretene Organisation sei nicht zu Verbandsklagen 

berechtigt. 
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Bei der Beurteilung der vorgelegten inhaltlichen und verfahrensmässigen Regelungen des GlG be-

kommt das Gesetz gute Noten: allen zehn Aspekten wird insgesamt mindestens ein mittlerer bis eher 

grosser Nutzen zugesprochen. Einen eher bis sehr grosser Nutzen sehen die Befragten in der Kostenlosig-

keit des Verfahrens, der Möglichkeit von Verbandsklagen, der Verantwortung der Arbeitgebenden bei 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und der Beweislasterleichterung. Einen mittleren bis eher grossen 

Nutzen erreichen die Abklärung des Sachverhalts durch das Gericht von Amtes wegen, der Kündigungs-

schutz, die Möglichkeit, jede Diskriminierung individuell einzuklagen, das vorgeschaltete Schlichtungsver-

fahren, die Zulässigkeit von Förderungsmassnahmen und die Erfassung der indirekten Diskriminierung. 

Bei den möglichen Problemen, welche sich bei der konkreten Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes 

ergeben können, werden der fehlende Zugang zu nötigen Informationen für Betroffene und die Tatsache, 

dass der vorhandene Kündigungsschutz das Problem des Stellenverlusts nicht löst, als grösste Problemati-

ken erachtet. Als ebenfalls eher grosses Problem erweisen sich der fehlende Zugang zu nötigen Informati-

onen für Verbände und die fehlende Beweislasterleichterung bei sexueller Belästigung. Mittel bis eher 

grosse Probleme werden in der fehlenden Unterstützung von Kolleg/innen im Betrieb, der mangelnden 

Beweislasterleichterung bei Anstellungsdiskriminierung und der Unklarheit, welche Informationen zum 

«Glaubhaft machen» benötigt werden sowie der zu langen Verfahrensdauer und dem finanziellen Risiko 

gesehen. Als lediglich kleine bis mittlere Problematik wird ein zu wenig niedrigschwelliges Schlichtungs-

verfahren beurteilt. 
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9 Wie kann das Gleichstellungsgesetz (noch) wirksamer umgesetzt 
werden? 

Anhand einer offenen Frage erhielten die Befragten Gelegenheit, Vorschläge zu machen, wie eine mög-

lichst hohe Wirksamkeit des Gleichstellungsgesetzes (GlG) erreicht werden könnte. Die konkrete Frage 

lautete «Welche Massnahmen könnten Ihrer Ansicht nach zu einer (noch) wirksameren Umsetzung des 

Gleichstellungsgesetzes beitragen? Bitte nennen Sie die drei Dinge, die Ihnen am wichtigsten erscheinen.» 

Gut ein Viertel der Befragten (27.4%) hat es vorgezogen, diese Frage nicht zu beantworten. Die restlichen 

357 Personen haben insgesamt 892 Vorschläge gemacht. In Tabelle 27 sind diese im Überblick dargestellt. 

 

Tabelle 27: Massnahmen für eine möglichst hohe Wirksamkeit des GlG 

Frage: «Welche Massnahmen könnten Ihrer Ansicht nach zu einer (noch) wirksameren Umsetzung des 
Gleichstellungsgesetzes beitragen? Bitte nennen Sie die drei Dinge, die Ihnen am wichtigsten erscheinen.» 

Verbesserungsvorschläge Absolute Anzahl 
Nennungen 

Anzahl Nennungen 
in Prozent 

Information und Sensibilisierung 315 35.3 

Verbesserung von Rahmenbedingungen in Gesellschaft 
und Unternehmen 

252 28.3 

Veränderungen im Gleichstellungsgesetz und seiner 
Anwendung 

126 14.1 

Einflussnahme auf Unternehmen 91 10.2 

Unterstützung und Beratung von Arbeitnehmenden 64 7.2 

Anderes 44 4.9 

TOTAL 892 100 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

9.1 Die drei häufigsten Vorschläge 

9.1.1 Information und Sensibilisierung 

Information über das Gleichstellungsgesetz und Sensibilisierung für die mit der Gleichstellung von Frau 

und Mann verbundenen Zusammenhänge ist die Massnahme, welche für die Befragten für eine (noch) 

wirksamere Umsetzung des GlG im Vordergrund steht – mehr als ein Drittel aller Vorschläge entfallen auf 

diesen Bereich (315 Nennungen, 35.3%). 

 Am häufigsten wird der Vorschlag allgemein genannt. Dabei werden die Information und Sensibilisie-

rung in Bezug auf das GlG als Gesetz, erfolgte Klagen sowie über Gleichstellungszusammenhänge allge-

mein etwa gleich häufig gefordert. Spezifiziert wird oft, dass die Information verständlich und wiederholt 

erfolgen sollte. («Bekannt machen, was gilt.», «Kurse», «Broschüren», «Aufklärung, praxisnah und gut 

verständlich», «Besser publik machen.», «Gute Beispiele porträtieren», «Sensibilisierung durch Kurse und 

Infoveranstaltungen», «Veröffentlichung von juristischen Entscheiden, welche das GlG anwenden», «Re-

gelmässige Information über erfolgreiche Klagen»; 94 Nennungen). 
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 Wird der Wunsch nach Information und Sensibilisierung präzisiert, so werden dabei am häufigsten Ar-

beitnehmende  - zum Teil konkreter Frauen bzw. Männer – als Zielgruppe genannt. («Aufklärung der 

Mitarbeitenden über GlG», «Anschläge in den Betrieben», «Aufklärung des weiblichen Personals», «Besse-

re Information des Personals»; «Männern aufzeigen, dass Gleichstellung kein Frauenthema ist.», «Informa-

tion der Lohnabhängigen.»; 86 Nennungen). 

 An zweiter Stelle der Präzisierungen folgt der Vorschlag nach einer breiten gesellschaftlichen Sensibi-

lisierung und Information. Dabei stehen für einzelne Personen bestimmte gesellschaftliche Gruppen 

(oft «die Jungen») im Vordergrund, für andere die Bevölkerung im allgemeinen. («Breite Information an 

ganz Bevölkerung», «Sensibilisierung bereits in der Grundschule», «Info an jeden Haushalt», «Jugend 

aufklären in Bezug auf Gleichstellung», «Öffentlichkeitsarbeit verstärken»; «Infokampagne für ‚Normal-

bürger’»; 69 Nennungen). 

 Etwa gleich häufig werden als spezifische Zielgruppe für Information und Sensibilisierung (künftige) 

Fachpersonen und Verantwortliche in Unternehmen (Personalbereich, Management), in den Arbeit-

nehmenden- und Berufsverbänden sowie Gerichte und Anwält/innen genannt. («Jedem Arbeitgeber ein 

GlG zusenden», «Personalverantwortliche schulen», «Schulung der Interessenvertreter/innen», «Öffent-

lichkeitsarbeit bei Gerichten und Anwält/innen», «Vorträge an Delegiertenversammlung», «Sensibilisierung 

der Arbeitgeber für versteckte Diskriminierung und den Nutzen der ausgewogenen Geschlechtervertei-

lung»; 66 Nennungen). 

9.1.2 Veränderung von Rahmenbedingungen in Gesellschaft und 
Unternehmen 

An zweiter Stelle stehen Aspekte, welche in Gesellschaft und Unternehmen verändert werden sollten, um 

die Rahmenbedingungen zu schaffen, welche eine (noch) wirksamere Umsetzung des GlG ermöglichen 

würden (252 Nennungen, 28.3%). 

 Am häufigsten genannt wird die Forderung nach Lohntransparenz («Konsequente Lohntransparenz», 

«Lohntransparenz erzwingen»; «Lohntransparenz, damit Frauen prüfen können, ob sie für gleiche Arbeit 

gleich viel erhalten wie Männer.»; 77 Nennungen). 

 An zweiter Stelle stehen Forderungen im Zusammenhang mit Kinderbetreuung, konkret vor allem der 

Ausbau von familienergänzenden Betreuungsmöglichkeiten, die Schaffung von Tagesschulen und die 

Einführung von Blockzeiten («Mehr und kostengünstige Kinderbetreuungsplätze.», «Tagesschulen», «Un-

terstützung bei der familienergänzenden Kinderbetreuung (Schule, Krippen etc.)»; 41 Nennungen). 

 Etwa gleich häufig wird die Förderung von Teilzeitarbeit, insbesondere auch für Männer, als wichtige 

Massnahme erwähnt. («Teilzeitarbeit für Frau und Mann», «Teilzeitstellen für Väter», «Führungsaufgaben 

für Teilzeit ermöglichen»; 37 Nennungen). 

 Auch die Einführung von geschlechtsneutralen Lohnsystemen oder anderen Massnahmen zur Um-

setzung der Lohngleichheit erscheint einem Teil der Befragten als wichtige Massnahme («transparente 

Lohnsysteme», «typische Frauenberufe endlich lohnmässig gleichstellen, z.B. Krankenschwester-Polizist», 

«Auch in der Privatwirtschaft sollten Lohntabellen existieren, wie es diese auch in öffentlichen Betrieben 

gibt.»; 23 Nennungen). 

 Eine stärkere Regulierung der Arbeitsverhältnisse – etwa durch allgemeinverbindliche Mindestlöh-

ne oder Gesamtarbeitsverträge – wird ebenfalls als Möglichkeit erachtet («Vermehrt L-GAV mit Einbezug 
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des GlG», «Minimallöhne in allen Branchen», «Gesamtarbeitsverträge mit verankertem Recht auf Teilzeit»; 

20 Nennungen). 

 Weitere inhaltliche Handlungsfelder der Gleichstellung werden seltener erwähnt. Dazu gehört die 

Hebung des Frauenanteils im Kader, die Einführung flexibler Arbeitszeiten, die Anpassung von Sozialversi-

cherungen, Steuergesetzen etc. an die veränderten gesellschaftlichen Realitäten («Verantwortungsvolle 

gehobene Stellen an Frauen vergeben»;«Flexible Arbeitszeit», «Verbesserung der 2. Säule für Teilzeitarbei-

tende»; je 9 Nennungen), sowie die Förderung der Aus- und Weiterbildung von Frauen («Gute Ausbildung 

der Frauen, Weiterbildung»; 6 Nennungen). Eine Palette weiterer Aspekte werden nur noch vereinzelt 

genannt (z.B. «Aufwertung der Mutterrolle», «im Leitbild von Firmen und Institutionen verankern», «der 

Arbeitgeber sollte die Probleme der Mitarbeitenden ernst nehmen»). 

9.1.3 Veränderungen im Gleichstellungsgesetz und seiner Anwendung 

Mit 126 Nennungen (14.1%) am dritthäufigsten vorgeschlagen werden Massnahmen, welche beim 

Gleichstellungsgesetz selbst bzw. dessen Anwendung ansetzen. Inhaltlich stehen dabei zwei Aspekte im 

Vordergrund: Am meisten gefordert wird ein Verbesserung des Schutzes der Klagenden, aber auch der 

Zeug/innen, insbesondere durch einen ausgebauten Kündigungsschutz («Längerer Kündigungsschutz.», 

«Besserer Kündigungsschutz allgemein (auch für den Fall, dass Klage nicht durchdringt)», «Kündigungs-

schutz der betroffenen Person und der Zeugen und der klagenden Person (falls nicht die gleiche Person», 

«Personenschutz während des Verfahrens», «Kündigungsschutz massiv ausbauen in Kündigungsverbot»; 

«Kündigungsschutz und Schutz vor Strafverfahren»; 40 Nennungen). An zweiter Stelle – mit allerdings nur 

noch halb so vielen Nennungen – scheint die Forderung nach einer besseren Gewährleistung des Zu-

gangs zu Informationen für die Klagenden als Massnahme auf («Sicherstellung des Zugangs zu Daten, 

welche es erlauben, eine Diskriminierung zu bestätigen oder zu verwerfen.»; «Zugang zu Daten vereinfa-

chen (bei Verdacht)», «Bessere Möglichkeit für Gewerkschaften, an wichtige Daten zu gelangen», «Pflicht 

zur Offenlegung der Lohndaten»; 20 Nennungen). 

Daneben werden eine ganze Fülle weiterer Vorschläge für Veränderungen im Zusammenhang mit dem 

Gesetz genannt: 

 Die Sanktionen für Unternehmen, welche das GlG verletzen, sollen verschärft werden, indem grössere 

Entschädigungen fällig werden oder empfindliche Sanktionen erfolgen («Hohe Entschädigung zahlen bei 

festgestellter Diskriminierung», «Schärfere Massnahmen bei Verletzung des Gesetztes», «Sanktionen für 

die Arbeitgeber verschärfen»; 15 Nennungen). 

 Weiter wird der Vorschlag geäussert, das Verfahren allgemein zu vereinfachen oder spezifisch dessen 

Verkürzung zu erreichen («Verfahren vereinfachen», «Verkürzung der Verfahrensdauer»; 13 Nennungen). 

 Die Beweislasterleichterung soll auf alle Sachverhalte ausgedehnt werden und in ihrer Anwendung 

noch stärker zu Gunsten der Klagenden ausgerichtet werden («Stringentere Anwendung der Beweislast-

umkehr (Massstäbe des Glaubhaftmachens)»; «Umkehr der Beweislast bei sexueller Belästigung»; «Um-

kehr der Beweisführung und nicht nur einfache Entlastung», 12 Nennungen). 

 Im Zusammenhang mit dem Schlichtungsverfahren wird ein niedrigschwelligerer Zugang sowie ein 

Ausbau und eine Vereinheitlichung der Verfahren vorgeschlagen («Tiefere Schwellen für Schlichtungsver-

fahren»; «Vorgehen der Schlichtung für obligatorisch erklären», «Aktivere Rolle der Schlichtungsstellen», 

«Zwingendes statt fakultatives Schlichtungsverfahren», «Schlichtungsverfahren in den Kantonen verein-

heitlichen»; 10 Nennungen). 
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 Weitere Vorschläge werden nur noch vereinzelt genannt. Dazu gehört der Wunsch nach der Verände-

rung des Verbandsklagerechts von einer Feststellungs- zu einer Leistungsklage, die Verfolgung von Geset-

zesverletzungen von Amtes wegen, weiter Vorschläge in Bezug auf die Zusammensetzung der Gerichte, 

der Klagemöglichkeiten oder die allgemeine Forderung nach einer Revision des Gesetzes. («Ausbau Ver-

bandsklagerecht zum Leistungsklagerecht.»; «Indirekte Diskriminierung gesetzlich von Amtes wegen ahn-

den»; «Ad-hoc Gerichte von ausgebildeten Richtern einberufen»; «Frauen- und Männerquoten an Gerich-

ten bei Verfahren nach GlG»; «Klageverbot für Männer», «Revision des GlG»). 

9.2 Weitere Vorschläge 

Einflussnahme auf Unternehmen 

Ein Zehntel der Antworten (91 Nennungen, 10.2%) schlagen vor, die Umsetzung des GlG durch eine 

verstärkte Einflussnahme auf die Unternehmen zu verbessern. Dabei wird mehrheitlich an eine erhöhte 

Kontrolle der Unternehmen, einen verstärkten Druck und die Vorgabe von weiteren Auflagen – etwa 

den Zwang zur Information über das GlG – gedacht. Vorgeschlagen wird mehrfach auch die Einrichtung 

von (staatlichen) Kontrollstellen bzw. der Ausbau der Kompetenzen bestehender Gleichstellungsbüros, 

welchen auch Klagemöglichkeiten zugesprochen werden sollten («Mehr Kontrolle in den Betrieben»; 

«Man sollte den kantonalen Arbeitsbehörden die Erlaubnis erteilen, die Handhabung mit dem GlG zu 

kontrollieren (wie auch dem kantonalen Gleichstellungsbüro).», «Kontrolle der Durchsetzung durch den 

Staat»; «Systematische Kontrolle, auch wenn kein Missbrauch vorliegt»; «Grösserer politischer Druck auf 

Arbeitgeber, welche sich diskriminierend verhalten.»; 62 Nennungen) 

Ein weiterer Weg wird in der Schaffung von Anreizen und der Unterstützung von Unternehmen bei 

konkreten Gleichstellungsprojekten gesehen. Erwähnt werden bei den Anreizen die Ausrichtung von 

Gleichstellungspreisen, die Bevorzugung bei der Vergabe von Aufträgen sowie die Lancierung von Me-

dienkampagnen mit Positiv- und Negativbeispielen («’Innovationspreis’ GlG», «Andere Kriterien bei der 

Auftragsvergabe», «Anreize für Unternehmen und Verwaltungen», «Bekannt machen vorbildlicher Betrie-

be», «Bonus-System für Firmen gegenüber Staat (z.B. Steuerermässigung bei X Kader-Frauen).», «Frauen-

förderungsprogramme unterstützen», 29 Nennungen). 

Unterstützung und Beratung von Arbeitnehmenden 

Die verbesserte Unterstützung und Beratung von Betroffenen und damit verbunden der Ausbau der 

Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie die Stärkung der Arbeitnehmenden durch die Förde-

rung ihrer Solidarität wird als weitere Handlungsmöglichkeit erwähnt («Bessere Unterstützung, Beglei-

tung, Beratung von Arbeitnehmenden», «Angst abbauen», «Nicht alle sind gewerkschaftlich organisiert. 

Deshalb auch Anlaufstellen ausserhalb anbieten», «Gleichstellungsbüro mit guter Dotierung (zeitlich, qua-

lifiziert)», «Vielseitige Strukturen für professionelle Unterstützung und Beratung», «Wirksame Begleitung 

von betroffenen Frauen», «Solidarität unter Frauen», «Frauen fördern und unterstützen Frauen», «Fonds, 

um die allfälligen Kosten beim Verlieren eines Prozesses zu tragen»; 59 Nennungen, 6.6%). 
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Anderes 

Eine Reihe weiterer Vorschläge werden nur noch vereinzelt genannt (insgesamt 44 Nennungen, 4.9%). 

Ein Teil weist darauf hin, dass keine Massnahmen nötig sind («Bei der Polizei ist die Gleichstellung gröss-

tenteils vollzogen»), andere erklären, warum Gleichstellung nicht umgesetzt ist («Betriebe mit grossem 

Ausländeranteil (Mitarbeitende) interessieren sich nicht um GlG») oder welche wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen förderlich wären («Gutes wirtschaftliches Umfeld; viele offene Stellen»). Exemplarisch seien 

einige weitere Einzelnennungen erwähnt: «Vorkommnisse ernst nehmen und nicht bagatellisieren», «Viele 

Klagen von Frauen», «Aufhebung des Arbeitsfriedens», «Wohl des Kindes betonen»; «Stärkerer Einbezug 

der Berufsverbände», «Echte Gleichstellung von Mann und Frau». 

9.3 Zusammenfassung 

Auf die offene Frage, welche Massnahmen zu einer (noch) wirksameren Umsetzung des Gleichstel-

lungsgesetzes beitragen könnten, steht für die Befragten ein Aspekt im Vordergrund: eine bessere In-

formation und Sensibilisierung in Bezug auf das Gesetz und Gleichstellungsfragen allgemein, bei bestimm-

ten Bevölkerungsgruppen, bei Arbeitnehmenden, bei Fachpersonen in Unternehmen und Verbänden so-

wie bei juristischem Fachpersonal. An zweiter Stelle folgen Forderungen nach veränderten Rahmenbedin-

gungen in Gesellschaft und Unternehmen – hier werden wichtige Gleichstellungsanliegen wie Lohntrans-

parenz, verbesserte Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Förderung der Teilzeitarbeit etc. genannt. An dritter 

Stelle folgen konkrete Vorschläge zur Veränderung des GlG und seiner Anwendung – insbesondere im 

Zusammenhang mit dem Schutz der Klagenden (v.a. Kündigungsschutz) und der Erleichterung des Zu-

gangs zu Informationen. 

Weitere Vorschläge beziehen sich auf eine Intensivierung der Einflussnahme auf das Verhalten von Unter-

nehmen durch Druck oder Anreize sowie den Ausbau von Unterstützungs- und Beratungsleistungen. 

10 Bemerkungen 

Am Ende des Fragebogens wurde die Möglichkeit geboten, Bemerkungen zum Thema oder zur Studie zu 

machen. Rund ein Sechstel nutzte dieses Angebot, zum Teil wurden dabei ganz einfach ein Dank, Grüsse 

oder eine Beschreibung der eigenen Befindlichkeit beim Fragebogenausfüllen notiert. 59 Personen mach-

ten bei den Bemerkungen inhaltliche Aussagen (Beispiele vgl. Tabelle 28). Ein Viertel unter ihnen be-

schreibt in eigenen Worten Gründe, warum Gleichstellung noch nicht erreicht ist. Erwähnt werden man-

gelndes Bewusstsein, Angst, die Teilung des Arbeitsmarktes in Frauen- und Männerberufe, der Konkur-

renzkampf, der Spardruck bei der öffentlichen Hand und weitere Gründe. Ein Sechstel fügt an, wie wich-

tig die Förderung des Wissens über Gleichstellung und der Bekanntheit des GlG bzw. wie problematisch 

das fehlende Wissen ist. Beispiele konkreter Diskriminierungen werden von einem guten Siebtel der Per-

sonen, welche Bemerkungen anbringen, berichtet – einzelne bekunden dabei auch eine Klageabsicht. 

Ebenso viele Personen nutzen die Gelegenheit, um Kritik oder Lob zum Gesetz anzubringen. Die wei-

teren Hinweise werden nur noch vereinzelt genannt: Unter anderem Kritik oder Lob an der Befragung 

selbst, Kritik oder Lob an einzelnen Institutionen, Forderungen im Zusammenhang mit der Gleichstellung, 

Auflistung von Nachteilen der Gleichstellung oder die Feststellung, dass Gleichstellung bereits erreicht ist. 
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Tabelle 28: Beispiele von Bemerkungen 

 Auszüge aus Bemerkungen 

Ursachen fehlender Gleich-
stellung 

«Die Angst der Frauen vor Arbeitsplatzverlust ist so gross, dass sie sich sehr viel gefallen lassen» 
«Mit den heutigen Finanzen ist es unmöglich, eine Gleichstellung herbeizuführen, ohne dass man 
auch jemandem etwas wegnehmen muss.» 
«Das Hauptproblem ist (...) dass ‚männliche Qualitäten’ immer noch höher eingeschätzt werden 
als sog. ‚weibliche’» 
«Das Hauptproblem (...) ist hauptsächlich die wirtschaftliche Lage und die Konkurrenzsituation. 
Der/die gleiche Konsument/in, der Gleichstellung wünscht, ist selber nicht bereit, dafür am Markt 
auch mehr zu bezahlen.» 
«Diese Frauen wollen keine Gerichtsfälle werden und sie erkennen praktisch nie, dass ihre 
Schwierigkeiten etwas mit Gleichstellung zu tun haben könnten.» 

Wissen/Sensibilität fördern «Die Anlaufstellennummer müsste so bekannt sein wie Feuerwehr, Polizei.» 
«Mangelnde (...) Kenntnis des GlG bei AnwältInnen, RichterInnen, Rechtsdiensten der Arbeitsäm-
ter etc. ist ein sehr grosses Problem!» 
«Ich fände es wichtig, vermehrt die Männer anzusprechen.» 

Beispiele von Diskriminie-
rungen 

«Bei der aktuellen Neugestaltung des Lohnsystems für Lehrpersonen sehen wir uns erneut – als 
traditioneller Frauenberuf – tiefer eingestuft als andere Fachlehrpersonen und erwägen für die 
Zukunft evtl. ein rechtliches Vorgehen.» 
«Viele typische Frauenberufe (Sekretärin) sind bei uns unterbezahlt. Lohndiskriminierung gehört 
hier zum Alltag.» 
«Zu uns kommen sehr viele Frauen, die auch nach 7 Jahren Warenhaus immer noch 70% auf 
Abruf arbeiten müssen, (...) die einen Arbeitsplatz aufgeben müssen, weil sie die geforderte 
Überzeit nicht leisten können, da sie das Kind aus der Krippe holen müssen, die nach 20 Jahren 
die Stelle verlieren, weil der jung-dynamische Chef ‚nichts mit so antiquierten Damen am Hut hat’ 
etc.» 

Kritik / Lob am GlG «Das Gesetz hat bezüglich Gleichstellung keine Fortschritte gebracht. Die Verbindlichkeit von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik gegenüber der Gleichstellung ist viel zu gering und es gibt zu 
wenig Sanktionen.» 
«Nur schon die Existenz des Gesetzes bewirkt viel.» 

Anderes «Bravo, es ist eine sehr gute Art, das Gesetz kennenzulernen.» 
«Nach vorwiegend enttäuschenden Versuchen hat man es praktisch aufgegeben, über das 
Schlichtungsbüro (...) Verhandlungen zu führen.» 
«Unter der Decke der geschlechtlichen Gleichstellung erlaubt man sich so einiges: ... Verwaltun-
gen begrüssen Frauenkandidaturen, auch wenn Unterschiede in den Fähigkeiten bestehen. 
Verträge des Frauenpersonals werden verlängert, dann kommt Krankheit, Schwangerschaft, 
Geburt, Stillzeit, dann wieder Krankheit!!!» 
«Es ist zwar beschämend, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mich mit dem GlG zu wenig ausei-
nandergesetzt.» 
«Gleichstellung ist in unserem Betrieb seit der Einführung von Polizistinnen gegeben.» 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 
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11 Fazit 

Die Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden, Frauen- und Männerorganisationen sowie Gleich-

stellungsbüros zu ihren Erfahrungen und Meinungen im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsgesetz 

und Gleichstellungsfragen allgemein gibt einen facettenreichen Einblick in ganz verschiedene Aspekte des 

Themas. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnissen synthetisiert dargestellt. 

Einordnung der Untersuchung 

Die vorliegende Befragung zeigt eine Fülle interessanter Ergebnisse, welche für die Beurteilung der Wirk-

samkeit des Gleichstellungsgesetzes relevant sind. Es zeigt sich ein differenziertes Bild der Perspektive von 

Gewerkschaften, Berufsverbänden, Frauen- und Männerorganisationen, Beratungsstellen und Gleichstel-

lungsbüros – allerdings auch ein selektives, denn die Mehrheit von gut zwei Dritteln der angeschriebenen 

Zielgruppe hat es vorgezogen, den Fragebogen nicht zu beantworten. Die Vermutung liegt nahe, dass es 

unter ihnen viele Personen hat, welche sich kaum mit dem Gleichstellungsgesetz und dem Thema Gleich-

stellung beschäftigt haben bzw. für welche die Thematik kaum einen hohen Stellenwert hat. 

Allgemeine Einschätzung 

Betrachten wir die berichtete Bekanntheit des GlG, lässt sich insgesamt ein recht positives Fazit ziehen. 

Die Befragten schreiben sowohl den meisten zur Beurteilung vorgelegten Personengruppen in Unterneh-

men und Gesellschaft als auch sich selbst mehrheitlich einen mittleren bis guten Informationsstand über 

das Gesetz zu. Besonders grosse Kenntnisse werden Mitarbeitenden von Frauenorganisationen und Ge-

werkschaften zugestanden. Negativ zu erwähnen ist der als tief erachtete Wissensstand bei Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern – jenen Personengruppen also, welche durch das GlG direkt angesprochen 

sind. 

Unter den Befragten kann immerhin gut die Hälfte eigene Weiterbildungsaktivitäten vorweisen. Ebenfalls 

gut die Hälfte der vertretenen Organisationen haben selbst Informationsbemühungen zum GlG unter-

nommen. Auch in Bezug auf die vorgelegten konkreten Inhalte des GlG kann der Mehrheit der Antwor-

tenden gutes Wissen attestiert werden. Besonders bekannt sind der Schutz vor sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz und das Verbandsklagerecht, wogegen das Wissen über die Kostenlosigkeit des Verfahrens 

relativ wenig verbreitet ist. Bemerkenswerterweise gehört auch der häufig diskutierte Kündigungsschutz 

zu den weniger bekannten Punkten. 

Der Stellenwert der Förderung der Gleichstellung ist bei der Mehrheit der vorgegebenen betriebli-

chen und gesellschaftlichen Akteur/innen nach Meinung der Befragten mindestens mittel. Die Einschät-

zung dieses Stellenwerts läuft bei den meisten Personengruppen in etwa parallel mit der Einschätzung des 

Wissensstandes, d.h. jenen Gruppen, welchen ein höherer Informationsstand zugestanden wird, wird 

auch eine höhere Bedeutung des Themas zugeschrieben. Eine Ausnahme bilden hier die Arbeitnehmerin-

nen: ihnen wird wie erwähnt lediglich ein geringer Wissensstand, aber ein mittlerer bis grosser Stellenwert 

des Themas attestiert. Arbeitnehmer hingegen stehen sowohl in Bezug auf den Wissensstand als auch die 

Bedeutung des Themas an letzter Stelle. Interessanterweise wird der Stellenwert des Themas Gleichstel-

lung bei betrieblichen Akteur/innen (Personalverantwortliche, Geschäftsleitungen/Direktionen, Arbeitneh-

mendenvertretungen im Betrieb) und Arbeitnehmern von Personen mit einer konservativen Haltung in 
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Gleichstellungsfragen überdurchschnittlich, von Personen mit grosser Erfahrung mit Diskriminierungsfällen 

unterdurchschnittlich eingeschätzt. 

In der Selbsteinschätzung gibt eine überraschend klare Mehrheit der Befragten an, die Förderung der 

Gleichstellung habe für sie einen (eher) grossen Stellenwert. Eine ebenso klare Mehrheit zeigt sich in der 

Beurteilung von vorgelegten Haltungsfragen als fortschrittlich, nimmt also eine gleichstellungsfreundliche 

Haltung ein. Vor dem Hintergrund anderer Erfahrungen mit denselben Personengruppen erstaunt diese 

klare Positionierung. Es ist zu vermuten, dass jene gut zwei Drittel der mit einem Fragebogen angeschrie-

benen Organisationsvertreter/innen, welche sich nicht an der Umfrage beteiligt haben, die Situation hät-

ten anders aussehen lassen. 

Der Stand der Gleichstellung im Erwerbsleben hat sich nach Meinung der Befragten in den letzten 10 

Jahren tendenziell zum Positiven verändert; die Veränderungen erscheinen jedoch eher bescheiden. In 

allen neun vorgegebenen betrieblichen Handlungsfeldern wird eine mindestens leichte Verbesserung 

wahrgenommen – die grösste im Bereich der Verhinderung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, die 

kleinste bei den Anstellungschancen. Es fällt auf, dass Männer und Personen mit konservativer Haltung in 

Gleichstellungsfragen in vielen Bereichen überdurchschnittlich grosse Verbesserungen wahrnehmen. 

Der Einfluss des GlG auf die wahrgenommenen Veränderungen wird zurückhaltend beurteilt – in der 

Mehrheit der Handlungsfelder wird ein eher kleiner bis mittlerer Einfluss berichtet. Positiv zu erwähnen ist, 

dass die drei Bereiche, in welchen die grösste positive Veränderung wahrgenommen wird (Verhinderung 

von sexueller Belästigung, Lohngleichheit und Sensibilität für das Thema) sich auch als die drei Aspekte 

erweisen, in welchen ein mittlerer bis eher grosser Einfluss des GlG berichtet wird. 

Obwohl berichtet wird, die Situation im Bereich der Lohngleichheit habe sich in den letzten 10 Jahren 

eher verbessert, steht dieses Thema beim aktuellen Handlungsbedarf klar an erster Stelle. Anders sieht 

es bei der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz aus, bei welcher die grösste Verbesserung in den letzten 

10 Jahren und der grösste Einfluss des GlG wahrgenommen wird: sie erweist sich als Handlungsfeld, in 

welchem nur eine kleine Minderheit grossen Handlungsbedarf sieht. Beachtliche Minderheiten berichten 

von grossem Handlungsbedarf im Bereich von familienfreundlichen Arbeitszeitregelungen, der Unterstüt-

zung bei familienergänzender Kinderbetreuung und den Beförderungschancen – dabei handelt es sich um 

die drei Bereiche, die in Bezug auf den Einfluss des GlG am Schluss stehen. 

Nach Meinung der Befragten ist nicht etwa ein böswilliges Nicht-Befolgen des GlG der Hauptgrund, wel-

cher der Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung im Unternehmen entgegensteht. Vielmehr wird die 

Tatsache, dass Diskriminierungen nicht als solche erkannt werden, als Haupthindernis geschildert. Doch 

auch der zu geringe Nutzen bzw. die zu hohen Kosten und das zu geringe Interesse der Arbeitnehmenden 

sind für beachtliche Minderheiten relevante Ursachen. Dem Gesetz selbst wird kaum Schuld zugewiesen: 

Für eine deutliche Mehrheit sind zu wenig griffige Regelungen im GlG kein Hindernis. 

Gut die Hälfte der Befragten war bisher manchmal, oft oder gar sehr oft mit Fällen von Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts konfrontiert. Unter anderem in Branche 3 «Handel, Detailhandel, Gastgewerbe, 

Reparaturen», Branche 2 «Baugewerbe» und Branche 1 «Verarbeitendes Gewerbe, Industrie» tätige Per-

sonen hatten überdurchschnittlich oft mit Diskriminierungsfällen zu tun. Wie zu erwarten war, ist Diskri-

minierung nach Erfahrung der Befragten ein Frauenphänomen: Die von der Diskriminierung betroffenen 

Personen waren primär Frauen. Von den Diskriminierungsarten her steht die Lohndiskriminierung klar an 

erster Stelle. Ebenfalls häufig sind Erfahrungen mit Diskriminierung bei Beförderung, sexueller Belästigung 
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am Arbeitsplatz und diskriminierender Aufgabenzuteilung. Personen, welche in den erwähnten Branchen 

1 und 3 tätig sind, berichten überdurchschnittlich häufig von Fällen von Lohndiskriminierung. Der von den 

Befragten berichtete Umgang mit den Diskriminierungen ist sehr ernüchternd: «Es wurde nichts unter-

nommen» ist die am häufigsten genannte Reaktion, gefolgt von «betriebsinterner Thematisierung ohne 

konkrete Veränderung» und «Kündigung durch Betroffene(n)». Damit sind die drei häufigsten Reaktions-

formen Wege, welche die Diskriminierung nicht im Sinne des GlG beseitigen. Erst an vierter Stelle folgt 

der konstruktive Weg «Betriebliche Massnahmen zur Lösung der Situation», fast gleich viele Nennungen 

erhält allerdings die fünftplazierte Umgangsform «Kündigung durch den Betrieb». Der Gang vor das Ge-

richt oder vor die Schlichtungsstelle wird nur von einer Minderheit erwähnt. 

Das GlG selbst wird recht positiv beurteilt: Es erscheint den Befragten weder zu kompliziert noch als Pa-

piertiger. Es erreicht erwünschte Wirkungen, beispielsweise stärkt es die Position der Frauen im Betrieb 

und nützt nicht nur privilegierten Gruppen von Arbeitnehmenden. Die meisten kontraproduktiven Aus-

wirkungen – etwa dass es durch die Auflagen des GlG für Unternehmen unattraktiv wird, Frauen einzu-

stellen – werden verneint, einzig das Problem, dass die Umsetzung des GlG zu Spannungen im Unter-

nehmen führen kann, entspricht den Erfahrungen der Mehrheit. Der Kündigungsschutz wird insgesamt als 

ausreichend erachtet, hingegen wird kritisch festgehalten, dass der Nachweis von Diskriminierungen trotz 

Beweislasterleichterung fast unmöglich ist. 

Dennoch ist nach Meinung der Befragten das GlG als Arbeitsinstrument einsetzbar. Sie schreiben ihm 

einen Nutzen für die Verhandlung von Gesamtarbeits- und Betriebsverträgen sowie zur Lösung von Kon-

fliktfällen zu. Für eine knappe Mehrheit ist das Gesetz ein wichtiges Instrument für die Alltagsarbeit. Diese 

Einschätzung steht allerdings im Widerspruch zur ebenfalls mehrheitlich vertretenen Meinung, dass die 

Einführung des GlG nichts an der eigenen Arbeit geändert hat. Ob das Drohen mit einer Klage nach GlG 

ein gutes Druckmittel ist und ob die Angst vor Klagen Unternehmen zu gleichstellungsgerechtem Handeln 

motiviert, ist unter den Befragten umstritten: jeweils die Hälfte unter ihnen stimmt entsprechenden Sta-

tements zu bzw. lehnt sie ab. Einheitlich wird hingegen die Meinung vertreten, dass eine Klage nach GlG 

auch bei bestehenden Arbeitsverhältnissen – und nicht nur rückwirkend – sinnvoll ist. 

Bei verschiedenen Situationseinschätzungen zeigen sich einige in Bezug auf die Umsetzung der tat-

sächlichen Gleichstellung bedenkliche Punkte. So entspricht es der Erfahrung der Mehrheit der Befragten, 

dass in vielen Betrieben vorhandene Diskriminierungen vertuscht werden. Ebenso sind sie der Meinung, 

dass mit Leistungslöhnen – welche zunehmend Verbreitung finden – der Nachweis von Lohndiskriminie-

rungen noch schwieriger wird. Gleichzeitig geben sie an, dass Personen, welche sich gegen Diskriminie-

rung wehren, in der Regel eher nicht auf die Unterstützung ihrer Arbeitskolleg/innen zählen können. 

Schliesslich sind die Befragten nicht der Meinung, es gäbe genügend gute Beratungsangebote für Diskri-

minierte. 

Bei den wichtigsten Ursachen für das Ausbleiben einer Vielzahl von Gleichstellungsklagen stehen 

verschiedene persönliche Ängste – allen voran die Angst vor Kündigung, gefolgt von der Angst vor Expo-

nierung – im Vordergrund. Auch die mangelnde Lohntransparenz wird als sehr folgenreich erachtet. Für 

die meisten kein Grund ist hingegen die kleine Zahl von Diskriminierungsfällen. Ein Fünftel der Befragten 

vertritt eine Organisation, welche an einer Verbandsklage beteiligt war und  ebenso viele eine, welche 

diese Möglichkeit bereits in Betracht gezogen hat. Eine Mehrheit erachtet Verbandsklagen als Chance, 

gibt allerdings an, dass sie nur sinnvoll sind, wenn die Betroffenen mitkämpfen. 
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Bei der Beurteilung der inhaltlichen und verfahrensmässigen Regelungen bekommt das Gleichstel-

lungsgesetz gute Noten: allen zehn vorgelegten Aspekten wird mindestens ein mittlerer bis eher grossen 

Nutzen zugesprochen. Besonders hoch wird der Nutzen in mehreren Bereichen unter anderem von Perso-

nen mit fortschrittlicher Haltung in Gleichstellungsfragen und Gleichstellungsbüros erachtet. Allerdings 

relativiert sich dieser positive Eindruck, denn es werden auch eine ganze Reihe von möglichen Proble-

men, welche sich bei der konkreten Umsetzung des GlG ergeben können, als relevant erachtet – insbe-

sondere unter anderen von Frauen, Personen mit einer fortschrittlichen Haltung bzw. grosser Erfahrung 

mit Diskriminierungsfällen. Als eher bis sehr grosses Problem erweist sich insbesondere der fehlende Zu-

gang zu nötigen Informationen für Betroffene und die Tatsache, dass der vorhandene Kündigungsschutz 

das Problem des Stellenverlusts nicht löst. 

Für eine (noch) wirksamere Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes setzen die meisten Befragten 

auf Information und Sensibilisierung über das Gesetz und Gleichstellungsfragen allgemein. An zweiter 

Stelle folgen Vorschläge für Verbesserungen von Rahmenbedingungen in Gesellschaft und Unternehmen. 

Am dritthäufigsten genannt werden konkrete Vorschläge zur Veränderung des GlG und seiner Anwen-

dung; sie wollen am Gesetz selbst ansetzen – vor allem im Bereich des Schutzes der Klagenden und des 

Zugangs zu Informationen. 

Kündigungsschutz unter der Lupe 

Angesichts der Tatsache, dass die Evaluation der Wirksamkeit des Gleichstellungsgesetzes durch eine Mo-

tion zum Thema Rachekündigung und Kündigungsschutz39 angestossen wurde, wünscht die Auftraggebe-

rin im Rahmen der Gesamtevaluation eine adäquate Berücksichtigung dieses Themas. Aus diesem Grund 

werden hier die wichtigsten Schlussfolgerungen dazu noch einmal separat aufgeführt. 

Der Kündigungsschutz bis sechs Monate nach Abschluss des Verfahrens ist eine inhaltliche Regelung des 

GlG, welche bei den Befragten nur mittlere Bekanntheit besitzt: während etwa deutlich über 90% den 

Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz kannten, war der Kündigungsschutz lediglich gut 55% 

bereits bekannt. 

Bei den konkreten Diskriminierungsfällen, welche den Befragten bei ihrer Arbeit bisher begegnet sind, 

stehen die Diskriminierungsarten «diskriminierende Kündigung» und «Rachekündigung» von der Häufig-

keit her in der von Lohndiskriminierung deutlich angeführten «Rangliste» im letzten Drittel. Immerhin 

knapp ein Viertel hat Erfahrung mit Fällen von diskriminierender Kündigung und 14% berichten von Ra-

chekündigungen. Bei den in den konkreten Fällen angetroffenen Umgang mit der Diskriminierung erweist 

sich allerdings die Kündigung durch Betroffene(n) als sehr häufig gewählte Lösungsstrategie, welche zwei 

Fünfteln der Befragten begegnet ist. Etwas seltener – aber doch von einem Viertel der Antwortenden – 

erwähnt wird die Kündigung durch den Betrieb. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses erweist sich damit 

als verbreitete Lösungsstrategie, welche vor dem Hintergrund des Ziels der Umsetzung der tatsächlichen 

Gleichstellung von Frau und Mann als wenig förderlich bezeichnet werden kann. 

                                                      
39 Motion vom 22.3.2002; NR Vreni Hubmann; verlangt wurde, dass Rachekündigungen in privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen 

nichtig statt anfechtbar sein sollen und die Dauer des Kündigungsschutzes angemessen zu verlängern sei. 
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In der direkten Frage wird der im Gesetz vorgesehene Kündigungsschutz insgesamt als ausreichend er-

achtet – eine beachtliche Minderheit von knapp zwei Fünfteln der Antwortenden ist allerdings gegenteili-

ger Meinung. Die Aussage «Solange ein Arbeitsverhältnis besteht, sollte auf eine Klage nach GlG verzich-

tet werden» wird von einer überwältigenden Mehrheit von über 90% abgelehnt. Und doch: Ebenso ein-

hellig wird die Angst vor Kündigung als wichtigster Grund für das Ausbleiben von Klagen nach GlG 

erachtet. 

Bei der Frage nach dem Nutzen von inhaltlichen und verfahrensmässigen Regelungen wird dem Kündi-

gungsschutz ein mittlerer bis eher grosser Nutzen zugestanden. Der erreichte Wert liegt im Vergleich zu 

den anderen vorgegebenen Antwortmöglichkeiten leicht unter der Mitte. Das Item «Vorhandener Kündi-

gungsschutz löst Problem des Stellenverlusts nicht» steht hingegen bei den Problematiken an zweiter 

Stelle – die Befragten sehen darin ein eher bis sehr grosses Problem im Zusammenhang mit der prakti-

schen Umsetzung des GlG. 

Auf die offene Frage, welche Massnahmen zu einer (noch) wirksameren Umsetzung des GlG beitra-

gen könnten, fallen auf Veränderungen im GlG und seiner Anwendung ein Siebtel der Nennungen. Bei-

nahe ein Drittel der Personen, welche solche Massnahmen vorschlagen, meinen damit konkret eine Ver-

besserung des Schutzes von Klagenden und Zeug/innen, insbesondere durch einen ausgebauten Kündi-

gungsschutz. 
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Teil III: Anhang 

12 Tabelle Beteiligung Verbandsklage 

Im Folgenden werden die detaillierten Ergebnisse der Chi-Quadrat-Analysen zur Frage «War Ihre Organi-

sation an einer Verbandsklage beteiligt?» (Auswertung vgl. Kapitel 8.3) dargestellt. 

Legende zu den Antwortmöglichkeiten: 
3 Ja 
2 Nein, aber wir haben die Möglichkeit bereits in Betracht gezogen 
1 Nein, eine Verbandsklage stand nie zur Diskussion 
0 Nein, wir sind nicht zu Verbandsklagen berechtigt 

 

Tabelle 29: Darstellung der detaillierten Werte zum Item «Erfahrung mit Verbandsklage» 

Organisationstyp 
 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 

Gewerkschaften 27.7% 29.1% 35.4% 7.8% 

Berufsverbände 18.0% 15.3% 54.0% 12.7% 

Frauen-/Männerorg., 
Beratungsst. 

10.3% 9.2% 46.0% 34.5% 

Gleichstellungsbüros 5.0% 0%) 20% 75% 
 
Sprache 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 

Deutschsprachig 14.5% 19.7% 47.6% 18.2% 

Französischsprachig 43.8% 19.1% 20.2% 16.9% 

Italienischsprachig 19.2% 23.1% 53.8% 3.8% 
 
Persönliche Haltung in Gleichstellungsfragen 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 

Fortschrittlich 21.7% 22.3% 38.3% 17.7% 

Konservativ 17.1% 11.7% 56.8% 14.4% 
 
Kenntnis von Inhalten des GlG 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 

Viel 22.6% 22.2%, 36.7% 18.5% 

Wenig 15.3% 15.3% 56.7% 12.7% 
 
Persönliche Weiterbildung zum Thema 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 

Ja 21.7% 23.7% 34.1% 20.5% 

Nein 18.5% 14.7% 53.1% 13.7% 
 
Informationsaktivitäten der Organisation zum Thema 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 
Ja 27.5% 24.2% 32.2% 16.1% 

Nein 13.2% 15.5% 54.1% 17.1% 
 
Erfahrung mit Diskriminierungsfällen 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 
Viel 31.3% 20.5% 26.5% 21.7% 

Kaum 18.5% 20.1% 46.0% 15.4% 
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Mitgliederzahl der Organisation 
 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 

mehr als 500 30.0% 25.5% 33.5% 11.0% 

bis 500 13.6% 16.2% 53.5% 16.7% 
 
Gleichstellung Teil des Pflichtenhefts 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 

Ja 27.2% 23.7% 29.5% 19.7% 

Nein 16.4% 17.8% 50.2% 15.7% 
 
Branchenbezogene Tätigkeit 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 
Ja 23.0% 21.1% 43.0% 13.0% 

Nein 10.4% 14.6% 41.7% 33.3% 
 
In Branche 1 «Verarb. Gewerbe + Industrie» tätig 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 
Ja 31.5% 38.9% 25.9% 3.7% 

Nein 18.5% 17.0% 45.4% 19.0% 
 
In Branche 2 «Baugewerbe» tätig 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 
Ja 37.8% 27.0% 24.3% 10.8% 

Nein 18.5% 19.2% 44.8% 17.5% 
 
In Branche 3 «Handel, Gastgewerbe etc.» tätig 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 

Ja 29.3% 32.8% 34.5% 3.4% 

Nein 18.7% 17.9% 44.3% 19.2% 
 
In Branche 6 « Unterricht, Gesundheit, öff. Verw. etc.» tätig 

 3 (20.4%) 2 (19.7%) 1 (42.7%) 0 (17.2%) 
Ja 22.1% 14.6% 47.9% 15.4% 

Nein 17.7%) 25.5% 37.7% 19.1% 

Quelle: Schriftliche Befragung von Gewerkschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen 

 

13 Fragebogen 

Auf den folgenden Seiten ist der Fragebogen, welcher für diese Untersuchung verwendet wurde, zu fin-

den. Bei den einzelnen Antwortmöglichkeiten sind die jeweils erreichten Werte in absoluten Zahlen aufge-

führt. 
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38 
83 

149 
48 

15 
 

159 

  Im
 F

olgenden interessieren uns Ihre E
rfahrungen m

it konkreten D
iskrim

inie-
rungsfällen. 

 11. S
in

d
 Ih

n
en

 b
ei Ih

rer A
rb

eit F
älle von

 D
iskrim

in
ieru

n
g au

fgru
n

d
 d

es 
G

esch
lech

ts b
egegn

et? 
 

 
129 

N
ie   (1) 

 
 

=
>

 falls n
ie, w

eiter zu
 F

rage 15
 

 
95 

S
elten   (2) 

 
161 

M
anchm

al   (3) 

 
57 

O
ft   (4) 

 
27 

S
ehr oft   (5) 

 
7

12. W
elch

es G
esch

lech
t h

atten
 d

ie von
 d

er D
iskrim

in
ieru

n
g B

etroffen
en

? 
 

 
192 

(F
ast) ausschliesslich F

rauen   (5) 

 
120 

M
ehrheitlich F

rauen   (4) 

 
24 

B
eide etw

a gleich häufig   (3) 

 
5 

M
ehrheitlich M

änner   (2) 

 
1 

(F
ast) ausschliesslich M

änner   (1) 
 13. U

m
 w

elch
e A

rten
 von

 D
iskrim

in
ieru

n
g h

an
d

elte es sich
? 

(M
eh

rfach
n

en
n

u
n

gen
 m

öglich
) 

 

 
81 

D
iskrim

inierende N
ichtanstellung   (1) 

 
233 

L
ohndiskrim

inierung   (2) 

 
84 

D
iskrim

inierende K
ündigung   (3) 

 
160 

D
iskrim

inierung bei B
eförderung   (4) 

 
132 

D
iskrim

inierende A
ufgabenzuteilung   (5) 

 
99 

D
iskrim

inierende G
estaltung der A

rbeitsbedingungen   (6) 

 
88 

D
iskrim

inierung bei A
us- und W

eiterbildung   (7) 

 
155 

S
exuelle B

elästigung am
 A

rbeitsplatz   (8) 

 
48 

R
achekündigung   (9) 

 
23 

A
nderes, näm

lich: ........................................................................   (10) 
 14. W

ie w
u

rd
en

 d
ie D

isk
rim

in
ieru

n
gen

 b
eh

an
d

elt? 
(M

eh
rfach

n
en

n
u

n
gen

 m
öglich

) 
 

 
167 

E
s w

urde nichts unternom
m

en   (1) 

 
142 

B
etriebsinterne T

hem
atisierung ohne konkrete V

eränderung   (2) 

 
94 

B
etriebliche M

assnahm
en zur L

ösung der S
ituation   (3) 

 
138 

K
ündigung durch B

etroffene(n)   (4) 

 
84 

K
ündigung durch B

etrieb   (5) 

 
61 

G
ang vor S

chlichtungsstelle   (6) 

 
72 

G
ang vor G

ericht   (7) 

 
35 

A
nderes, näm

lich: .........................................................................   (8) 



 
8

 A
ls nächstes folgen zw

ei F
ragen zu K

lagen nach G
leichstellungsgesetz. 

 15. W
ar Ih

re O
rgan

isation
 an

 ein
er V

erb
an

d
sklage b

eteiligt? 
 

 
95 

Ja   (3) 

 
92 

N
ein, aber w

ir haben die M
öglichkeit bereits in B

etracht gezogen (2) 

 
199 

N
ein, eine V

erbandsklage stand nie zur D
iskussion   (1) 

 
80 

N
ein, w

ir sind nicht zu V
erbandsklagen berechtigt   (0) 

 16. B
ei d

er E
in

fü
h

ru
n

g d
es G

leich
stellu

n
gsgesetzes w

u
rd

e b
efü

rch
tet b

zw
. 

erh
offt, es w

erd
e ein

e V
ielzah

l von
 K

lagen
 geb

en
. B

ish
er w

ar d
ies eh

er n
ich

t 
d

er F
all. W

ie sch
ätzen

 S
ie d

en
 E

in
flu

ss d
er folgen

d
en

 A
sp

ekte als m
öglich

e 
G

rü
n

d
e d

afü
r ein

? 
 

 
S

ehr 
gross 

(5) 

E
her 

gross 
(4) 

M
ittel 
 (3) 

E
her 

klein 
(2) 

S
ehr 

klein 
(1) 

Z
u w

enig bekannte R
echte 

128 
196 

106 
33 

3 

M
angelnde L

ohntransparenz 
221 

161 
50 

29 
10 

A
ls gering erachtete E

rfolgschancen 
93 

186 
131 

52 
4 

P
roblem

e bei der B
eibringung von B

ele-
gen oder B

ew
eisen 

108 
175 

119 
52 

10 

A
ngst vor hohen K

osten 
71 

138 
122 

104 
20 

A
ngst vor K

ündigung 
244 

162 
47 

19 
7 

A
ngst vor E

xponierung 
215 

179 
56 

14 
9 

A
ngst vor R

eaktion der K
olleg/innen 

129 
174 

103 
46 

14 

A
ngst vor M

obbing 
189 

171 
72 

24 
12 

A
ngst vor dem

 G
ang vor G

ericht 
105 

173 
123 

54 
10 

A
ngst vor langer D

auer des V
erfahrens 

80 
161 

125 
77 

17 

K
leine Z

ahl von D
iskrim

inierungsfällen 
27 

49 
128 

115 
103 

A
nderes, näm

lich 

................................................................... 

21 
8 

3 
0 

1 

 

 
9

 A
uf den folgenden S

eiten legen w
ir Ihnen A

ussagen vor, die m
an im

 Z
usam

-
m

enhang m
it der G

leichstellung von F
rau und M

ann allgem
ein und dem

 G
leich-

stellungsgesetz (G
lG

) im
 S

peziellen hören kann. U
ns interessiert, w

ie S
ie per-

sönlich zu diesen A
ussagen stehen. 

 17. B
itte m

arkieren
 S

ie d
en

 G
rad

 Ih
rer Z

u
stim

m
u

n
g od

er A
b

leh
n

u
n

g ge-
gen

ü
b

er jed
er d

er h
ier vertreten

en
 A

u
ssagen

. 
  

L
ehne 

völlig 
ab 
(1) 

L
ehne 

eher ab 
 (2) 

S
tim

m
e 

eher zu 
 (3) 

S
tim

m
e 

völlig 
zu 
(4) 

«G
esam

tarbeitsverträge nehm
en G

leichstel-
lungsanliegen zuw

enig auf.» 
42 

159 
225 

36 

«L
ohngleichheitsforderungen gefährden 

M
ännerlöhne.» 

279 
128 

59 
14 

«V
ieles, w

as als sexuelle B
elästigung gilt, ist 

eigentlich bloss ein harm
loser S

cherz.» 
277 

140 
46 

15 

«D
ie E

inführung des G
lG

 hat an m
einer 

A
rbeit nichts geändert.» 

45 
94 

206 
130 

«D
as G

lG
 ist ein P

apiertiger m
it w

enig R
eali-

tätsbezug.» 
107 

219 
127 

19 

«E
s gibt genügend gute B

eratungsangebote 
für D

iskrim
inierte.» 

108 
236 

114 
14 

«D
as G

lG
 ist zu kom

pliziert.» 
66 

247 
126 

9 

«K
inderbetreuung ist P

rivatsache.» 
260 

139 
59 

24 

«M
it einer K

lage nach G
lG

 zu drohen ist ein 
gutes D

ruckm
ittel.» 

46 
158 

207 
55 

«M
it L

eistungslöhnen w
ird der N

achw
eis von 

L
ohndiskrim

inierungen noch schw
ieriger.» 

36 
80 

218 
138 

«D
ie A

ngst vor K
lagen m

otiviert B
etriebe zu 

gleichstellungsgerechtem
 H

andeln.» 
42 

190 
218 

24 

«F
ür G

leichstellung w
ird unnötig G

eld ausge-
geben.» 

295 
149 

27 
8 

«D
ie A

uflagen des G
lG

 m
achen es für U

nter-
nehm

en unattraktiv, F
rauen einzustellen.» 

151 
208 

103 
8 

«T
eilzeitarbeit für M

änner ist eine w
ichtige 

G
leichstellungsm

assnahm
e.» 

16 
29 

160 
277 
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L

ehne 
völlig 

ab 
(1) 

L
ehne 

eher ab
 (2) 

S
tim

m
e 

eher zu 
 (3) 

S
tim

m
e 

völlig 
zu 
(4) 

«D
as G

lG
 ist ein w

ichtiges Instrum
ent für 

m
eine A

lltagsarbeit.» 
64 

153 
182 

64 

«W
er sich gegen eine D

iskrim
inierung w

ehrt, 
kann auf die U

nterstützung der A
rbeitskol-

leg/innen zählen.» 

69 
283 

109 
10 

«D
ie E

rw
erbstätigkeit von M

üttern geht auf 
K

osten ihrer K
inder.» 

230 
119 

94 
36 

«F
rauenförderung diskrim

iniert M
änner.» 

340 
107 

26 
7 

«V
erbandsklagen sind nur sinnvoll, w

enn die 
B

etroffenen m
itkäm

pfen.» 
14 

52 
235 

178 

«D
er K

ündigungsschutz im
 G

lG
 ist ausrei-

chend.» 
44 

125 
230 

38 

«In vielen B
etrieben w

erden vorhandene 
D

iskrim
inierungen vertuscht.» 

6 
34 

274 
157 

«D
oppelverdienerinnen nehm

en anderen, die 
es nötig haben, die A

rbeitsplätze w
eg.» 

274 
141 

47 
15 

«T
rotz B

ew
eislasterleichterung ist der N

ach-
w

eis von D
iskrim

inierungen fast unm
öglich.» 

12 
148 

266 
37 

«D
as G

lG
 nützt vor allem

 privilegierten 
G

ruppen von A
rbeitnehm

enden.» 
129 

223 
100 

8 

«V
erbandsklagen bergen m

ehr R
isiken als 

C
hancen.» 

142 
255 

54 
3 

«D
as G

lG
 führt dazu, dass B

etriebe nicht die 
B

esten, sondern prim
är F

rauen befördern.» 
236 

181 
40 

8 

«L
ohngleichheit lässt sich nur um

setzen, 
w

enn eine grosse N
achfrage nach A

rbeitskräf-
ten besteht.» 

142 
153 

157 
25 

«S
olange ein A

rbeitsverhältnis besteht, sollte 
auf eine K

lage nach G
lG

 verzichtet w
erden.» 

237 
204 

27 
4 

«In m
einem

 T
ätigkeitsfeld gibt es keine D

is-
krim

inierungen aufgrund des G
eschlechts.» 

117 
149 

120 
83 

«D
as G

lG
 stärkt die P

osition der F
rauen im

 
B

etrieb.» 
10 

85 
298 

76 

«D
ie U

m
setzung des G

lG
 kann zu S

pannun-
gen im

 U
nternehm

en führen.» 
53 

128 
246 

39 
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 Im
 F

olgenden bitten w
ir S

ie um
 die E

inschätzung einzelner R
egelungen aus dem

 
G

leichstellungsgesetz. 

 

 
D

ie 
zw

ei 
folgen

d
en

 
F

ragen
 

n
eh

m
en

 
d

etailliert 
au

f 
In

h
alte 

d
es 

G
leich

stellu
n

gsgesetzes B
ezu

g. W
en

n
 S

ie sich
 b

ish
er n

ich
t in

 d
ieser 

T
iefe m

it d
em

 G
lG

 au
sein

an
d

ergesetzt h
ab

en
, geh

en
 S

ie b
itte w

eiter 
zu

 F
rage 20. 

 18. B
itte geb

en
 S

ie b
ei d

en
 folgen

d
en

 in
h

altlich
en

 u
n

d
 verfah

ren
sm

ässigen
 

R
egelu

n
gen

 d
es G

leich
stellu

n
gsgesetzes (G

lG
) an

, w
ie gross d

er N
u

tzen
 d

er 
ein

zeln
en

 A
sp

ekte ist. 
  

S
ehr 

gross 
(5) 

E
her 

gross 
(4) 

M
ittel 
 (3) 

E
her 

klein 
(2) 

S
ehr 

klein 
(1) 

 W
eiss 

nicht 
(9) 

M
öglichkeit von V

erbandsklagen 
91 

77 
36 

5 
1 

 
282 

B
ew

eislasterleichterung 
72 

78 
44 

10 
2 

 
286 

E
rfassung der indirekten (versteckten) 

D
iskrim

inierung 
48 

54 
63 

27 
7 

 
293 

V
erantw

ortung der A
rbeitgebenden bei 

sexueller B
elästigung am

 A
rbeitsplatz 

85 
83 

28 
9 

5 
 

282 

M
öglichkeit, jede D

iskrim
inierung indi-

viduell einzuklagen 
45 

77 
61 

14 
5 

 
290 

Z
ulässigkeit von F

örderungsm
assnahm

en 
32 

72 
59 

21 
5 

 
303 

K
ostenlosigkeit des V

erfahrens 
109 

64 
28 

6 
1 

 
284 

V
orgeschaltetes S

chlichtungsverfahren 
40 

72 
61 

12 
9 

 
298 

K
ündigungsschutz 

69 
61 

45 
26 

9 
 

282 

A
bklärung des S

achverhalts durch das 
G

ericht von A
m

tes w
egen 

52 
74 

49 
11 

3 
 

303 
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19. B
ei d

er p
raktisch

en
 U

m
setzu

n
g d

es G
leich

stellu
n

gsgesetzes k
ön

n
en

 ver-
sch

ied
en

e P
rob

lem
e au

ftau
ch

en
. B

itte geb
en

 S
ie b

ei d
en

 folgen
d

en
 A

sp
ekten

 
an

, w
ie gross d

ie en
tsp

rech
en

d
e P

rob
lem

atik
 Ih

rer E
rfah

ru
n

g n
ach

 ist. 
  

S
ehr 

gross 
(5) 

E
her 

gross 
(4) 

M
ittel
 (3) 

E
her

klein
(2) 

S
ehr 

klein 
(1) 

 W
eiss 

nicht 
(9) 

F
ehlender Z

ugang zu nötigen Inform
atio-

nen für B
etroffene (z.B

. L
ohndaten) 

110 
67 

22 
13 

5 
 

275 

F
ehlender Z

ugang zu nötigen Inform
atio-

nen für V
erbände (z.B

. L
ohndaten) 

89 
67 

34 
18 

7 
 

277 

U
nklarheit, w

elche Inform
ationen zum

 
«G

laubhaft m
achen» benötigt w

erden 
32 

98 
57 

21 
0 

 
284 

F
ehlende U

nterstützung von K
olleg/innen 

im
 B

etrieb 
52 

103 
45 

15 
5 

 
272 

F
inanzielles R

isiko (R
echtsvertretung, 

P
arteientschädigung) 

21 
78 

72 
40 

8 
 

273 

F
ehlende B

ew
eislasterleichterung bei 

A
nstellungsdiskrim

inierung 
41 

77 
56 

12 
3 

 
303 

F
ehlende B

ew
eislasterleichterung bei 

sexueller B
elästigung 

66 
80 

33 
17 

4 
 

292 

Z
u w

enig niedrigschw
elliges S

chlich-
tungsverfahren 

7 
37 

86 
35 

11 
 

316 

Z
u lange V

erfahrensdauer 
35 

70 
60 

25 
2 

 
300 

V
orhandener K

ündigungsschutz löst 
P

roblem
 des S

tellenverlusts nicht 
96 

78 
31 

9 
4 

 
274 

A
nderes, näm

lich 

............................................................. 

11 
1 

0 
0 

0 
 

480 
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 N
un m

öchten w
ir von Ihnen erfahren, w

ie eine m
öglichst hohe W

irksam
keit des 

G
leichstellungsgesetzes zu erreichen ist. 

 20. W
elch

e M
assn

ah
m

en
 kön

n
ten

 Ih
rer A

n
sich

t n
ach

 zu
 ein

er (n
och

) w
irk-

sam
eren

 U
m

setzu
n

g d
es G

leich
stellu

n
gsgesetzes b

eitragen
? 

B
itte n

en
n

en
 S

ie d
ie d

rei D
in

ge, d
ie Ih

n
en

 am
 w

ich
tigsten

 ersch
ein

en
. 

 1. .............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

  Z
um

 S
chluss interessieren uns noch einige A

ngaben zur O
rganisation, für w

el-
che S

ie tätig sind und zu Ihrer P
erson. 

  21. W
elch

e A
rt von

 O
rgan

isation
 vertreten

 S
ie? 

 

 
217 

G
ew

erkschaft / an G
ew

erkschaft angeschlossener B
erufsverband   (1) 

 
160 

N
icht an G

ew
erkschaft angeschlossener B

erufsverband   (2) 

 
67 

F
rauenorganisation   (3) 

 
3 

M
ännerorganisation   (4) 

 
20 

G
leichstellungsbüro   (5) 

 
21 

B
eratungsstelle   (6) 

 
0 

A
ndere, näm

lich: ..........................................................................   (7) 

 



 
14

22. W
ie viele M

itglied
er h

at Ih
re O

rgan
isation

? (F
alls sie in

 ein
er S

ektion
, 

R
egion

 etc. tätig sin
d

, geb
en

 S
ie b

itte d
iese M

itglied
erzah

len
 an

) 
 

 
30 

K
eine M

itglieder (z.B
. G

leichstellungsbüro)   (0) 

 
112 B

is 100 M
itglieder   (1) 

 
55 

Z
w

ischen 500 und 1000   (3) 

 
131 Z

w
ischen 100 und 500   (2) 

 155 
M

ehr als 1000   (4) 
 23. F

alls S
ie M

itglied
er h

ab
en

, w
ie gross ist d

er F
rau

en
an

teil u
n

ter ih
n

en
? 

 

 
103 W

eniger als 20 %
   (1) 

 
68 

M
ehr als 50 bis 80 %

   (3) 

 
141 20 bis 50 %

   (2) 
 142 

M
ehr als 80 %

   (4) 
 24. In

 w
elch

en
 B

ran
ch

en
 sin

d
 S

ie vorw
iegen

d
 aktiv? 

(M
eh

rfach
n

en
n

u
n

gen
 m

öglich
) 

 

 
101 

K
eine branchenbezogene T

ätigkeit   (0) 

 
63 

V
erarbeitendes G

ew
erbe, Industrie   (1) 

 
39 

B
augew

erbe   (2) 

 
64 

H
andel, D

etailhandel, G
astgew

erbe, R
eparaturen   (3) 

 
42 

V
erkehr, T

ransport, P
ost, T

elekom
m

unikation   (4) 

 
41 

B
anken, V

ersicherungen, Im
m

obilien, Inform
atik, D

ienstleistungen für 
U

nternehm
en, F

orschung +
 E

ntw
icklung   (5) 

 
247 

U
nterrichts-, G

esundheits- +
 S

ozialw
esen, öffentl. V

erw
altung   (6) 

 
42 

S
onstige öffentliche D

ienstleistungen (z.B
. K

ultur, U
nterhaltung, 

S
port) und persönliche D

ienstleistungen (z.B
. C

oiffeursalon, R
eini-

gung)   (7) 

 
63 

A
nderes   (8) 
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25. In
 w

elch
em

 L
an

d
esteil sin

d
 S

ie tätig? 
(M

eh
rfach

n
en

n
u

n
gen

 m
öglich

) 
 

 
98 

G
anze S

chw
eiz   (1) 

 102 
O

stschw
eiz (S

H
, T

G
, S

G
, A

I, A
R

, 
G

L
, G

R
)    (9) 

 
52 

G
enferseeregion (G

E
, V

D
, V

S
)   

(2) 
 

69 
N

ordw
estschw

eiz (B
S

, B
L

, A
G

)   
(6)  

 
130 zentrales M

ittelland (S
O

, F
R

, B
E

,
JU

, N
E

)    (3) 
 

57 
Z

entralschw
eiz (L

U
, N

W
, O

W
, 

U
R

, S
Z

, Z
G

)    (7) 

 
24 

T
essin (T

I)   (4) 
 

59 
Z

ürich (Z
H

)   (8) 
 26. W

elch
e d

er folgen
d

en
 T

ätigk
eiten

 geh
ören

 zu
 Ih

rem
 A

u
fgab

en
b

ereich
? 

(M
eh

rfach
n

en
n

u
n

gen
 m

öglich
) 

 

 
354 

B
eratung von E

inzelpersonen   (1) 

 
282 

B
etreuung von G

ruppen (B
etriebsgruppen, A

rbeitsgruppen etc.)   (2) 

 
126 

V
erhandlung von G

esam
tarbeitsverträgen   (3) 

 
73 

V
erhandlung von H

aus- oder B
etriebsverträgen   (4) 

 27. G
eh

ört d
ie F

örd
eru

n
g d

er G
leich

stellu
n

g von
 F

rau
 u

n
d

 M
an

n
 au

s-
d

rü
cklich

 zu
 Ih

rem
 P

flich
ten

h
eft? 

 

 
178 

Ja   (1) 

 
299 

N
ein   (0) 

 28. W
elch

es G
esch

lech
t h

ab
en

 S
ie? 

 

 
299 

W
eiblich   (1) 

 
179 

M
ännlich   (2) 
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